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Vorbericht
zum Haushaltsplan der provinzialverwaltung der Nheinprovinz

für das Nechnungsjahr vom l. Kpril 193b bis 3l. März 1937.

^. Überblick über die Finanzwirtschaftoesprovinzialverbandesim
Rechnungsjahr 1935.

Dem provinzialrat ist in seiner Litzung vom 28. Oktober 1935 der Lericht über die Abwicklung des
provinzialhaushaltsplans im ersten Halbjahr 1935 vorgelegt worden, auf den nebst seinen itnlagen des
näheren Vezug genommen wird. Km Zchlusse dieses Berichtes war gesagt worden, daß der Ausgleichdes Haus¬
haltsplanes 1935/36 wohl als gesichertangesehen werden dürfe. Der Verlauf des zweiten Halbjahres 1935
hat diese voraussage bestätigt. Überschreitungen einzelner Titel des Haushaltsplans haben sich zwar noch
als notwendig erwiesen (vgl. die besondere Vorlage an den provinzialrat). Das Vilo als Ganzes hat sich aber
dadurch nicht geändert.

Vesonders erfreulich ist, daß die Reduzierung der fast in allen preußischenProvinzen infolge der Kus-
wirkung der Neuordnung auf dem Gebiete des Ztratzenbaues durchgeführten Erhöhung des Umlageprozent-
satzes auf den im vergleich zu den anderen Provinzen sehr niedrigen 3atz von nur 1,13«/n der Matzstab¬
steuern — und zwar ohne Vorausbelastung der Kreise, die 3traßen an die Provinz abgegeben haben — in der
Nheinprovinz es nicht gehindert hat, die vor KbsenKungder Umlageerhöhung für die 3traßenverwaltung
vorgesehenen und dann mit der Absenkung um 726 339 H^/t abgesenkten Mittel doch noch in der ursprüng¬
lichen Höhe beizubehalten. Diese Mittel liegenaller dingsimmernochnur an derunter-
sten Grenze einer vertretbaren 3traßenunterhaltung und bedürfen daher auf
dieDaueinichtlllleineinerVeibehaltung.sonoerneinerheiaufsetzung. Um wenig¬
stens einen dringend gebotenen Nraßenausbau im IndustriebezirKzu ermöglichen,wurden über die An¬
sätze des Haushaltsplans 1935 hinaus folgende Mittel zusätzlichbereitgestellt (vgl. die diesbezüglichen vor¬
lagen an den provinzialrat):

Uieis Maßnahme
Kostenbeteiligung

der Provinz
H,5

Moers........

Moers ........

Anschluß der neuen Nheinbrücke Duisburg—Uhein-
hausen an das bestehende Straßennetz ......
Verbindungsstraße zwischen Nrefeld-Urdingen und

200 000

90 000

Cssen-Ztadt ......
Düsseldorf-Mettmann . . .

Kusbau der Meisenburger Ztraße .......
verbinoungsstratze zwischen der Nrefelder Nheinbrücke
und der neuen Kutobahn nördlichDüsseldorf. . . .

128 000

25 000

Diese Mittel werden bereitgestellt außerhalb der Mittel, die dem Kuhrsiedlungsverband zu¬
fließen. Der diesbezüglich im Haushaltsplan 1935 vorgesehene Vetrag von 300 000 H//5 ist durch eine zweck¬
gebundene Zuweisung aus dem zentralen an die Provinz um weitere
300 000 H^ auf 600 000 H^i erhöht worden. Eine andere über den Haushaltsplan 1935 hinausgehendevon 250 000 H^

h (5 a n d K r e i s
am zu bekämpfen.



Die Position Capitel 20 Titel 30 des Haushaltsplans 1935 in Höhe von 746 385 H^ mutzte infolge
Erweiterung des Netzes der Ortsdurchfahrten in Gemeinden über 6000 Einwohner eben¬
falls erhöht werden und zwar um id. 250 000 H^.

Endlich Konnte das vom Landeshauptmann in der letzten provinzialratssitzung dargelegte Pro¬
gramm der Hilfe für eine Neihe von K r e i s e n mit einem Kostenaufwand von rd. 380 000 H^
zusätzlichzur Durchführung gelangen. Dieses Hilfsprogramm brachte denjenigen Kreisen und Gemeinden
eine Unterstützung, die durch die Neuordnung des Wegewesens in erhebliche schwierigkeiten geraten waren.
Durch die Neuordnung des Wegewesens wären an sich nämlich ohne erneutes Einspringen des prooinzial-
uerbandes bei diesen Kreisen die bei Inangriffnahme von Wegebauprojekten zugrunde gelegte Annahme
hinfällig geworden, daß der ersten bereits bewilligten Nute eines provinzialzuschusseszum Kreis- und Ge°
meindewegbau bzw. mehreren bereits bewilligten Naten noch weitere Nuten folgen würden. 3elbstverständ-
lich mutzte die Hilfsaktion ihre Grenze finden in der VeschränKung auf solche Wege, deren Fertigstellung dring¬
lich war und die sonst nicht hätten finanziert werden Können. Die Hilfsaktion Kommt nachstehendenKreisen
zugute: Erier, prüm, Verncastel, Vaumholder, 5t. Goar, Kreuznuch, Kochem, Ahrweiler, Ziegkreis, Lonn,
Neuwied, Iülich, Düren und Kempen.

wenn die provinzialverwaltung alle diese Maßnahmen durchführte, so leitete sie dabei auch der Ge¬
danke, wenigstens einigermaßen, soweit es in ihren Kräften stand, dieheimische schwerdarniedor»
liegende 5 te inindustrie zu unterstützen.

Die verstärkte Tätigkeit der Provinz auf dem Gebiete des 3traßenbaues wäre nicht möglich ge¬
wesen, wenn nicht die allerdings durch das plafondsgesetz in ihrer Auswirkung auf die Gemeinden und Ge¬
meindeverbände eingeschränkte günstige Entwicklung der Neichssteuern und die damit im Zusammenhang
stehende Erhöhung der Matzstabssteuern für die provinzialumlage 1935 dem provinzialverband zusätzliche
Mittel zur Verfügung gestellt hätte, welche zusammen mit den zweckgebundenenZuweisungen aus dem zen¬
tralen Ausgleichsfonds der Kraftfahrzeugsteuer ganz überwiegend der 5 tratzenunterhaltung und
dem Ztratzenausbau zugeführt wurden.

Lei den Neichssteuerüberweisungen einschlietzlick Dotation Kann angenommen werden, datz die Ichät¬
zungen des Ministers für das Nechnungsjahr 1936 bereits 1935 erreicht werden. Das bedeutet eine Mehr¬
einnahme von rd. 420 000 H^/i. Die provinzialumlage für das Nechnungsjahr 1935 Kann in ihrem Ertrage
mit rd. 20 Millionen angesetztwerden, wenn man als Vemessungsgrundlage bei den Nealsteuern die Mel¬
dungen der Kreise nach dem stände vom 1. Januar 1935 und bei den Neichssteuerüberweisungen auch die
Zchätzung des Ministers für 1936 zugrunde legt. Lei der Vürgersteuer wird gegenüber dem Ansatz mit einem
MehraufKommen von 10 «/u gerechnet. Dadurch ergeben sich bei Neichssteuerüberweisungeneinschließlich Do¬
tationen und provinzialumlage 1935 eine Mehreinnahme von rund 1,9 Millionen. 3tratzenunterhaltung
und Ztratzenbllu fließen, wie dargelegt, nutzer den zweckgebundenenÜberweisungen aus dem zentralen Aus¬
gleichfondszusätzliche Mittel in Höhe von über 1,5 Millionen zu. Die Mehreinnahmen haben es daneben
möglich gemacht, nutzer der den Kreisen zugestandenen hereinnähme von Umschuldungsbriefen zum Nennwert
auf die bis zum 1. April 1935 entstandenen Zahlungsrückstände noch eine entgegenkommende Negelung
gegenüber den 5tndt- und Landkreisen in der verzugszinsenfrage zu finden, (verzicht auf Erhebung von
Verzugszinsen für Provinzialumlage-Nückstände bei 3tadt- und Landkreisen, die sich in der Zeit seit der
VanKenKrise— 1. Iuli 1931 bis 1. Januar 1934 — im sogenannten A-Vedarf befanden, für die Zeit des
A-Vedarfes.)

Im zweiten Halbjahr 1935 ist die 3 chuldverpflichtung g egenüber Neich und 5tnat
aus Anlaß der LandesbnnKsnnierung weiter stark abgewickelt worden. Diese Abwicklung wurde durch die
Rückzahlung des grotzen Kredits ermöglicht, welcher sr. Zt. vom provinzialverband der LandesbanK zur Uber-
brückung ihrer LchwierigKeiten eingeräumt wurde. Dieser Kredit belief sich bekanntlich auf 50 Millionen
H//i. von diesen 50 Millionen .AFi waren 6 Millionen H^ durch Verrechnung mit mittelfristigen Ver¬
bindlichkeiten des provinzialverbandes gegenüber der Landesbank zurückgezahlt worden. Die Rückzahlung
des Nestes von 44 Millionen K^/i sollte nach den Vereinbarungen in Umschuldungsbriefen zum Nennwert
erfolgen, wobei der piouinzialverbnnd diese Umschuldungsbriefe an Neich und 3tnnt zur Abwicklung seiner
3chuld diesen gegenüber weiterzugeben hatte. Diese Aktion ist zwischenzeitlichabgeschlossen. Der pro¬
vinzialverband hat nunmehr gegenüber der Nheinischen Girozentrale und
Provinz ialbank aus dem 50 -Millionen-Kredit Keine Forderungen mehr, vor
allem durch Weitergabe der von der NheinischenGirozentrale und ProvinzialbanK hereingegebenen Umschul¬
dungsbriefe, dann aber auch durch Vermeidung aller 3chuldneuaufnahmen außerhalb des Arbeitsbe-
schaffungsprogramms, durch weitgehende Verrechnungen und durch planmäßige Tilgung im 3inne der mini¬
steriellen Vorschriften hat sich der 3chuldenstand des provinzialverbandes in der Zeit vom 1. Januar 1935
bis 31. Dezember 1935 von 147 529 688,40 .N^i auf 90 767 868,40 H^ig esenkt. Nachstehendes3chaubild
zeigt, wie seit der 3tabilisierung bis zur Machtübernahme der 5chuldenstand des provinzialverbandes ständig
sich in stark aufsteigender Kurve bewegt hat. 3eitdemi st, trotz demsichderprovinzial verband
seiner Verpflichtung zur Mitwirkung an dem Arbeitsbeschaffungsprogramm
der Neichsregierung Keineswegs entzogen hat, eine5tabilitlltinder3chulden-
höhe eingetreten, wenn man von der jetzt wieder abgebauten 3pitze infolge
der 3chuldüber nähme für die LandesbanK absieht.



Entwicklung des Schuldenstandes des Rheinischen provinzialverbande«
in den Nechnungslahren I92K bis l935 (Stand jeweils 31. Dezember)

(Einschl. des Kredits für die candesbanl»)
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L. Der Haushaltsplan für 1936.

Der Haushaltsplan 1936 zeigt bei den Hauptabteilungen folgende Lage:
2) allgemeine Verwaltung:

Die Gesamtausgabe beim Abschnitt allgemeine Verwaltung fällt um rd. 18 500 H^, nämlich von
2 745 990 H^ auf 2 72? 500 H^i.
b) Ztiatzenblluabteilung:

Immer wieder ist von dem Dirigenten der Straßenbauabteilung darauf hingewiesen worden, daß sich
auf die Dauer ohne wesentlicheErhöhung des reinen Unterhaltungssachaufwandes (d. h. ohne Wärter und
Hilfsarbeiter) eine sachgemäßeUnterhaltung des Netzes der Landstraßen I. Ordnung nicht durchführen lassen
wird, zumal wenn man berücksichtigt,daß die rd. 2 000 Km neu in die provinzialunterhaltung übernom¬
menen früheren Ureis- und Gemeindestraßen sich größtenteils in einem Zustande befinden, welcher der Er¬
neuerung dringend bedarf. Der Unterhaltungssachaufwand betrug nach dem Ansatz des Haushaltsplanes
1935 515,52 K^ pro Km. Durch die Erhöhung, dieser Position um die oben erwähnten 726 339 H^/5 nn
Laufe des Rechnungsjahres ist der Unterhaltungsaufwand pro Km inzwischen auf 666,73 H//5 erhöht wor¬
den Cs liegt wohl auf der Hand, daß auch dieser erhöhte 5atz von 666,73 H^ über eine Kurze Zeit hinaus
nicht im entferntesten ausreichend ist, gleichwohl Konnte für 1936 sogar dieser Satz nicht beibehalten werden.
Der Unterhllltungssachaufwand pro Km beträgt vielmehr im neuen Haushaltsplan 585,85 ^5.

Leider wird es daneben nicht möglich sein, wie es 1935 noch geschehen Konnte, für ausbauten Mittel
bereitzustellen Das hängt damit zusammen, daß bei der Neuverteilung der Nraftfahrzeugsteuer und
5tratzendotlltion unter den Provinzen der Knteil der Nheinprovinz von 16,64°/° auf 14,5°/° herabgesetzt
werden soll.

?er SausnaltsvIllN der 5traßenverwaltung verlangt 1936 einen etwas höheren provmzialzuschutz.
Im Haushaltsplan der Stratzenverwaltung sind bei den einzelnen Positionen starke Schwankungen gegenüber
dem etztjährigen 5oll festzustellen. Zunächst ermöglicht eme neue Verteilung der ZtratzenwarterbezirKe auf



dem nunmehr feststehenden Netz der Landstraßen erster Ordnung ein Auskommen mit 700 Wärtern, wäh¬
rend beim Etatansatz 1935 mit 800 Wärtern gerechnetwurde. Die Position Kapitel 20 Titel 20 a ist dadurch
um 150 000 M^i abgesunken.

Im Zusammenhang damit steht, daß das Landstraßennetz erster Ordnung bei den Ansätzen 1935 um¬
fangreicher eingeschätzt wurde. Dadurch erklärt sich auch das steigen der Ausgaben für die Ortsdurchfahrten
um id. 190 000 H^i (Kapitel 20 Titel 30).

ZtarKe ZchwanKungen sind auch zu beobachten bei Kapitel 20 Titel 22 für die Verzinsung und
Tilgung der Anleihen.

Infolge der Zinskonversion geht die Verzinsung für die bei der Landesbank aufgenommenen Anleihen
für Ztraßenbauzwecke stark herunter, um ungefähr 370 000 K^. Auf der anderen Leite steigt aber fast in
gleichemMaße der Kapitaldienst für die Darlehen für Arbeitsbeschaffungszwecke im Landstraßenbau, weil
die Freijahre für einen Teil der Darlehen abgelaufen sind, und nunmehr der ordnungsmäßige Kapitaldienst
einsetzt.

Die Möglichkeit einer Erhöhung bei dem Unterhaltungstitel (Kapitel 20 Titel 21) hängt damit zu¬
sammen, daß die Position Kapitel 20 Titel 32 a (Unterstützung des Kreis- und Gemeindewegebaues auf
Grund vertraglicher Verpflichtung) durch die im Iahre 1935 überplanmäßig durchgeführten Hilfsakti¬
onen für die Kreise und Gemeinden (siehe die Ausführung unter Abschnitt ^ dieses Berichtes) ihre Abwick¬
lung gefunden hat.

o) wirtschaftsp flege.
1. In dem Abschnitt Wirtschaftspflege ist vor allem die Zteigerung der Ausgaben für landeskulturelle

Zwecke in die Augen springend. Zur Verbreiterung der Ernährungsbasis und im
Interesse der Arbeitsbeschaffung ist eine verstärkte Inangriffnahme von
Landeskulturprojekten für die Nheinprovinz ein Gebot der 3tunde,dem
der Ztaat in dankenswerter weife durch eine wesentliche Erhöhung der landeskulturellen Fonds und
durch die Einleitung des außerordentlichen Landes-Kulturprogramms für die Nheinprovinz Rech¬
nung getragen hat. Es sei daran erinnert, daß bei den großen Landeskulturprojekten nicht nur Arbeits¬
gelegenheit für die ländlichen VezirKe geschaffen, sondern auch die Möglichkeit der Veschäftigung
von Arbeitslosen aus den Grotzstädten auf dem Lande gegeben wird. Die Vereitstellung erhöh¬
ter Ztaatsmittel hat nun die Vereitstellung erhöhter provinzialmittel zur unmittelbaren Folge. VeKannt-
lich werden die landeskulturellen Maßnahmen zur Hälfte vom Ztaat und zur Hälfte von der Provinz
bezuschußt. Den Gedanken, die Förderung größerer LandeZKulturprojeKtedurch Übernahme von Ver¬
datungen praktisch auf Anleihe zu nehmen, hat der prooinzialverband dabei abge¬
lehnt, weil darin eine getarnte Neuverschuldung liegen würde. Die Veteiligung des siro-
vinzilllverbandes an dem außerordentlichen LandesKulturprogramm beträgt 333 300 ^/i. Die Mehr¬
ausgaben, die dem provinzialverband selbst auf landeskulturellem Gebiet entstehen, belaufen sich bei
Kapitel 30 Titel 10, 11 und 11 a nach Abzug des erhöhten Ztaatszuschussesauf über 930000 K,/ii.

2. wesentliche Mehrausgaben im Verhältnis vom Zoll 1936 zum Zoll 1935 sind auch bei dem Kapitel
wohnungs- und Ziedlungswesen einschließlich Landesplanung zu verzeichnen.
Die Landesplanungsarbeit der Nheinprovinz mußte auf eine viel breitere
Grundlage gestellt werden, um den erhöhten Anforderungen, die im Nah¬
men derAeichspolitiKsich geradeauf dem Landesplanungsgebiete ergeben,
gerecht zu werden, wie schon im halbjahresbericht 1935 ausgeführt, Kann sich die Arbeit der
Landesplanung der Nheinprovinz nunmehr in ganz anderer weise praktisch auswirken, nachdem zwi¬
schenzeitlich in allen NegierungsbezirKen VezirKs st eilen der Landesplanung
der Nheinprovinz, und zwar in eng st er Zusammenarbeit mit den Negie-
rungspräsidenten bestehen, von der Einrichtung der VezirKsstellen und den dadurch be¬
dingten überplanmäßigen Mehrausgaben hat der provinzialrat bereits in seiner 3itzung vom 28. OK-
tober 1935 zustimmend Kenntnis genommen, verücksichtigt man die dadurch bereits für 1935 gegen¬
über dem Zoll 1935 eingetretenen überplanmäßigen Mehrausgaben, so ist die Zteigerung des
Zolls 1936 gegenüber dem Zoll 1935 ohne weiteres verständlich.

6) Volksfürsorge.
Vei dem Kapitel Volksfürsorge halten die drückenden Ausgaben für die Land¬

hilfsbedürftigen an und steigen gegenüber dem Zoll 1935 noch weiter um rd. 288 000 H/5. Auch
auf das ernste Problem der Landhilfsbedürftigen ist in dem Vericht für das erste Halbjahr 1935 des näheren
eingegangen und dargelegt worden, daß diese Velastung mit der Tatsache zusammenhängt, daß die Nheinpro¬
vinz eine Grenz Provinz ist und daß sich bei ihr naturgemäß dieNückwanderungvon hilfs¬
bedürftigen Deutschen aus Ländern, diejetzteine Wirtschaftskrise durchmachen,
z. V. vor allem Holland, besonders stark auswirkt. Die Vemühungen, das Neich dazu zu
bringen, der Nheinprovinz bei der Tragung dieser Lasten, die ihr als Grenzprovinz entstehen, finanziell zu
helfen, sind bisher noch nicht zu einem Abschluß gekommen. Vei der Zteigerung des Ausgabeansatzes mußte
weiter damit gerechnet werden, daß die Anstaltsunterbringung auf Grund des Gesetzes gegen gefährliche



Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und Vesserung vom 24. November 1933 ganz
zu Kasten des candesfüisorgeoerbandes erfolgt.

Obwohl das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchsesin voller und erfolgreicher Durchführung
begriffen ist, und obwohl die Fürsorgetriiger in Anbetracht ihrer eigenen Finanzlage bestrebt sind, dahin¬
gehend zu wirken, daß nur solche Kranke der Knstaltsfürsorge zu überweisen bzw. darin zu belassen sind,
die unbedingt der Knstaltsfürsorge bedürfen, steigt leider die Fahl der Geisteskranken, Idioten und Epilep¬
tiker weiter an. Die KranKenziffer betrug

am 1. Kpril 1935........ 21 093,
am l. Iuni1935......... 2l 232,
am 1. Kugust 1935........ 21393,
am l. Oktober 1935....... 21439
am 1. Dezember 1935 ....... 21473.

Es ist nicht möglich, eine einheitliche Ursache für die Kontinuierliche Vermehrung des Krankenbestandes
bzw. die Zugänge zu den Knstalten aufzudecken. Es spricht vieles dafür, daß hier weniger eine Vermehrung
der Menge der einschlägigen Erkrankungen in der VevölKerung als vielmehr eine Zunahme der Knstalts-
pflegebedürftigkeit der an und für sich relativ nicht so stark vermehrten Kranken wirksam ist.

Vei der Steigerung der KnswltspflegebedürftigKeit des Kranken VevölKerungsanteils spielen zweifel¬
los eine Neihe von Faktoren eine Nolle, von denen die NächstliegendenKurz erwähnt seien:

lln erster Stelle sind zu nennen die seit dem Kriegsende in breiten Kreisen der VevölKerung gesteigerten
und auch hente noch wirksamen wirtschaftlichenund Wohnungsschwierigkeiten, in deren Vereich die Knstalts-
pflegebedürftigkeit eines Geisteskranken oder Schwachsinnigenselbstverständlichleichter eintritt als unter son¬
stigen äußeren cebensbedingungen. von Vedeutung ist in diesem Zusammenhang auch der Umstand, daß die
ilnzahl der wirklichen Selbstzahler unter den in der Knstaltspflege befindlichen Kranken eine verschwindend
geringe geworden und die große Masse der Kranken ganz oder weit überwiegend auf öffentliche Kosten in
den Anstalten untergebracht ist. Es ist selbstverständlich, daß die bei den reinen Selbstzahlern unter dem
Druck der Kosten gegebene Tendenz, die Kranken so frühzeitig als irgend möglich aus der ilnstaltspflege her¬
auszunehmen und dabei sehr erhebliche Schwierigkeiten, Unbequemlichkeiten und Gefahren in der häus¬
lichen Gemeinschaftnicht oder ungenügend geheilter Kranken nicht zu scheuen, bei den Familien, der auf
öffentliche Kosten untergebrachten Kranken geringer ist, und daß auf diesem Wege eine Verbreiterung der
ltnstaltspflegebedürftigkeit hervorgerufen wird, ohne daß damit etwa ein Zurückbleiben von tatsächlich nicht
mehr anstaltspflegebedürftigen Kranken in den Anstalten gegeben wäre, was durch den ständigen Druck des
ivrovinzialverbllndes und der VezirKsverbände auf rechtzeitige Entlassung und im Nahmen des Möglichen
/sogar Früherentlassung verhindert wird. Nicht ohne Einwirkung auf die Zahl der Knstaltsaufnahme ist

/ neuerdings auch die straffere Ordnung des Staates, die gegenüber früher in verstärktem Maße und zu einem
! früheren Zeitpunkt solche Elemente der llnstaltsunterbringung zuführt, welche auf Grund einer psychischen

llbwegigkeit eine Störung der öffentlichenOrdnung und Sicherheit darstellen oder ein gemeinschädlichesVer¬
halten zeigen, hierhin gehört die sich stark vermehrende Knstaltsunterbringung auf Grund der W 42 b
und 42 c Strafgesetzbuch,bzw. des Gesetzes gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der
Sicherung und Vesserung vom 24. November 1933.

was die Auswirkung des Sterilisierungsgesetzesangeht, so ist noch zu beachten,daß abgesehendavon,
daß sich dieses Gesetz erst auf längere Sicht richtig auswirkt, zur Zeit die Durchführung des genannten Ge¬
setzes sogar unvermeidlicherweise und trotz aller Lemühungen um eine rasche Durchführung der einschlägt-

/gen Maßnahmen in gewissen Fällen zu einer Verlängerung des llnstaltsaufenthaltes führt und daß für die
Knstaltsbelegung eine weitere Zahl von sonst nicht anstaltsbedürftigen Kranken hinzukommt, die vorüber¬
gehend zu den von den Erbgesundheitsgeiichten angeordneten Veobachtungen in die Anstalten gelangen.
Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß von den 2 787 seit dem Veginn der Durchführung des Sterili¬
sierungsgesetzesunfruchtbar gemachtenKranken 1 180 nach erfolgter Unfruchtbarmachung entlassen werden
Konnten (von denen übrigens bisher 230 wieder erneut aufgenommen werden mutzten). Vei diesen Entlassun¬
gen handelt es sich weit überwiegend um Kranke, die auch ohne vorliegen des Sterilisierungsgesetzes ent¬
lassen worden wären, und bei denen die Unfruchtbarmachung lediglich den Zweck verfolgt, eine Weitergabe

' der Krankheit durch Fortpflanzung auf spätere Generationen zu verhindern.
angesichts dieser Steigerung der Krankenziffer war das Ziel, das im Augenblickauf dem Gebiete der

Irrenpfleae erreichbar war, nicht ein absinken der ausgaben für die Irrenpflege, sondern ein vermeiden
des Anwachsens der ausgaben für die Irrenpflege, cetzteres Ziel ist erreicht worden. Die gesteigerten
KranKemllblen würden wesentlichefinanzielle Mehranforderungen an den provinzmlverband bedingen, wenn

NlllKosten der vrovinzilllanstlllten auszugleiche
der Irrenpflege tätigen anstauen durch die Wirtschaftsberatung deutscherGemeinden bot die Grundlage für
eine erneute systematischeÜberprüfung aller ErsparmsmöglichKelten die besonders sorgsam und gründlich
erfolgt ist. Die Ergebnisse der Wirtschaftsprüfung sind nicht nur m Gegenwart der Prüfer mit sam rchen
anstaltsdirektoren und Nentmeistern eingehend erörtert worden, sondern es hat auch m einem schriftlichen



Vericht des Leiters der Abteilung Irrenpflege bei der Hauptverwaltung Punkt für Punkt eine gründliche
Auseinandersetzung mit den von der Wirtschaftsprüfung aufgeworfenen Problemen und gegebenen Anregun¬
gen stattgefunden. Der sichtbare Erfolg ist der, daß sich abgesehen von den Neuausgaben für den psychia¬
trischenAußendienst in Durchführung der von der Neichsregierung angeordneten erbbiologischen Vestandsauf-
nahme trotz der beträchtlichen Zteigerung der Krankenziffer der Zuschuß zum Unterhaushaltsplan Heil- und
pflegeanstalten im Verhältnis des Zolls 1936 zum soll 1935 nur um 33 300 HH erhöht hat, eine Er¬
höhung, die sich ohne weiteres aus den anziehenden Lebensmittel- und Eextilpreisen ergibt, wie sparsam zur
Zeit auf dem Gebiete der VeKöstigungin den heil- und Pflegeanstalten gearbeitet wird, zeigen am Klarsten
folgende Zahlen: Auf sämtliche Anstalten berechnet war der niedrigste Durchschnittssatzfür die Verpflegung
eines Geisteskranken pro Tag 42,64 pfg. und der höchsteDurchschnittssatzpro Tag 49,09 pfg. Im Ge-
sllmtdurchschnitt aller Anstalten während des ganzen bisherigen Rechnungsjahres vom 1. April bis 31. De¬
zember 1935 stellte sich der LeKöstigungsaufwand trotz anziehender Lebensmittelpreise auf 45,9? pfg. Das
hier Keine weiteren Ersparnismöglichkeiten gegeben sind, dürfte ohne weiteres Klar sein. NemerKtsei anderer¬
seits, daß sich eine gesundheitswidrige Veeinträchtigung des Ernährungszustandes des Kranken infolge der
Reduzierung des VeKöstigungsaufwandes nicht gezeigt hat.

Der AufgabenKieis, welcher den provinzialanstalten nach den wünschen der Neichsregierung im Nah¬
men der erbbiologischenVestandsaufnahme des deutschen Volks obliegt, ist neu und bringt den Provinz«!-
verband eine Mehrbelastung von rd. 100 000 K^, nämlich

80 150 HvU beim Unterhaushaltsplan der provinzial-heil- und, pflegeanstalten,
7 500 <N^ beim Unterhaushaltsplan der Provinzial-Kinderanstalt für seelisch Abnorme,

11 550 K^ beim Erbbiologischen Institut in Vonn.

Den Anstalten wird die Aufgabe obliegen, nicht nur die Erugesundheitsverhältnisse des einzelnen neu aufge¬
nommenen NranKen selbst zu erfassen und sich bei deren Erfassung nicht auf unkontrollierbare Angaben zu
stützen, sondern durch ärztliche Fühlungnahme mit den einzelnen Zippenangehörigen zu einwandfreien Fest¬
stellungen zu gelangen. Zoweit eine Fühlungnahme mit den Angehörigen in der Anstalt nicht gelingt, mutz
der psychiatrische Außendienst der Anstalt eintreten, welcher die Zippschaftsmitglieder in der Zprechstunde der
Autzenfürsorge oder aber letztenendes durch Hausbesuche zu erfassen hat.

Auf dem Gebiete der Fürsorgeerziehung Minderjähriger ist das Ziel für 1936 insoweit das gleiche
wie auf dem Gebiete der Irrenpflege, als es sich auch hier infolge der Zunahme der Fürsorgezöglinge nicht
darum handeln Kann, die Ausgaben gegenüber dem Vorjahre abzusenken, sondern im Höchstfällenur darum
handeln Kann, die finanzielle Mehrbelastung durch die Zunahme der Fürsorgezöglinge durch Gegenmaßnah¬
men aufzufangen, und zwar durch Maßnahmen sowohl von der Ausgabeseite her wie von der Einnahmeseite
her. Auf der Einnahmeseite ist dabei in erster Linie an eine Erhöhung des Ztaatszuschussesgedacht,die unbe¬
dingt erreicht werden mutz, weil die Nheinprovinz im Verhältnis zu einer Neihe von anderen Provinzen hier
sehr ungünstig abschneidet. Auf der Ausgabeseite muß versucht werden, den Zugang von Zöglingen durch
vorzeitige Entlassung teilweise wettzumachen, und es mutz weiter versuchtwerden, die Zahl der eigentlichen
Anstaltszöglinge herabzudrücken und die Ziffern der Unterbringung in Familienpflege und in Lehr- und
Dienststellen sowie in der eigenen Familie noch weiter wie bisher zu erhöhen. Ein Fürsorgezögling verur¬
sacht in Familienpflege IahresKosten von nur etwas über 300 H^i, in Lehr- und Dienststellen sowie in der
eigenen Familie sogar nur IahresKosten, die um 60 H//i herum liegen, dagegen in den Erziehungsheimen
einen Iahresaufwano von 870 H^ (1 160 K^ in provinzialheimen und 881 H//5 in Privatheimen).

Die stark ansteigende Zahl der Fürsorgezöglinge erklärt sich daraus, daß infolge der Wiederherstellung
der vorbeugenden Fürsorgeerziehung die Zunahme von Kindern im schulpflichtigen und vorschulpflichtigen
Alter beträchtlich ist. An und für sich ist diese Entwicklung Keineswegs unerfreulich, weil dadurch der Zög¬
ling in einem erziehungsfähigen Alter und in einem Ztadium der Gefährdung erfaßt wird, wo die Aussicht
auf einen Erziehungserfolg weit größer ist.

Erhebliche Mehranforderungen ergeben sich für den provinzialuerband seitens des Landesjugendam¬
tes, und zwar vor allem auf dem Gebiete der Iugendführung. Das große in Durchführung begriffene heim-
beschaffungsprogramm von Ztaat und Provinz für die Hitlerjugend soll in seinem zweiten Durchführungs-
jahre von Ztaat und Provinz in weit stärkerem Umfange betrieben und finanziert werden als 1935. Das
hat auch die erhöhte Vereitstellung von provinzmlmitteln zur Folge. Zodann spielt die Vetreuung erwerbs¬
loser Iugendlicher in der Nheinprovinz, wo die Arbeitslosigkeit aus den bekannten Gründen nicht so stark abge¬
sunken ist als in anderen Teilen Deutschlands, eine vordringliche Nolle. Deshalb wird im Einvernehmen mit
der Neichsanstlllt für Arbeitslosenversicherungund Vermittlung, der N3. Volkswohlfahrt und der Hitlerjugend
seit dem Winterhalbjahr 1935/36 planmäßig eine berufliche, Körperlicheund weltanschauliche Schulung der
nicht vermittlungsfähigen Iugendlichen, insbesondere auch der aus dem Landjahr zurückgekehrten, durchge¬
führt, wobei die provinzialverwaltung ihre Hilfe nicht versagen Kann. Der provinzialzuschutz für diese
Zwecke steigt dadurch von 30 000 H.^ auf 100 000 K,^.

Die Notwendigkeit der Erhöhung der Unterstützung für die N5. Volkswohlfahrt und N3. Frauen-
schaft bei Kapitel 48 Eitel 20 ist bedingt durch die vermehrten Anforderungen infolge des Ausbaues der
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örtlichen Organisationen der N5. volkswohlfahrt und der örtlichen Mütterschulungsarbeit der N3. Frauen-
sckaft, die neuerdings auch die bisherige Katholische Mütterschulung abgelöst hat.

In der letzten provinzialratssitzung ist erneut darauf hingewiesenworden, daß es das Ziel der natio¬
nalsozialistischenFührung der provinzialverwaltung sein müsse, die ausgaben für diejenigen Volkskreise
möglichsteinzuschränken, die wegen ihrer Minderwertigkeit für die Gesamtheit Keinen Nutzen, sondern eine
hohe Velastung sind, und daß die hier freiwerdenden Mittel zu verwenden seien für solche provinzielle Auf¬
gaben, die im Nahmen des Aufbauprogramms besonders bedeutsam sind. Neben der produktiven wirtschafts-
fürsorge, zu der außer 3traßenbau und Landesplanung auck das landeskulturelle Gebiet gehöre, gelte das
vor allem für das Arbeitsgebiet der Iugendertüchtigung und für das Gebiet der Kulturpflege.

3o sieht denn auch der Haushaltsplan Kulturpflege für 1936 eine Zteigerung von 234514 H//
vor. Neben einer Mehrausgabe für die Museen Vonn und Trier werden vor allem erhöhte Mittel benötigt
für Zwecke der Denkmalspflege, um das unersetzbare Kunstgut Keinem weiteren verfall auszusetzenund für
die vor- und frühgeschichtlicheForschung.

In einem Gesamtüberblick gestalten sich die erforderlichen Mehrzuschüssebei den einzelnen Haushalts-
abschnitten mit Ausnahme der Finanzverwaltung wie folgt:

Allgemeine Verwaltung ... — 47 760 HH
Verkehrswesen ...... > 189 282
Wirtschaftspflege ..... > 1085 618 "
Volksfürsorge ...... > 598513 „
Kulturpflege...... 4- 222 689 „
Kredit- und Versicherungswesen — „

Nach diesem Überblick über die Ausgabeseite bei den Fachabteilungen sei nunmehr der Vlick auf den
Haushaltsplan Finanzverwaltung gerichtet, hier stand von vornherein eins fest: Der Umlllgeprozentsatz
durfte mit Nücksicht auf die Finanzlage der Stadt» und Landkreise nicht erhöht, mußte vielmehr
nach Möglichkeit gesenkt werden. Eine Möglichkeit der Lenkung war allerdings nur im geringen Aus¬
maße gegeben. Der Umlageprozentsatzdes Vorjahres beträgt 15<V» aller Maßstabsteuern. Der Umlllgepro¬
zentsatz für 1936 beträgt 14,75°/» aller Maßstabsteuern. Der absolute Vetrag von 19 896 000 K^i ist auf¬
gebaut worden auf den Einnahmen aus der TK. und Kp., welche die 3tlldt- und Landkreise nach
dem Ministerilllerllltz vom 3U. Januar 1936 zu erwarten haben. Lei den Nealsteuern sind die
Meldungen der Kreise über das Nealsteuersoll per 1. Ianuar 1935 (die Angaben der Kreise per 1. Januar
1936 liegen erst teilweise vor), mit einem Zuschlag von IN«/» bei der Gewerbesteuer zugrunde gelegt wor¬
den. Das vürgersteueraufkommen ist um 10«/» höher als im Vorjahre veranschlagt worden.

Die Einnahmen des vrovinzialverbandes aus der NeichseinKommensteuerund der NeichsKörperschafts-
steuer sind auf Grund des Ministererlasses vom 30. Januar 1936 errechnet worden. Leider Veranschlagung
der Einnahme des vrovinzialverbandes aus der 3taatsdotation ist die Mitteilung zugrunde gelegt worden,
die die Verwaltung über ihren Anteil an der 3taatsdotation im Neichs- und preußischen Ministerium des
Innern erhalten hat. Der Nückgang der Einnahme des vrovinzialverbandes aus der Ltaatsdotation hängt
damit zusammen, daß für das letzte Drittel der Dotationen, welches sich nach dem Kraftfahrzeugsteuer-
3chlüssel richtet, ein über 2«/» niedrigerer Veteiligungs-Prozentsatz der Nheinprovinz zugrunde gelegt werden
muß. Die Einnahmen des vrovinzialverbandes aus der Kraftfahrzeugsteuer wurden ebenfalls nach Mittei¬
lungen des Neichs- und preußischen Ministerium des Innern über das Veteiligungsverhältnis der Nhein¬
provinz auf Grund des geänderten Kraftfahrzeugsteuer-Verteilungsschlüssels veranschlagt. Im letzten Iahr
war die Kraftfahrzeugsteuer mit 6 164N00 HK veranschlagt worden,- daneben erhielt die Nheinprovinz
zweckgebundene Zuweisungen aus dem zentralen Kraftfahrzeugsteuer-Ausgleichsstockin Höhe von 550 00N
H^. Obwohl der zentrale Ausgleichsstocknunmehr in die schlüsselmätzige Verteilung der Kraftfahrzeug¬
steuer eingebaut worden ist, ist für das Nechnungsjahr 1936 leider infolge Herabsetzung des Veteiligungs-
prozentsatzes der Nheinprovinz von 16,64«/» auf 14,5«/» mit Keiner höheren Einnahme aus der gesamten
Kraftfahrzeugsteuer als 6 06N 608 HH zu rechnen.

Erhebliche Veränderungen sind bei Kapitel 3 des Haushaltsplans der Finanzverwaltung, und zwar
sowohl auf der Einnahmeseite wie auf der Ausgabeseite eingetreten. Es hängt dies vor allem mit folgendem
zusammen:
a) 5ind infolge der endgültigen Abwicklung der 3anierungsaKtion die Zinseinnahmen aus Forderungen

gegen die LandesbanK in Wegfall gekommen, da die LandesbanK ihre Verpflichtungen durch Hingabe von
Umschuldungsbriefen, wie bereits erwähnt, inzwischenrestlos abgedeckt hat. Die Weitergabe der Um-
schuldungsbriefe hat, wie auch schon oben dargelegt, bewirkt, daß der 3chuldenstand des provinzialver-
bandes sich sehr wesentlichgesenkt hat, was sich auf der Ausgabeseite des Kapitels 3 im Haushaltsplan
Finanzverwaltung durch eine starke 3enKung des Zuschusses zur 3chuldenuerwaltung ausdrückt.

d) 3enKung der Einnahmeposition Kapitel 3 Eitel 2 b hängt damit zusammen, daß erneut Umschuldungs-
briefe zur Naturaltilgung Verwendung gefunden haben.
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c) wirkt sich zum ersten Mal die Zinskonversion auf ein ganzes Iahr nach der Richtung einer Verminde¬
rung der Verzinsungder vrovinzialschuld aus, während

6) mit dem I. Oktober 1936 die 3°/uige Tilgung der Zchuld des vrovinzialverbandes beim Umschuldungsver-
band einsetzt. Erfreulicherweise ist es ja nun gelungen, diese 3chuld beim Umschuldungsverband vor
allem infolge der fortschreitendenAbwicklung des sanierungskredits für die Landesbank stetig auf V? der
Höchstschuld zu senken, nämlich von 70 266 8NN H^ auf 26 031 400 HK. Die Tilgung von weiteren
5 Millionen M^ durch Hingabe von Umschuldungsbriefen steht bevor. Cs bleiben dann noch rd. 21 Milli¬
onen H/^, für die eine Tilgung von 1'/2°/n vorgesehen werden mutz, d. h. ein Vetrag von 315 000 H^.

wegen aller Einzelheiten wird auf die nachstehendeEinzelbegründung zu den Haushaltspositionen so¬
wohl der Einnahme- wie der Kusgabeseite verwiesen.

Düsseldorf, den 7. Mai 1936.

Der lvberpriifident der Nheinprovinz
(Verwaltung des vrovinzialverbandes)

E e r b o v e n.



Erläuterungen.
^) Ordentlicher Haushaltsplan.

I. Sinanzverwaltung.

«apitel l: Einnahme.
Der Überschuß des Rechnungsjahres 1934 ist, nachdem der Reichs- und preußische Minister des

Innern die unmittelbare Verwendung des ÜberschussesZu» Begleichung des infolge der Zinskonversion an
die rheinische Girozentrale und vrovinzialbank zu zahlenden Vonus beanstandet hatte, bereits im Rech¬
nungsjahre l935 an den Tilgungsstock abgeführt worden.

ltapitel 2:
vergleiche die Ausführungen im allgemeinen Teil des Vorberichts.

«apitel 3 Titell:
Die bisher hier nachgewiesenen Einnahmen aus Veteiligungen erscheinen, einer Anregung des Ge-

meindeprüfungsamtes folgend, nunmehr bei Kapitel 33 und bei Kapitel 35.

«apitel 3 Titel 2«:
Die Zinseinnahmen aus Forderungen gegen die Landesbank sind in Wegfall gekommen, nachdem der

der OandesbanK gewährte sanierungskredit, wie bereits im Vorbericht ausgeführt, zur Abwicklung ge¬
langt ist.

«apitel 3 Titel 2b:
Die Lenkung des Ansatzeshängt zusammen mit der Fortschreitung der Naturaltilgung der schuld des

vrovinzialverbandes beim Umschuldungsverband durch Hingabe von Umschuldungsbriefen.

«apitel 3 Titel 2c:
Die Einnahmen aus vorübergehender Geldanlage Konnten mit 120 000 .A//^ veranschlagt werden.

«apitel 3 Titel 26:
Der Knsatz mußte im Hinblick auf die fortschreitende Abdeckung der Konsolidierungsaktion niedriger

bemessenwerden.

«apitel 3 Titel 5:
Da die Zinsen aus Vaudarlehen für 1936 erstmalig gesondert nachgewiesen werden (vgl. Kapitel 4

Eitel l) ermäßigt sich der Ansatz für Zinseinnahmen aus Forderungen auf 30 000 Hv/i. Es handelt sich
im wesentlichenum die Einnahmen aus Forderungen gegen Anstalten und Einrichtungen der freien Wohl¬
fahrtspflege, die nach Vefriedigung der Gläubiger durch den vrovinzialverband als Vürgen in der Haupt¬
sache im Wege der Umschuldung auf diesen übergegangen sind. Mit Rücksicht darauf, daß nach dem Ge-
meindeumschuldungsgesetzdie Eilgung der umgeschuldetenForderungen mit dem 1. Oktober l936 einsetzt
und die betreffenden Anstalten und Einrichtungen dem vrovinzialverband die Eilgungsbeträge zu erstatten
haben, soweit Keine anderweitige Abdeckung vereinbart ist, ergibt sich bei Kapitel 3 Eitel 5 b die vorge¬
sehene Einnahme aus Eilgungen.

«apitel 4 Titel 1 -
Die Zinsen aus Vaudarlehen, die bisher unter der Einnahmeposition „Zinsen aus Forderungen" ver¬

einnahmt worden sind, sind für dieses Rechnungsjahr erstmalig gesondertveranschlagt worden. Die Erhöhung
der Einnahme aus Eilgung gegenüber dem Vorjahre beruht darauf, daß im Rechnungsjahr 1936 ein Dar¬
lehn außerplanmäßig zur Abdeckung gelangen wird.

«apitel 5 Titel l:
Es handelt sich um die Abschlutzzahlendes Unterhaushaltsplanes der Liegenschaftsverwaltung. Im

einzelnen wird auf die Vegründung zu diesem Hallshaltsvlan Vezug genommen.

Ausgabe.
«apitel 2 Titel 4:

vgl. die entsprechendenVemerKungen auf der Einnahmeseite.

«apitel 3 Titel 1:
Es wird auf die Ausführungen im allgemeinen Teil des Vorberichts Vezug genommen.
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«apitel 3 Titel 4
Mit Rücksichtauf die im außerordentlichen Haushaltsplan vorgesehenen Entnahmen aus dem Er-

Neuerungsfonds für dringend notwendige bauliche und betriebstechnischeMaßnahmenerscheint eine Erhöhung
der Abführung an den Erneuerungsfondsum 50 000 K^ erforderlich.
«apitel 3 Titel 3 und «apitel 4 Titel I:

Zwecks Erhaltung des Vermögensdes prouinzialverbandessollen die Eilgungsbeträge für Forde¬
rungen des provinzialverbandesdem Eilgungsstock bzw. dem Fonds „Vaudarlehen"zugeführt werden.
«apitel 8:

vgl. die VemerKungen auf der Einnahmeseite.
«apitel 9 Titel 2:

Die Erhöhung dieser Ausgabeposition, die im Rechnungsjahr1935 gegenüber dem Ansatz 1934 um
30 000 H^i ermäßigt worden war, um 10 000 H^ji, hat sich als notwendig erwiesen, um den an die Rhein¬
provinz als Grenzgebietständig herantretendenberechtigten Anforderungenentsprechen zu Können.

II. Allgemeine Verwaltung.
,, „.„—., ^« Einnahme.«apitel!3 Titel 20: '

vergleiche die VemerKungen zur Ausgabeseite.

« ,^. ,^ _.,. . . Ausgabe.«apitel l2 Titel l: ^
Nachdem Runderlatz des RuprMdI. vom 9. Januar 1936 (MVli.V. 5. 155) ist das Anteilverhält-

nis der provinzialverbändean den Aufwandsentschädigungen und FahrtKosten der provinzialräte auf 50«/»
mit Wirkung vom 1. Januar 1935 festgesetzt worden.

«apitel ,3 Titel 2:
Es sind 25 Anwärter für den gehobenen mittleren Vürodienstund 6 für den einfachen vorgesehen

gegenüber 26 bzw. 6 im vorigen Iahre. Da diese Anwärter im Vorjahre erst im Laufe des Jahres einbe¬
rufen werden sollten, so brauchten ihre Vezüge nicht mit vollen Iahresbeträgen eingesetzt zu werden. Für
1936 sind dagegen Iahresbeträge angesetzt.

«apitel 73 Titel 3:
Die Mehrausgabe ist abgesehen von dem planmäßigenAufrücken im Vienstalterim wesentlichen ver¬

ursacht durch die Notwendigkeit der Einstellung von technischem Personal zur Durchführungdes HI.-Heim-
Veschaffungsprogramms.hierzu sind vorgesehen:1 Architekt, 1 Techniker und eine 5chreibKraft - 12 000

Für die Zwecke der Ztratzenbauverwaltungist die Einstellung weiterer2 Hilfsarbeiter(Regierungs¬
baumeister) vorgesehen ^ 9 500 H^i.

Ferner ist beabsichtigt, etwa 4 Assessoren zur informatorischen Veschäftigung anzunehmen,wodurch
etwa 10 bis 12 000 K^ Kosten entstehen werden.

Den Mehrausgaben stehen Minderansätze infolge von Überführungenins Veamtenverhältnisgegen¬
über.

«apitel 13 Titel IN:
Die allgemeineGeschäftszunahme bedingt eine Erhöhung verschiedenerPositionen bei dem Abschnitt

Geschäftsbedürfnisse. Im Etat für 1936 sind daher mehr vorgesehen:
Vei Eitel 10a: Für die laufendenVürobedürfnisle 1 000 H/ji. AIs einmalige Ausgaben sind hier ein¬
gesetzt für die Anschaffung von 10 Ersatzschreibmaschinen3 500 H^i, da in den letzten Iahren infolge ander¬
weitiger Inanspruchnahmedieses Eitels die Ausgaben für neue Zchreibmaschinen zur Vermeidung einer
Etatsüberschreitunggedrosselt werden mußten. Es ist zu berücksichtigen,daß ein großer Eeil der vorhande¬
nen Zchreibmaschinen12 bis 15 Iahre im Gebrauch ist und nunmehrdurch neue ersetzt werden muß. Ferner
benötigt das Nechnungsprüfungsamt2 Rechenmaschinenfür die Revisionder Ztraßenbaubelegeund eine
Kleine elektrischeKdditionsmaschine,die auch bei Rassenrevisionenin Kleineren Anstalten, die Keine Additions¬
maschinehaben, bei der Aufrechnung der Kassenbücher verwandt werden soll, hierfür sind 1 000 .Mi er¬
forderlich.
Vei Eitel 10c: Für Post- und Zcheckamtsgebühren 2000 H/ii infolge der stärkeren Inanspruchnahme
des Eelefons und der Notwendigkeit der öfteren Absendungder Postsachenals früher. Auf der Einnahmeseite
erscheinenbei diesem Eitel 1 000 K^l mehr.
Vei Eitel 10k: Für Reinigung2 000 H^5 infolge Verrechnung der Rosten für Reinigung der Fenster bei
diesem Eitel, die in den letzten Iahren von der Hochbauabteilung getragen wurden. Nachdem die Vauar»
beiten im Hause zu Ende geführt sind, erfolgt nunmehr die Verrechnung bei dem Reinigungstitel.
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Lei Titel 10 3: Ms einmalige Kosten sind u. a. vorgesehen:
1. Für Neubeschaffung von Miomöbeln infolge Belegung des Neubaus und zur Vestreitung der durch die

Neuverteilungder Raume entstehenden Kosten 15 700 A^.
2. Für einen GeldschranK der candeshauptkasse 2 500 H^ auf Antrag der Provinzial-Feuerversicherungs-

anstatt, da der vorhandene den Anforderungen nicht mehr genügt.
3. Für einen Stahlschrank in der Registraturder Rbt. I 300 H^.
«apitel 13 Titel N:

Cine Erhöhungdieses Titels läßt sich nicht umgehen.
«apitel 13 Titel 12:

Umzugskosten erfordernein Mehr von l 000 H^i.
«apitel 13 Titel 20-

Für die Zeitschrift „Die Rheinprovinz"ist außerhalb des Haushaltsplanes ein Voranschlag aufge¬
stellt worden,der nach betriebsmäßigenGesichtspunkten gegliedert ist und in Einnahmeund Ausgabe nnt
60 000 .N^ in 1936 abschließt.Die Rbschlutzzahl des Voranschlages ist in Einnahme und Ausgabe m den
Haushaltsplanübernommen.

III. Verkehrswesen.
Das Gesetz vom 26. März 1934 über die einstweilige Neuregelungdes Straßenwesensund der

Straßenveiwaltung ist bereits am 1. Rpril 1935 in Kraft getreten, hiernach werden die Kunststraßen-
mäßig ausgebauten Durchgangsstratzen in Reichsstraßen. candstraßen I. und Bandstraßen II. Ordnung ein¬
geteilt. Nach der bereits erfolgten Eingruppierungder Straßen entfallen m der Rhemprovinz

auf Neichsstratzen ...... rd. 3 100 Km
auf candstratzen I. Ordnung . . . rd. 6 100 Km
auf Landstratzen II. Ordnung . . . rd. 5 600 Km

einschlietzlich Ortsdurchfahrten. Die cängen unterliegenÄnderungen, wenn infolge Neubaus von Straßen
die ?mzelnen Straßennetze vergrößert werden oder wenn mit Rücksicht auf eine bessere Verkehrsbedienung
durch Ausbau bestehender Straßen eine Änderungin der Klassifizierung notwendig wird. Das letztere wird
besonders dann eintreten, wenn infolge der Inbetriebnahmeder Reichsautobahnen eine ve^e^
stattfindet. Über die Änderung der Straßennetze entscheidet bei den Neichsstratzenund candstraßen I. Ordnung
der GeneralinspeKtor, bei candstraßen II. Ordnung der provmzilllverband.

Träaer der Unterhaltungslastder Neichsstratzen ist das Reich. Dieses trägt den Sachaufwandfür
Unterhaltuna e n chl sN und Hilfsarbeiterlöhne.Andererseits fließen dem Reiche auch die Cm-

Neichsstratzenzu. Die Verwaltungder Reichsstraßen erfolgt im Kuftrage des
Reiches durch den ^ auch die Kosten hierfür aufzubringenhat. Den vroomzialverband
belasten wetter der ^^^ für die zum Ausbau ^r^tzigen Reichs t^
genommenen Anleihen und die Ruhegehälterund hinterbliebenenbezuge für die vor dem 1 iipr,! 193o bei
der Un^ rwltuna de? fetzigen Reichsstraßen beschäftigten Straßenwärter und Rrbe, er und zwar m ganze
Me wenn st7bereits^ 1. Kpril 1935 ausgeschiedensind und anteilmäßigfür d,e Zeit vom 1. Kpr.l
1935. wenn sie nach diesem Zeitpunkte aus dem Dienst ausgetreten sind. . . r x ^

«.wen°mV^.?^

Vrr°2H°^«U°'sm
nehmen, 5°hl" d?n «reisen IttahenwiüechBcheV,«^
«rlil.n eben »l,l in die llernmlüm»ö°« p>»»wMl«'t»n>«utn, °°6«I ftmtr^^
II, «rdnrmn Keine eigene IMHenbnuiechmIchevl°"M'"°,,^b°", M d>« v°^^^
l!«ns mi» dem !, «peil 1926 nn den Pr«inz!»l°er6an« nb.r, «»,^'M )°be" o Nie^ «,
5!l°tzen l>ie Uberirngnn« der vermoNun» nntei an,ni°chrer
Urei^ hnien nach 6e°n m^m meneralmlpekwr

M^e«an.Vstellen, findet hierdurchallerdings ,m Interesse emer einye,ii,ll,^i^.llu»^' u
Kreise zu Ungunsten des provinzialverbandesstatt. f,s^„l^^n m^«^<7-^^> >^> « lf c - /.« >>^ «^^> K»n Nicktlinien des Generalm pektors fe tge etzten wrtsourch-

Eine wichtige Rolle spielen die nach den «'äMmen ^> ^ .^in mit gewissenAusnahmenvon
fahrten, deren Unterhaltung in Ortschaften von meh als 6 0W Em^ ^ candstraßen
den Gemeinden getragen werden. 5,e werden h erfur. °wett es ,,^ entschädigt.
I. Ordm-iq handelt, aus dem dem piovinzilllverband Zusileßenoen nm,^ im Fuge von Reichsstraßen
Nack der Entscheidung des GeneralmspeKtors ist die ^e ^ m 5uge on Reichsstraßenauf 554 Km und im Zuge von candstraßen I. Ordnung auf 472 «m, 3u,am„'e,l , , u , i



12

Vezüglichder Ortsdurchfahrten sei noch erwähnt, daß ihre Verwaltung bei Gemeinden über 6 000
Einwohner auch seitens des provinzialverbandes auf Kosten der Gemeinden durchzuführen ist, wenn die Ge¬
meinde Keine eigene leistungsfähige Ztratzenverwaltung besitzt. Lei den Gemeinden mit weniger als 6 000
Einwohnern wird die Ortsdurchfahrt, je nachdemob es sich um Neichsstraßen, Landstraßen I. oder II. Ordnung
handelt, vom Reich oder dem provinzialverband oder dem Kreise unterhalten, aber nur in einer Vreite von
6 m - darüber hinaus ist die Gemeinde unterhaltungspflichtig. Die Verwaltung dieser von der Gemeinde zu
unterhaltenden Ztraßenteile erfolgt aber bei Neichsstraßen. Landstraßen I. Ordnung und auch für Land¬
straßen II. Ordnung, die nicht vom Kreise verwaltet werden, durch den provinzialverband. Dem provinzial¬
verband liegt also außer bei den Landstraßen I. Ordnung die Verwaltung der Ztraßen des Reichs und zum
Teil der Ltraßen der Kreise und Gemeinden ob.

Mit dem Land Oldenburg ist zwecks Vereinheitlichung des stratzenwesens eine Vereinbarung dahin
getroffen, daß die Neichsstraßen und Landstraßen I. Ordnung im Landesteil VirKenfeld ab I. April 1936
von dem Rheinischenprovinzialverband unter Erstattung der hierfür erforderlichen Ausgaben verwaltet
werden. Es handelt sich um 62,240 Km Neichsstraßen und 81,560 Km Landstraßen I. Ordnung. Der säch¬
liche Aufwand für diese Ztraßen wird vom Neich bzw. dem Landesteil VirKenfeld sichergestellt.

Die Neuorganisation des Ztraßenwesens hat auch im Gebiete des Nuhrsiedlungsverbandes Geltung.
Mit dem Nuhrsiedlungsverband ist darüber hinaus vereinbart, daß sich der Nuhrsiedlungsverband bei der
Durchführung von Neubauten von Neichsstraßen außerhalb der bebauten Gebiete der Landesbauämter der
Nheinprovinz bedient.

Die örtlicheVerwaltung und Veaufsichtigungdes von der Provinz Zu betreuenden Ltraßennetzes erfolgt
durch 12 Landesbauämter: Trier, Kochern, Vad-Kreuznach, Koblenz, Vonn, prüm, Aachen, Köln, siegburg,
Krefeld, Düsseldorf und Kleve. Eine Vermehrung der Landesbauämter ist trotz der zu erwartenden vermehrten
verwaltungsarbeit nicht beabsichtigt. Jedoch ist eine Erhöhung des jetzigen Personalbestandes der Vau-
ämter notwendig.

Kußer den Vauämtern bestehen 3 Neubauabteilungen, welchen die größeren Vauausführnugen über¬
tragen sind. Zur Zeit befinden sich diese Neubauabteilungen in Düsseldorf, Adenau und Koblenz.

Einnahmen.
Zu Eitel 1: vgl. Erläuterung zu Kapitel 2 Eitel 4.
Zu Eitel 2a: Der Vetrag setzt sich zusammen aus den Mieten für die in den 12 Vauamtsdienstgebäuden
vorhandenen Wohnungen, für die straßenmeisterdienstwohnungen in herongen, wildbergerhütte und Witt-
lich, für zwei Ztraßenwärterwohnungen in Dienstgebäuden an der Kraftwagenstraße Köln—Vonn und für
das an der Kraftwagenstraße Köln—Vonn gelegene Haus nebst Nebengebäuden der früheren Ziegelei Groß-
Nott in Hochkirchen.

Die höhere Einnahme rührt daher, daß 1935 nach Ziegburg statt des bisher unverheirateten ein ver¬
heirateter Vauamtsvorstand versetzt worden ist.
Zu Eitel 2d: Die geringere Einnahme aus Liegenschaften ergibt sich daraus, daß ein Eeil der bisher
verpachteten Flächen für 3tratzen° und Kuruenerbreiterungen benutzt worden ist.
Zu Eitel 9: vom 1. April 1936 ab übernimmt die Provinz von den Kreisen Erkelenz, GeilenKirchen,
DinslaKen, Düsseldorf-Mettmann, Geldern, wadern, 3t. Goar, Kempen, Vergheim, Altenkirchen und vor¬
aussichtlichErier die Verwaltung der in diesen Kreisen gelegenen Landstraßen II. Ordnung in einer Gesamt¬
länge von rd. 1 100 lcm.

Einen Eeil, und zwar etwa die Hälfte der der Provinz entstehenden Kufwendungen für die mit der
Veaufsichtigung der Landstraßen II. Ordnung betrauten Aufsichtsbeamten sollen ihr gemäß Anordnung des
Generalinspektors von den Kreisen ersetzt werden. Ms angemessen erscheint ein Vetrag von 40 H^i/Km
und Iahr, dessen Erstattung an die Provinz mit den Kreisen vereinbart worden ist. weiter übernimmt die
Provinz ine Verwaltung der im Oldenburgischen Landesteil VirKenfeld gelegenen Neichsstraßen und Land¬
straßen I. Ordnung. Der Regierungspräsident in VirKenfeldhat sich bereit erklärt, die dadurch eingesparten
persönlichen und sächlichenVerwaltungskosten in Höhe von jährlich rd. 15 000 H//^ an die Provinz zu
zahlen.

Im ganzen werden der Provinz erstattet:
von Kreisen 1 100 x 40 K^i -....................44 000 K^i
von VirKenfeld rd......................... 15 00(1

zusammen: 59 000 K^i
Zu Eitel 10: Der GeneralinspeKtor für das deutsche Ztraßenwesen hat sich bereit erklärt, der Provinz aus
Neichsmitteln die Ausgaben bis zur Höhe von 1—3«/o der Anschlagskostenzu erstatten, die entstehen durch
Einstellung von technischem Personal, das benötigt wird für die Veaufsichtigung größerer Um- und Aus¬
bauten sowie für die Entwurfsbearbeitung für Umgehungsstraßen und Umbauten an Neichsstraßen. Erstat¬
tungsfähig sind unter Verücksichtigung der Höhe der bisher in Aussichtgestellten Neichsmittel Aufwendun¬
gen für vorgenannte peisonalausgaben bis zum Vetrage von etwa 120 000 H^i.
Zu Eitel 12: Die Provinzial-Ltratzenmeister haben für die ihnen zur Veschaffung von KleinKraftwagen
und Motorrädern gewährten zinslosen Darlehen an Tilgungsraten zu zahlen:
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für 34 Darlehen für 12 Monate 2 50 Hji -............... 20 400 H^
„ 1 Darlehn „8 „ 2 50 „ ^............... 400 „
„1 „ »7 „ 2 50 „ ^............... 350 „
..1 .. «5 .. 2 50 „ ^............... 250 „
«1 .. „3 ,. 2 50 „ ^............... 150 „
«1 „ .12 „ 2 40 „ ^ ............... 480 „
«1 .. „5 „ 5 40 ,. -............... 200 „
«1 .. „12 „ 2 30 „ -^ .............. 360 „

zusammen: 22 590 HK
Die höhere Einnahme gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der Inanspruchnahmeeiner größeren

Anzahl von Darlehen feiten der Stratzenmeister als 1935. Im übrigen wird auf die Anmerkung zu Titel 12 d
der Ausgabe verwiesen.
3u Titel 22a: Der provinzialverbandhat für den SiedlungsverbandNuhrKohlenbezirKein Offa-Dar-
lehn von 1 470 000 H^ aus dem III. Arbeitsbeschaffungsprogramm aufgenommen, da der Nuhrsiedlungs»
verband von der Offa nicht als Kreditfähig angesehen wurde. Die Verzinsung und Tilgung hat der Nuhr-
siedlungsveibllnd dem provinzialverband zu ersetzen. Der eingesetzte Vetrag ist von der Offa angefordert.
Zu Titel 22b: In den Iahren 1933/34 ist von dem provinzialverband in Verbindungmit den Land¬
kreisen ein Arbeitsbeschaffungsprogramm zwecks Ausbau von Kreis- und Gemeindewegen mittels eines Offa-
Darlehns von ursprünglich 3,9 MillionenH^ji durchgeführtworden. Die Verzinsung von ^ des varlehns
übernehmen die Kreise, während VZ von der Provinz getragen wird.
An Stellc des ursprünglichen Offa-Darlehnsvon 3,9 Millionen H^i sind nur aufgenommen
worden .......................... 3 876 400 H^
Durch hergäbe von Schuldverschreibungenhaben die Kreise inzwischen abgelöst .... 458 000

bleiben: 3 418 400 H^i
von diesem Darlehnsbetrag übernehmen die beteiligten Kreise V« der Rente (6,55 °/o) --

149 270,18 H^i.
In 1936 ist die Nente für das ganze Iahr zu zahlen, während sie 1935 nur für V2 Iahr zu entrichtenwar.

3 u Titel 31. Da der im Rechnungsjahre1936 für die LandstraßenII. Vrdnung erstmalig unter Zu¬
grundelegungder Gesamtlängendes LandstratzennetzesII. Vrdnung in Preußen für die Träger der Straßen-
baulast bei Landstraßen II. Vrdnung in der Nheinprovinzzur Ausschüttung gelangendeVetrag noch nicht
feststeht, ist zunächst in Einnahmeund Ausgabe der Ansatz des Vorjahres eingesetzt worden.
3u Titel 41. Da dem Reiche die Einnahmen aus den Nutzungen an Neichsstratzen zufließen, geht die Haft¬
pflichtversicherung, soweit sie sich auf Neichsstraßen bezieht, zu Lasten des Reiches. Die Verteilung der haft-
pflichtprämie erfolgt nach der Länge der Neichsstratzenund Landstraßen I. Vrdnung.

Veider Verechnung des Neichsanteils für 1935 wurden die bei Aufstellung des Haushaltsplanes für
1935 festgestellten,jetzt nicht mehr zutreffenden Längen des Iahres 1934 zugrunde gelegt.

Ausgaben:
3 u Titel 1, 3, 72 und 7c. Die dauerndeMehrarbeit, die durch die Neuregelung des Straßenwesens für
die Straßenverwaltung entsteht, ist erheblich größer, als bei Aufstellungdes Haushaltsplanes für 1935
vorausgesehen werden Konnte. Die Mehrausgaben entstehen durch die Vermehrung des Personals.

von der Ausgabe bei Titel 3 und 7 c wird der Provinz vom Neich ein Teil erstattet (vgl. Lemer-
Kung zu Titel 10 der Einnahme).
3 u Titel 7b: Für 1935 waren die Vezüge für eine Stelle nur für einen Teil des Iahres eingesetzt. Für
1936 sind die Vezüge für 2 nichtplanmäßige Veamte für das ganze Iahr vorgesehen.
3u Titel 10 2. 1. laufend: Für Schreibmaterialien, Vürobedürfnisseusw. ist infolge der Vermehrung
der Dienstgeschäftedurch Übernahme der bisherigen Kreis- und Gemeindestraßen als LandstraßenI. Vrd¬
nung und wegen Veschaffungdes umfangreichen Karten-, Schreib- und Zeichenmaterials sur die Aufstellung
der Entwürfe für die Vauausführungenauf Neichsstratzenund einschl. von rd. 8000 ^5 für Formularbe¬
schaffung, die bisher bei Titel 46 (Unvorhergesehenes) gebucht wurden, ein Vetrag notwendig von27 000 >^U

2. einmalig: 3ur ordnungsmäßigenDurchführung der für die Entwürfe benötigten Geländeaufnahmen
und zur Kontrolle der Vauausführungenist die Veschaffung von weiteren 30 Nivellierinstrumentenfür die
Stratzenmeister erforderlich - ........ - - - - - .^ :, ...... 15000^
(die bisherige Ausstattung der Stratzenmeister war durchaus unzureichend).

Der größere Geschäftsumfang und die dadurch notwendig gewordene personalver-
Mehrung bedingen die Veschaffungvon weiteren Möbelstücken, die etwa Kosten werden . . - 15 000 ..

zusammen: 30 000 N^
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Zu Titel 10b: Infolge der Geschäftsvermehrung ist die Erhöhung des Vetrages für Formularbedarf,
Zeitschriften und Vücherei von 1 500 H^i auf 2 500 H^i notwendig.
Zu Titel 106: Für die Unterbringung des vermehrten technischen Personals bei den Landesbauämtern
ist die Anmietung einiger Räume erforderlich, wodurch sich die Kosten für Miete, Heizung usw. auf 18 500
HA erhöhen.
Zu Titel 10 e: Für die Reinigung der Vüros ist infolge des Hinzukommens neuer Räume durch an¬
bauten an die bisherigen Dienstgebäude und durch Anmietungen ein Vetrag von 7 000 H^i statt der bis¬
her vorgesehenen 5 600 HA notwendig.
Zu Titel 11 2: Jedes Landesbauamt erhält einen Provinzial-Vauinspektor, dessen Haupttätigkeit die
Projektierung und die Überwachung von Neubauten ist. hiermit ist eine große Zahl von Dienstreisen ver¬
bunden, die einen vermehrten Kufwand an Reisekosten verursachen.
Zu Titel 11 b: Infolge der erhöhten Außentätigkeit der Techniker besonders bei Reichsstratzenneubauten
ist in 1936 mit einer Ausgabe an Fahr- und verzehrgeldern von 10 000 HA zu rechnen. Ein Teil der
Rosten wird vom Reich erstattet (vgl. Titel 10 der Einnahmen).
Zu Titel 116: Die Ausgaben in 1936 ermäßigen sich gegenüber 1935 auf 50000 HA, da voraussicht¬
lich nur 2 Kraftwagen, die über 5 Iahre in Gebrauch sind, durch neue ersetzt werden müssen.
Zu Titel 12a: Die Entschädigung für die Ztratzenmeister setzt sich wie folgt zusammen:
für 65 Stratzenmeister pro Monat 170 HA ^............... 132600 HK
«40 „ „ „ 160 „ ^ ............... 76800 „
«3 „ „ „ 115 „ ^............... 4 140 .,
„10 .. ., .. 65 „ - ............... 7 800 „
„ 15 außerplanmäßige Ztratzenmeister und Anwärter pro Monat 55 HA --.... 9 900 „
„ Fahrtauslagen für die Anwärter und zur Abrundung........... 2 760 „

zusammen: 234 000 HA
Die Mehrausgabe von 24 000 HA gegenüber 1935 ergibt sich aus der auf Grund der Verfügung

vom 11. November 1935 1.^. 3124 erfolgten Erhöhung der bisher unzulänglichen monatlichen Entschädi¬
gungen. Es wurden erhöht:

der Vetrag von 150 HA auf 170 HA,
., l40 .. .. 160 „

« » « l iu ,, ,, l in ,,
» » » 6U ,, ,, 65 „

Zu Titel 12b: Zur Veschaffung eines RleinKraftwagens bzw. eines Motorrades wird den Ltraßenmei-
stcrn ein zinsfreies Darlehn von 2 000 H^i bzw. 900 HA gegeben. Die Darlehen von 2 000 HA sind
durch monatliche Raten von 50 H-A die zu 900 H^ durck Monatsraten von 36 .NA zu tilgen. In Einzel¬
fällen, wo geringere Darlehen in Anspruch genommen werden, ermäßigen sich die Tilgungsraten entsprechend
(siehe Titel 12 der Einnahme).
Zu Titel 13: Durch die in Aussicht stehende Einberufung von 15 Anwärtern aus den provinzial-
Ztraßenmeistern und den bei der Verwaltung bereits beschäftigten Technikern zwecks Ausbildung als siro-
vinzilll-VauinspeKtorenwerden einmalig besondere Versetzungskostenvon etwa 7 500 H^i entstehen, so daß
sich der normale Haushaltsansatz von 7 500 HA auf 15 000 HA erhöht.
Zu Titel 143: vgl. verrechnungshaushalt der hochbauabteilung.
Zu Titel 14b: vgl. den Haushaltsplan der Zchuldenverwaltung.
Zu Titel 16 2: Infolge der den Provinzial-Ztraßenneubauabteilungen zugewiesenengrößeren Aufgaben
muß mit einer Ausgabe von 16 000 H//i für Vürobedürfnisse gerechnet werden, hierin sind die Rosten für
die Veschaffung von 3 weiteren Nivellierinstrumenten und einem Theodoliten enthalten.

Zu Titel16o: Nach den bisherigen Ausgaben in 1935 müssen als Reinigungskosten 700 H.K statt
500 .N^ vorgesehen werden.

Zu Titel 17a: Ein Teil der Rosten wird vom Reich erstattet (siehe Titel 10 der Einnahme).
Zu Titel 17b: Die 1935 für die Rraftwagenführer bei den Neubauabteilungen vorgesehenen Verzehr¬
zulagen haben sich infolge der durch die Dauer der einzelnen Reisen bedingten langen Abwesenheit vom
Wohnort als zu niedrig erwiesen und sind erhöht worden. Entsprechend der Erhöhung wird für 1936 ein
Vetrag von 1 400 H^ statt der in 1935 vorgesehenen700 H//5 notwendig sein.
Zu Titel 20 2: Nachdem die Einteilung der wärterstrecken auf den neu übernommenen Ztratzen größ¬
tenteils durchgeführt ist, werden zur Pflege der Straßen voraussichtlich etwa 700 Wärter erforderlich sein.
Die Länge der zu unterhaltenden Landstraßen I. Ordnung ohne die von den Gemeinden zu unterhaltenden
Grtslagen ist hierbei mit rd. 5 650 Km angenommen worden. Lei Aufstellung des Haushaltsplans für 1935
war mit 800 Wärtern gerechnet worden.
Zu Titel 20 c: vgl. den Verrechnungshaushalt für Ruhegehälter und Hinterbliebenenbezüge.
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3 u Titel 21: Lei einer Gesamtlänge des Landstraßennetzes I. Ordnung von 5 605 Km, ergibt sich bei
einem Knsatz von 3 283 665 K.^ bei Kapitel 20 Titel 21 (laufende Unterhaltungskosten sowie Kosten für
größere Erweiterungs- und Umbauten) ein Km-llnsatz für den reinen Unterhaltungs-Sachaufwand von
585,85 K^.

Kuch der für 1936 bereitgestellte Vetrag reicht Keinesfalls aus, um auf die Dauer eine ordnungs¬
mäßige Unterhaltung der Landstraßen I. Ordnung sicherzustellen. Deckenerneuerungen lassen sich jedenfalls
hieraus nur in ganz geringem Umfange bestreuen, selbstverständlich ist auch von den auf den neu über¬
nommenen Straßen dringend notwendigen Um- und ausbauten völlig abzusehen. Es hat sich bereits im
Jahre 1935 gezeigt, daß bei der ungenügenden Unterhaltung schaden an der Materie eintreten, die eine
spätere Instandsetzung der Straßen immer Kostspieligergestalten werden.
3u Titel 22 a—c: vgl. den Haushaltsplan der Schuldenverwaltung.
3 u Titel 30: Lei einer Länge der Ortsdurchfahrten von 554 Km im 3uge von Neichsstraßen und von
472 Km im 3uge von Landstraßen I. Ordnung, zusammen 1026 Km, ergibt sich auf Grund der in dem
Nunderlatz vom 21. März 1935 (MVIi. V. 3. 379) vorgesehenen Unterverteilung bei einem Kraftfahrzeug-
steueranteil des Provinzialveibandes von 6 060 608 H^i ein Ansatz von 940 000 K^/i für die Gesamtheit
der Träger der Straßenbaulast für Ortsdurchfahrten im 3uge von Neichsstraßen und Landstraßen I. Ordnung.
3u Titel 31: Durchlaufender Posten.
3u Titel 32a: Kus dem eingesetztenVetrage von 135000 HH sind zu bestleiten:
1. 3ins° und Tilgungsbeträge für von den Kreisen und Gemeinden in den unmittelbaren Grenzkreisen in den

Höhengebietender Regierungsbezirke Trier und Kuchen für Wegebauten aufgenommenen Darlehen gemäß
Veschluß des 78. rheinischenProvinzial-Landtages (115 000 H^),

2. 3inszuschüsse gemäß Veschluß des 74. rheinischen Provinzial-Landtages (20 000 Hji).

3 u Titel 32 d: Kus dem Vetrage von 200000 H^i sollen in besonderen Fällen Veihilfen zur Fertig¬
stellung von Straßen, die noch in das Netz der Landstraßen I. Ordnung aufzunehmen sind, bewilligt werden.
3u Titel 33a: vgl. Haushaltsplan der Schuldenverwaltung.
3u Titel 33 d: Kuf Grund des Veschlusses des 78. rheinischenProvinzial-Landtages vom 27. März 1931
und der Veschlüsse des rheinischenProvinzial-Kusschusses vom 21. Oktober 1931 und vom 8. Januar 1932
hat sich der provinzialverband gemäß Vertrag vom 3./9. März 1932 verpflichtet, der Stadt Koblenz zum
Van einer zweiten festen Straßenbrücke über die Mosel einen 3uschutz von 950 000 H/5 zu zahlen.

Gemäß der mit der Stadt Koblenz durch Abwickelung des provinzial-3uschusses zwischenzeitlichge¬
troffenen Vereinbarung ist der am 1. Kpril 1936 noch rd. 273 000 HK betragende Uestzuschußmit den
von der Stadt Koblenz laufend zu bewirkenden Provinzial-Umlagezahlungen zu verrechnen, hierzu sowie
für die Verzinsung der Nestschuldgegenüber der Stadt Koblenz mit 1 o/o über dem NeichsbanKdisKont-Satz
ist im Nechnungsjahr 1936 der in Nnsatz gebrachte Vetrag von 218 420 H^i erforderlich.
3 u Titel 34: Im letzten Iahre sind an den Nuhrsiedlungsverband vom provinzialverband 600 000 HFi
überwiesen worden, davon 300 000 H/^ aus einer zweckgebundenen 3uweisung aus dem Kraftfahrzeug-
steuerausgleichsstock. Nach Mitteilung des Neichs- und Preußischen Ministers des Innern ist eine zweck¬
gebundene 3uweisung neben dem Nnteil des provinzialverbandes an der NeichsKraftfahrzeugsteuer nicht
zu erwarten. Das Ministerium verlangt gleichwohl die Überweisung eines Vetrages von 600 000 H/^ an
den Nuhrsiedlungsverband. Deshalb mutzte die Position Kapitel 20 Titel 34 entsprechend erhöht werden.
3u Titel 41: vgl. den verrechnungshaushaltsplan „Steuern und Versicherungen".
3 u Titel 42 b: Einschl. Ersatzbeschaffungenwerden 1936 an Sachaufwand für Unterhaltung und Vetrieb
der prüfungsanstlllt für Ksphalt und Teerschotter und für die neu eingeführten bodenkundlichen Untersu¬
chungen 4 500 H^ benötigt.
3u Titel 43: Die Gesellschaftzur Vorbereitung der Neichsautobahnen ist mit dem 31. Dezember 1935
aufgelöst worden.
3 u Tite l 44: vgl. den verrechnungshaushaltsplan der Kraftwagendienststelle.
3 u Titel 45b: Kuf Veranlassung des Generalinspektors werden jährlich zur beruflichen Weiterbildung
der Stratzenwärter auf Neichsstraßen Kurse abgehalten. Es ist notwendig, datz dies auch für die warter
auf den Landstraßen l. Ordnung geschieht.

außerdem sind jährlich zweimal eintägige Zusammenkünfte der technischen Veamten der Landes-
bauämter zwecks weiterer Ausbildung der Veamten in der ssnwendung der neuen Straßenbauwelsen, der
VodenKunde und der Landschaftsgestaltung in Aussicht genommen.

Die Kosten werden sich insgesamt auf etwa 14 000 H^i belaufen.
«apitel 23: . . « ^

Für Flugwesen und Luftschutz glaubt die Abteilung im Kommenden Iahre nnt einem Vetrage von
45 000 Ni auskommen zu Könn n" Es ist beabsichtigt, den hauptwert der Ta .gkeü wahrend des Rech¬
nungsjahrs 1936 auf den luftschutzmäßigenKusbau Kleinerer Gebäude der provmz zu beschranken und m
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übrigen zur Hauptsache die 3chulung der hilfstrupps durchzuführen. In den späteren Iahren werden dann
naturgemäß wieder größere Veträge zum Ausbau der restlichengroßen provinzialanstalten erforderlich sein.

Im Etatsjahr 1936 ist der Ausbau von Luftschutzräumenin nachstehendenprovinzialgebäuden vor¬
gesehen.
1. Landesbauämtei:

Trier, prüm, Lad Kreuznach, Kochem,Koblenz, Aachen, Köln, 3iegburg, Vonn, Krefeld, Düsseldorf und
Kleve.

2. Taubstummenanstalt Kempen,
Taubstummenanstalt Essen.

3. wegen des geringen Wasserdruckes sind zwei tragbare Motorspritzen für die Kinderheilanstalt 3üchteln
und Provinzial-Erziehungsheim 3olingen zu beschaffen.

4. Mr 5chulungszweckewerden benötigt etwa 200 Gasmasken, sowie ein Gasspürgerät mit Lehrkasten zum
Nachweis der Kampfstoffe.

5. Die Zunahme der Velegschaft im Landeshaus durch Neueinstellungen bzw. Vergrößerung (Neuaufbau)
nach Ausbau der 3chutzräume, macht den Cinbau einer Velüftungsanlage notwendig.

«apitel 24 Titel I :
Der provinzialuerband hat auf Grund des preußischen Gesetzes betreffend die Herstellung und den

Ausbau von Wasserstraßen vom I.April 1905 (G3.3.179) in gleicher weise wie die Provinzen Hannover,
Westfalen und die freie Hansestadt Vremen durch Erklärung vom 5. März 1906 die Verpflichtung zur Zah¬
lung von Garantiezuschüssenfür den Nhein-Weser-Kanal übernommen. Der letzte Zuschuß ist vom prouinzial-
verband für das Nechnungsjahr 1931 gezahlt worden. Für die Nechnungsjahre 1932 und 1933 sind sei¬
tens der wllsserbaudirektion Münfter vom provinzialverband Garantieleistungen im Vetrage von 1,5 691^45
H^ und von 26 565,89 H^ii, zusammen von 42 257,34 ^K angefordert worden. Die Verpflichtung des
provinMlverbllndes zur Zahlung dieser Veträge ist zur Zeit dem Grunde und der Höhe nach Gegenstand
von Verhandlungen mit dem NeichsverKehrsministerium. Für das Rechnungsjahr 1934 ist nach Lage der
Verhältnisse mit der Anforderung eines Zuschusses des provinzialverbandes mit mindestens in gleicher Höhe
wie für das Nechnungsjahr 1933 zu rechnen, der, falls l)m eine endgültige Verpflichtung des proomzialver-
bandes zur Zahlung der angeforderten Zuschüsse ergeben sollte, im Nechnungsjahre 1936 zu zahlen wäre.
Insgesamt wären danach für die Rechnungsjahre 1932, 1933 und 1934 an Zuschüssen für den Nhein-Weser-
Kanal rd. 72 000 H^ zu leisten. Zur Zahlung dieses Vetrages stehen nach Überführung des im Haus¬
haltsplan 1935 vorgesehenen Vetrages von 15 000 H^i auf den Fonds „Garantieleistungen für den Nhein-
Weser-Kanal" 25 509,72 H^ zur Verfügung. Der Nestbetrag ist in Höhe von 46 000 HK im Haushaltsplan
für das Rechnungsjahr 1936 vorgesehen. 3oweit dieser Vetrag tatsächlichnicht in Anspruch genommen wer¬
den sollte, ist er an den obengenannten Fonds „Garantieleistungen für den Nhein-Weser-Kanal" abzuführen.

IV. wirtschaftspfiege.
Einnahmen:

«apitel 33 Titel l:
vergleiche die Verneinungen bei Kapitel 3 Titel 1.

«apitel 35 Titel IN:
vergleiche die VemerKungenbei Kapitel 3 Titel 1.

Ausgaben:
«apitel 3« Titel 10:

Vereits im vorigen Iahre erwies es sich als notwendig, den Fonds zur Förderung der Landwirtschaft
und den Flußregulierungsfonds zu erhöhen, um den dringlichen wünschen nach einer Vermehrung der landes-
Kulturellen Maßnahmen in etwa gerecht zu werden. In diesem Iahre haben sich die Anforderungen noch
außerordentlich gesteigert. Die Eigenuersorgung unseres Volkes mit Erzeugnissen des heimatlichen Vodens
und die zur erfolgreichen Durchführung der Erzeugungsschlacht notwendigen Maßnahmen erfordern eine
wesentliche 3teigerung der Tätigkeit auf landeskulturellem Gebiete. Außerdem ist die Durchführung landes¬
kultureller Arbeiten in besonderem Maße geeignet, der in der Nheinprovinz aus wohl allgemein bekannten
Gründen immer noch sehr starken Arbeitslosigkeit in größerem Umfange abzuhelfen. Die provinzialverwal-
tung hat in Erkenntnis dieser Tatsache sich entschlossen, in diesem Iahre eine wesentlicheErhöhung der ordent¬
lichen Mittel des Fonds zur Förderung der Landwirtschaft und des Flußregulierungsfonds vorzunehmen.

Unter der Voraussetzung,daß der 5taat seinen Anteil an diesen Fonds in gleicher weise erhöht (vgl.
Kapitel 30 Titel 10 der Einnahme) und daß auch die Provinzial-FeuerversicherungLanstalt der Nheinprovinz
als Zuschuß für den Ausbau von ländlichen wasserversorgungsanlagen wiederum 150 000 H^ zur Verfü¬
gung stellt (vgl. Kapitel 30 Titel 11 der Einnahme) sind unter Kapitel 30 Titel 10 der Ausgabe 1 408 000
HK eingesetzt worden, die dazu dienen sollen, Meliorationen und Umlegungen, genossenschaftlicheund
Kommunale Flutzregulierungen, sonstigeVodenverbesserungenaller Art und Wasserleitungen zu fördern, von
dieser 3umme wird lediglich ein Vetrag von 11 600 H/^ benötigt, um die weiteren Iahresraten für die



von der Provinz zusammen mit dem Ztllllte im Nahmen des Arbeitsbeschllffungsprogramms 1933 zugesag¬
ten 3insoerbilligung3zuschüssefür LandesKuIturdarlehn zu bestreiten.

Die Unterverteilungder Veihilfemittel des Fonds zur Förderung der Landwirtschaft und des Fluß-
legulierungsfondserfolgt alljährlich durch gemeinsamen Beschlußdes Staates und der Provinz auf der soge¬
nannten westfondskonferenz,während die zur Unterstützung des Laues von ländlichen wasserversorgungs-
anlagen zur Verfügungstehenden Mittel auf der Wasserleitungskonferenz in Düsseldorfvon Staat und Pro¬
vinz gemeinsam verteilt werden.
«apitel 30 Titel N:

Aus den bereits im Vorbericht zu Kapitel 30 Titel ll) genannten Gründen sind auch die Anforderungen
an die Provinz zur Förderung größerer Landeskulturprojektein der Nheinurovinz, die aus den laufenden
Fonds nicht ausreichend unterstützt weiden Können, wesentlich gestiegen. Insgesamt sind eingesetztworden
4l9 050 H^i, die bestimmt sind zur Durchführungder großen Maßnahmen im Niersgebiet, an der Ahr und
an der Nahe, bei Schafhausen-Kempen, an der Schwalm und im Landkreise Zimmern. Voraussetzung für die
Beteiligung der Provinz an der Finanzierungdieser größeren Landeskulturprojekteist, daß auch aus staat¬
lichen Mitteln Veihilfen in wenigstens derselben Höhe zur Verfügung gestellt werden.
«apitel 30 Titel N«-

Den Vemühungendes Herrn VbeipiäsidentenTerboven ist es gelungen, für die Nheinprovinzin
Anbetrachtihrer besonderen Lage die Inangriffnahme eines außerordentlichenLandesKulturprogramms,
welches sich auf eine Reihe von Iahren erstrecken soll, zu erreichen.Der Staat ist bereit, für 1936 zu diesem
LandesKulturprogrammeinen Vetrag von 1 Million H^ bereitzustellen, wenn sich die Provinz im Verhält¬
nis 3: l, also mit id. 330 300 .N^ beteiligt.
«apitel 30 Titel ,2:

Vei der finanziellen Veteiligung des prouinzialverbandesam Landeskulturwerk ist der provinzial-
verband an einer Revision der Landeskultur-Genossenschaftensehr interessiert.Die Position entspricht einem
Antrage des Reichsnährstandes der vom Gberpräsidenten befürwortetwird.
«apitel 30 Titel,3:

Folgende Verwendungszwecke sind durch die LandesbauernschaftRheinland in Aussicht genommen:
3) zur Unterhaltung der Forstämter Niederrhein-3üdund Nord, Noer-Erft, Vergisch-Land,

westerwaldund Eifel 5x1100 H^-- ................. 5 500 H^
b) zur Unterhaltungder VezirKsförstereienDinslaKen, Zimmern, Mechernichu. Vergisch-Land

4x1100 K^^ ........................ 4400 „
c) zur Unterstützung der Forstschule wittlich ................ 2 400 „
6) zur Förderungder Veratungund Vetreuung der bäuerlichen Waldbesitzer ..... 2 000 „
« ^ . „, «.^ , ^« zusammen: 14 300 H^i«apitel 30 Titel 20: ^ '
3u 3). Es handelt sich um einen Zuschuß (V,' der Gesamtkosten) für folgende Fachbeamtefür wein-, Vbst-
und Gemüsebau bei der LandesbauernschaftNheinland gemäß einem früheren Abkommen mit Staat und
tllndesbauernschllft,die ihrerseitsje V-, tragen:
1 Weinbauwanderlehrermit dem Sitz in Verncastel für das weinbaugebietder Mittelmosel (Kreise Verncastel

und wittlich),
1 weinblluwanderlehrermit dem Sitz in Linz für das weinbaugebietUntermosel (Kreise 5t. Goar, Koblenz

und Manen) sowie für die weinbaugebietedes NegierungsbezirKs Koblenz von der Moselmündung rhein-
abwärts und des NegierungsbezirKs Köln,

1 weinblluwanderlehrermit dem 5itz in Vacharach für das weinbaugebietdes Nheins von der Moselmün¬
dung rhcinllufwärtsbis zur Cinmündung der Nahe,

1 Weinbauwanderlehrermit dem Sitz in Saarburg für das weinbaugebietder Saar und Vbermosel,
! Untevabteilungsleiterfür Weinbau > .^ ^ ^ ^. ^^ landesbauernschaftNheinland
1 Unterabteilungsleiterfür Obstbau und > . ^ ^
1 Neferent für Gemüsebau 1
3u d). Dieser Titel enthält:
1. Gehalt für einen Weinbauwanderlehrerin Cond (Mosel) für das weinbaugebiet des Kreises Tochem

(provinzialbeamter). Ie V» seines Gehaltes werden durch Staat bzw. Landesbauernschaft wie bei den
übrigen' weinbauwanderlehrernder Landesbauernschaft getragen und bei Kapitel 30 Titel 20 in Ein¬
nahme nachgewiesen. ^ . , _ . <<«. .-.,., ,„^„

2. Gehalt für einen Gbstbaufachberaterim NegierungsbezirK Trier, der der Neuerung m Trier seit 1929
zwecks Durchführungdes Gbstbauprogrammsim westlichenGrenzbezirk zur Verfügunggestellt ist und
der seitdem Keinerlei Dienst bei der Lehranstalt versieht.

3u c). 3ur DurchführungallgemeinerFörderungsmaßnahmenauf dem Gebiete des wein-, Vbst- und Ge¬
müsebaues (Nebenzüchtung, Schädlingsbekämpfung, Versuchswesen wemabsatz,Propaganda für Sußmost-
bereitung, Untersuchungder NeisigKranKheitder Nebe und deren VeKampfung,Ne' ekchen für dle Arbeits¬
gemeinschaften die aus allen mit der Förderung des Weinbauesbetrauten Dienststellen gebildet sind).
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«apitel 30 Titel 2l:
Der llusgabebetrag von 43 204 H/^ setzt sich wie folgt zusammen:

3 829 .N/^ Verzinsung und Tilgung des durch Veschlutz des 73. prooinzial-candtags vom 9. Kpril 1927
aufgenommenen varlehns von 63 492,50 AK für die Veteiligung der Provinz an der Ve-
schaffung von Verkaufseinrichtungen für Gbst und Gemüse nach holländischem und nieder¬
rheinischemMuster.

39 375 .A//i Verzinsung und Tilgung des durch Veschlutz des 75. prouinzial-candtags vom 9. März 1929
aufgenommenen Darlehns von 656 250 H/U zur Unterstützung des Vaues von Weinbergs¬
wegen im Zusammenlegungsgebiet der unteren Nahe.

«apitel 30 Titel 30:
Die Unterverteilung dieser Mittel ist im Einvernehmen mit der Landesbauernschaft Rheinland wie

folgt beabsichtigt:
Unterstützung der Ziegenzucht .............. 6 000 HK (1935: 4 000 H^,
Unterstützung der Rindviehzucht ............. 53000 .. (1935:53000 ,. )

(einschl. Zuschuß zur Vesoldungund zu den Reisekostenvon einem Eier-
zuchtdirektor und sechs Tierzuchtinspektoren sowie Zuschußzur vesol-
i>ung von fünf VberKontrollllssistenten und zur Förderung des Kon-
trollveieinswesens überhaupt)

Unterstützung der Pferdezucht .............. 6 600 „ (1935: 4600
Unterstützung der Schweinezucht ............. 9 000 „ (1935: 8 000
Unterstützung der Schafzucht .............. 9 000 „ (1935: 9000
Unterstützung der Kaninchenzucht ............. 1 000 „ (1935:
Unterstützung der Geflügelzucht ............. 6 000 „ (1935: 5 000
Zuschuß zur Vesoldung eines Fachbeamten für Kleintierzucht. . . . 3 400 „ (1935: 3 400
Zuschuß zu den Kosten von zwei Melklehrern ......... 3 000 „ (1935: 1500

zusammen: 97 000 .N^ (1935: 88 500 H.K)

Die Erfahrungen mit dem seit mehreren Iahren beschäftigtenMelklehrer sind so günstig, daß die Lan¬
desbauernschaft Rheinland die Einstellung eines zweiten Melklehrers beabsichtigt.

Erstmalig erscheint ein Vetrag für die Förderung der Kaninchenzucht, der in wirtschaftlicher Be¬
ziehung (Erzeugung von Fleisch, Fellen und Kngorawolle) sowie in sozialer Hinsichtgrößte Vedeutung zu¬
kommt.

«apitel 30 Titel 40:
Es handelt sich hierbei um folgende Positionen:

zur Förderung des bäuerlichen Veratungs- und Versuchswesens (früher
zur Förderung der Versuchsringe und Veispielswirtschaften) an die
candesbauernschaft Rheinland ............14 000 H4i (1935: 14 000 HK)

zur Unterstützung der candbauaußenstellen (früher Unterstützung der
Grünlandwirtschaft) an die candesbauernschaft Rheinland . . . 18 000 „ (1935:18 000 ,. )

Zuschuß zur Förderung des Vraugerstenbaues in der Rheinprovinz an
die candesbauernschaft Rheinland ........... 2 000 .. (1935: 2000 ,. )

Zuschuß für die Einrichtung und Unterhaltung einer Abteilung für Pla¬
nung und Vodenschätzungsarbeitenan die candesbauernschaft Rhein¬
land .................... 8 000 „ (1935: — „ )

zusammen: 42 000 HK (1935: 34 000 <DK)

«apitel 30 Titel 50 und 5l:
Die bei Eitel 50 a vorgesehenen 46 667 .NK sollen zur Weiterführung des Deichbaues Vrson dienen.
Lei Eitel 50 6 sind 13 206 H^ eingesetzt als im Jahre 1936 fällig werdende Raten der für einige

größere hochwasserschutzprojekteübernommenen laufenden Zuschüsse:
1. als weitere Jahresrate eines 1933 von Staat und Provinz (im Verhältnis 3:2) bewilligten

Rentenzuschussesvon 1 °/n von 811 500 H.K (ursprünglich waren 928 000 HK vorgesehen)
für die EindeichungKöln-Mülheim ...................3 246 H^

2. als Knteil der Provinz an der fünften Rate der vom preußischen Staat, Kreis Neuwied und
Provinz für die Jahre 1932 bis 1946 bereitzustellenden Staffeldarlehen für den Deichbau
Neuwied (in Höhe von insgesamt jährlich 116 167,64 H^i)..........9 960 „

Da im Jahre 1934 die für den Deichbau Neuwied zugesagten Staffeldarlehen durch einen entsprechen¬
den Nachlaß bei den vom Kreise Neuwied geschuldetenZahlungsrückständen abgelöst wurden, hat der Kreis
Neuwied die fernere Zahlung der Staffeldarlehen an Stelle der Provinz übernommen. Die Ablösung dieser



15 000 H^ (1935: 10 000 H.ch
1 500 „ (1935: 1 500 .. )
1000 „ (1935: 1000 „ )
2 400 „ (1935: 2 400 „ )
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Darlehn ist mit Mitteln der Konsolidierungsaktion durchgeführt worden, so daß der Vetrag von 9 959,53
H^ an die Konsolidierungsaktion zu erstatten ist.

Lei Titel 51 zergliedert sich die Ausgabe wie folgt:
Zur Verzinsung und Tilgung eines vom preußischen Staat aus Anlaß des Hochwassers

1925/26 gewährten Darlehns...................115 000./?^
zur Verzinsung und Tilgung früherer Anleihen zur Förderung von Hochwasserschutzmaßnahmen 66 333 „
«opitel 3N Titel K0:

Aus diesen Mitteln sollen nachstehende Matznahmen, Einrichtungen und vereine unterstützt werden:
Veihilfe zur Förderung von bäuerlichem Hausfleitz, bäuerlichem Vrauch-

tum, Heimgestaltung usw. an die Landesbauernschaft Rheinland . . .
Veihilfe zur Hebung der Vienenzucht an die Landesbauernschaft Rheinland
Veihilfe zur Hebung der Fischzucht an den RheinischenFischereiuerein .
Veihilfe für die pflanzenschutzstellean die Landesbauernschaft Rheinland
Zuschußzur Abhaltung von Kursen in der Landmaschinenkunde und zur

Ausgestaltung der Maschinenberatungs- und prüfungsstelle an die
Landesbauernschaft Rheinland ............1 000 „ (1935: 1 000 „ )

Zuschuß zur Förderung der Vuchführung und des betriebswirtschaftlichen
Rechnungswesens in Kleinen Dauern- und weinbaubetrieben an die
Landesbaueinschaft Rheinland ............. 3 000 „ (1935: 3 000 „ )

zusammen: 23 900 H^ (1935: 18 900 HK)
«apitel 3» Titel l bis 5: Eigene landwirtschaftliche Schulen.

Der Zuschutzbedaif der drei Prouinzial-Lehran st alten erhöht sich gegenüber dem vor-
lahre insgesamt um 14 750 Ä>^ und zwar weist die Anstalt K r e u z n a ch eine Erhöhung um 20 700 H^i
auf und die Anstalt Ahrweiler eine solche um 8500 H/i, während für die Anstalt Trier ein um
14 450 H/ji verminderter Zuschuß sich errechnet.

Die Erhöhungen bei Kreuz nach sind im wesentlichendurch folgende Positionen bedingt:
Der Ausgabetitel III (personalllufwand) ist um rund 13 300 H^ stärker belastet und zwar infolge

Einrichtung eines im Interesse der Versuchs-und VeratungstätigKeit der Lehranstalt dringend erforderlichen
chemischen Instituts und der hiermit zusammenhängenden Einstellung eines ThemiKers. weiter Kommen in
Kreuznach die in den Vesoldungspliinen und Tarifen vorgesehenen Erhöhungen der Gehälter, Vergütun¬
gen und Löhne für eine größere Anzahl von Anstaltsbeamten bzw. Angestellten usw. in Frage. Schließlich
sollen mehrere Angestellte, die bisher unter Abweichung von den provinzialtarifen pauschale Vergütungen
erhalten haben, von jetzt ab nach den Tarifen bezahlt werden. Vei Titel VI 1 » ist in der Einnahme
und Ausgabe ein Vetrag von 7 500 H^ enthalten, den voraussichtlich das Verwaltungsamt des Reichs¬
nährstände« in Verlin für den Ausbau der Süßmostereianlage zu Lehr- und Demonstrationszwecken zur Ver¬
fügung stellen wird.

Der erhöhte Zuschuß für die Lehranstalt Ahrweiler ist im wesentlichen verursacht durch eine Er¬
höhung der Titel III (personalllufwand), V (Unterhaltung und Letrieb der Gebäude), VI (Wirtschaftsfüh¬
rung), VII (verschiedenes). ^ Neueinstellungen von Personal sind nicht vorgesehen, dagegen erhöhen sich
nach den Tarifen die Vergütungen für mehrere Angestellte. — Vei Titel V entstehen nennenswerte Erhö¬
hungen der Ansätze für bauliche Unterhaltung und für Inventarbeschaffung (Einrichtung eines neuen Vüros
und eines Sammlungszimmers für Lehrmittel). — Vei Titel VI ist die Schaffung einer Süßmostereianlage
vorgesehen- der hierfür erforderliche Vetrag von 2 500 H^ ist in Einnahme und Ausgabe in Ansatz ge¬
bracht (wie bei Kreuznach). — Vei Titel VII 1 ist ein Vetrag von 2 000 HF5 für den Umtausch des Kraft¬
wagens gegen einen neuen wagen vorgesehen.

Vei der Lehranstalt Trier ergibt sich zunächst eine Ersparnis gegenüber dem vorigen Iahr von rund
16 000 .N/^ durch die im März 1934 erfolgte Übernahme des Instituts für Klimaforschung auf das Reich.
Diese Ersparnis betrifft im wesentlichenden Titel III (mit 11 700 .Nv^). Eine weitere nennenswerte Zu¬
schußverminderung ist durch die Ermäßigung des Anleihedienstes um rund 6 500 .N//i bedingt. Schließlich
ergibt sich bei Titel Kraftwagen eine Ersparnis von rund 3 000 H/«, da im vergangenen Iahre eine einmalige
Ausgabe in dieser Höhe für den Umtauschder Dienstwagen vorgesehen war. Diese grundsätzlichenEinsparun¬
gen werden zum größten Teile ausgeglichen durch unvermeidbare Ausgabeerhöhungen, und zwar im wesent¬
lichen für die regelmäßig vorzunehmenden Erhöhungen der Gehälter, Vergütungen usw. und für die Einstellung
einer weiteren Schreibkraft sowie für unbedingt erforderliche Inventarergänzungen und Neubeschaffungen.

Lezüglich der Väuerlichen Frauenschule in Viewig ist beachtlich, daß dieser Schule im Zuge
der ministeriellen Neuordnung des gesamten Mädchenfachschulwesensauf dem Lande ine Verechtigung zur
Führung einer sogenannten GberKIasseerteilt wurde, eine Matznahme, die sowohl von der Regierung als
auch von der politischen Kreisleitung und der Kreisbauernschaft Trier für äußerst erwünschtbezeichnet wurde.
Durch diesen Ausbau der Schule wird eine weitere innere Ausgestaltung erforderlich. — Die Erhöhung des
Zuschusses betrifft im wesentlichendie Titel II (personalllufwand), IV 1 (Vaullche Unterhaltung), IV 7
(Inventar). Einmal ist die Einstellung einer dritten Lehrkraft erforderlich, während gleichzeitig für d,e zweite
Lehrkraft die regelmäßige Gehaltsaufbesserung eintritt. In baulicher Veziehung ,st die Einrichtung von zwei
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neuen Unterrichtsräumen erforderlich sowie die Vergrößerung des Eagesraumes, mit der gleichzeitigeine Ver¬
änderung der Einrichtungsgegenstände dieses Raumes verbunden werden soll, um den bäuerlichen Charak¬
ter der Zchule stärker zu betonen als bisher.

Die frühere Mädchen Klasse in sobernheim führt jetzt die Vezeichnung„Iungbäue»
rinnenabteilung der Provinzial-Lehranstalt in Kreuznach" und soll im Kommenden
Zommer von 3obernheim in das bisherige Internatsgebäude nach Kreuznach verlegt werden, wo,sichdurch
Kleinere Umbauten für die Zwecke der IungbäuerinnenabteilunZ sowohl in Vezug auf den schul- wie auf
den Internatsbetrieb eine gute und zweckmäßige Unterkunft schaffen läßt.

Die für diesen Umbau und die erstmalige Ausstattung sowie für die Zchaffung eines neuen Zchüler-
internats erforderlichen Mittel sind im außerordentlichen Haushalt 1936 unter Abschnitt Hochbau bei Kapi¬
tel 3l Titel 1 vorgesehen. Abgesehen von den vielen Vorteilen dieser Maßnahme in schulischer Veziehung
ergibt sich vom Winter 1936/37 ab eine erhebliche Ersparnis im Haupt-Haushaltsplan der Lehranstalt
Kreuznach dadurch, daß die VeKöstigungder Zchüler der Anstalt durch die Iungbäuerinnenabteilung sicher¬
gestellt wird, daß sich also bei der vergrößerten Zahl der VeKöstigungsteilnehmer ein billigerer Verpflegungs¬
satz erzielen läßt und daß im Internatsbetrieb der 3chüler eine Wirtschafterin und ein Hausmädchen einge¬
spart werden Können. Durch die Führung einer gemeinsamen Küche erklärt sich die starke Erhöhung des
Titels IV 1 in Einnahme und Ausgabe im Haushaltsplan der Iungbäuerinnenabteilung? für die VeKösti¬
gung der Lchüler findet eine Verrechnung zwischen dem Etat der Lehranstalt und dem der Iungbäuerinnen¬
abteilung statt.

«apitel 3l Titel b:
Die Vereitstellung von Ltipendienmitteln für die Zchüler und Zchülerinnen der Vrovinzial-Lehran-

stalten hat sich sehr bewährt. Desgleichen die Vildung der Veiriite aus führenden Persönlichkeiten des wein-
baulichen und bäuerlichen Verufsstandes. Die nichtbeamteten Veiratsmitglieder erhalten Reisekosten und
Tagegelder nach den staatlichen Vestimmungen.

«apitel 37 Titel 70. 77 und 72:
Zu 10a. Die Landesbauernschaft Rheinland unterhält zur Zeit 67 Vauerliche werkschulen und Veratungs-
stellen (hiervon 2 mit weinbauabteilungen und 1 mit Gemüsebau) sowie 3 Vauerliche werkschulen für Ge¬
müsebau (früher Gemüsebauschulen genannt). Außerdem sind zur Zeit 21 Iungbäuerinnenabteilungen vor-
hanoen, die im Laufe des KommendenEtatjahres auf 27 gebracht werden sollen, vom 1. April 1936 ab
erhöht sich die Zahl der Väuerlichen werkschulen auf 68, da alsdann die im Iahre 1928 errichtete Acker-
bauschule in Lechenich in eine Vauerliche werkschule umgewandelt wird. Die Veihilfen errechnen sich nach
dem in Kürze mit der Landesbauernschaft neu zu formulierenden Vertrag folgendermaßen:
für 68 Vauerliche werkschulen eine Veihilfe von je 1 500 H^i---.........102 000 H^t
für 3 Vauerliche werkschulen für Gemüsebau eine Veihilfe von je 750 H^ ^..... 2 250 „
für 27 Iungbäuerinnenabteilungen eine Leihilfe von je 750 H^i -........20 250 „
für den Ztipendienfonds für bedürftige Zchüler und Zchülerinnen der Väuerlichen werk-

schulen .......................... 7 000 „
Zonderbeihilfe für die in den wirtschaftlichungünstigen Höhengebieten gelegenen Väuerlichen

werkschulen ......................... 7 0N0 „
zusammen: 138 500 H^i

Zu 10b. Die Zahlung der Ruhegehälter und Hinterbliebenenbezüge erfolgt auf Grund des mit der
Landesbauernschaft abgeschlossenenVertrages.

Zu 11 a und b. Gemäß den mit den städten Vitburg und Kleve bestehenden Verträgen.
Zu 12. Für jede 3chule ein Grundzuschuß von 100 H^i und außerdem für jeden Kursus von minde¬

stens achtwöchiger Dauer ein 3onderzuschutzvon 40 H^i.
«apitel 3l Titel 73:

Es handelt sich um folgende Zuschüsse an die Landesbauernschaft Rheinland:
Vauernführerschule Marienthal bei Ahrweiler......... 5 000 H/U
Landwirtschaftliche Versuchs- und Forschungsanstalt in Vonn ... 6 000 „
Molkereilehr- und Versuchsanstalt in Kleve ......... 5 0NN „
viehpflege- und Melkerschule in Kellen........... 3 000 „
Gärtnerlehranstalt in Friesdorf.............. 4 000 „
Gärtnerische Versuchsanstalt in Friesdorf .......... 2 700 ,'
Rheinische Lehranstalt für Gemüsebau in straelen....... 3 200 „

(1935: — K^)
(1935: 6 000 „ )
(1935: 5N00 „ )
(1935: 3 000 „ )
(1935: 4 000 „ )
(1935: 2 700 „ )
(1935: 3 2UN „ )

zusammen: 28 9N0 H^i (1935: 23 900 H^)

Vei der Vauernführerschule Marienthal bei Ahrweiler handelt es sich um eine Zchule, die durch die
Landesbauernschaft Rheinland in Vonn eingerichtet wurde und an der laufend Lehrgänge abgehalten werden
für die weltanschaulicheund fachlicheZchulung von Vetriebsführern, Iungbauern und Gefolgschaftsleuten
sowie von Väuerinnen und Iungbiiuerinnen.
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Ullpitel 32 des Haushcllts: Förderung des Gewerbes.

Namen

der gewerblichenVildungseinrichtungen

Soll
1936

HF

Soll
1925

HF

Soll
1936
mehr
HF

Gegen
1935

weniger
HF

Ist
1934

10

11

12
13
14

15

16

17

18
19

20

21
22
23
24
25
26

27

Stadt. Handwerker- und Kunstgewerbeschule
Kachen .............

Dezgleichen Wuppertal .........
Desgleichen Krefeld ..........
Desgleichen Essen ...........
Desgleichen Trier ............
Stadt. Fachschule für Handwerk in Düsseldorf . .
Kölner werkschulen in Köln........
Hufbeschlagschmiede (Hauptlehrschmiede) für die

Nheinprovinz in Köln.........
Gewerbeförderungsanstalt für die Nheinprovinz

in Köln.............
Zur Förderung des handwerklichen Nachwuchses

an die Handwerkskammern (s. unter b der Vor¬
bemerkungen) ...........

preußische Fachschule für Textilindustrie in
Aachen ..............

Desgleichen in Wuppertal (Lärmen).....
Desgleichen in Krefeld .........
Desgleichen des handelskammerbezirks Gladbach

in Gladbach............
vereinigte technische Staatslehranstalten für Ma¬

schinen- und Vergmaschinenwesen in Köln . .
Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und

Hüttenwesen in Duisburg ........
Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen in

Essen ..............
Desgleichen in Wuppertal (Elberfeld) .....
Stadt. Fachschule für die Stahlwarenindustrie in

Solingen .............
höhere technischeStaatslehranstalt für hoch- und

Tiefbau in ilachen..........
Desgleichen in Cssen ..........
Desgleichen in Köln..........
Desgleichen in Wuppertal (Lärmen).....
Desgleichen in Trier..........
Stadt. Steinmetzfachschule,Maizen ......
3taatl. Handels- und Gewerbeschule für Mädchen

in Khendt............
Hochschule für Musik in Köln.......

4 500
6 750
4 500
6 750
4 500
4 500

20 000

600

2 250

20 000

4 500
4 500
4 500

4 500

6 750

4 500

4 500
4 500

6 750

1 800
4 500
4 500
4 500
2 250

900

15 000
12 000

4 500
6 750
4 500
6 750
4 500
4 500
9 000

600

2 250

20 000

4 500
4 500
4 500

4 500

6 750

4 500

4 500
4 500

6 750

1 800
4 500
4 500
4 500
2 250

900

15 000
12 000

11 000

4 500
6 750
4 500
6 750
4 500
4 500
9 000

600

2 250

20 000

4 500
4 500
4 500

4 500

6 750

4 500

4 500
4 500

6 750

1 800
4 500
4 500
4 500
2 250

900

11 250
12 000

164 800 153 800 11 000 - 150 050

2) Cs handelt sich zunächst um die Gewährung von laufenden Zuschüssen zur Förderung des gewerb¬
lichen Unterrichtswesens, namentlich für gewerbliche Fachschulen, die größtenteils seit 30 bis 40 wahren
vom Rheinischen prooinzialuerband unterstützt worden sind. Im Falle der Staat!. Handels- und Gewerbe¬
schule für Mädchen in Khendt (Ziffer 26) liegt eine vertragliche Verpflichtung des provinzialverbandes Zur
Gewährung des Zuschussesvor. . „ ^.,

Es sind grundsätzlichnur solche gemeinnützigeFachschulenunterstützt worden, die nicht nur rem örtliche
Vckeutung haben, sondern darüber hinaus Vedeutung für die ganze Nheinpwvinz oder große Teile der
Provinz beanspruchen Können. Kuch bei den Staatlichen Anstalten dienen die gewährten ProuiNZilllzu-
schüsse lediglich zur finanziellen Entlastung der Gemeinbem Die Höhe der gewährten^ Veihilfen ist von
Fall zu
für dieje

l5W0 Kostenaufwand 20000 H^ beträgt Die
s° bemessenen Zuschüsse sind in den Rechnungsjahren 1931 und 1932 um 10°/« bzw. um weitere 50°/°
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gekürzt und in dieser gekürzten Höhe für das Rechnungsjahr 1936 beibehalten worden. Die Erhöhung des
Zuschusses der Provinz für die Kölner WerKschnlen erfolgt zusammen mit einer Erhöhung des staatszuschusses
und entspricht der wachsendenVedeutung der schulen.

b) Die nähere Vestimmung des Verwendungszwecksund die Verteilung des Vetrages von 2N 000 H^6
zur Förderung des handwerklichen Nachwuchses(Ziffer 10) erfolgt im Einvernehmen mit den Handwerks¬
kammern.

c) Aus dem verbleibenden Nestbetrag von 31 200 H^ sind bisher regelmäßig folgende Einrichtun¬
gen unterstützt worden:
1. die Gesellschaft zur Förderung des Einzelhandelsinstituts an der Universität Köln e. v.,
2. das Haus der EechniK in Essen,
3. das Institut für Konjunkturforschung, Abteilung Westen, in Essen,
4. die städt. werkmeisterabendschule in Nemscheid,
5. der Nhein. Genossenschaftsverband E. v. in Köln zur Durchführung von GenossenschaftsKursen,
6. die Hufbeschlaglehrschmiedein Essen,
7. die Versuchsanstalt für die Werkzeugindustrie in Nemscheid,
8. handwerkliche Einrichtungen der HI. im verein mit den Handwerkskammern (Flugzeugbau usw.).

Außerdem werden von Fall zu Fall studienbeihilfen an bedürftige studierende dieser Fachschulenge¬
währt.

«apitel 33 Titel l: Elektrizitätsversorgung.
Der Anleihedienst für die Anleihen, welche zur Erstellung der Veteiligung des vrovinzialverbandes

bei dem Nheinisch-WestfälischenElektrizitätswelk A.-G. aufgenommen worden sind, werden einer Anre¬
gung des Gemeindeprüfungsamtes folgend, erstmalig hier nachgewiesen. Der Anleihedienst war bisher bei
Kapitel 3 Eitel 1 nachgewiesen.

«apitel 34- Gasfernversorgung.
Nach § 22 des Nheingas-Vertrages hat der vrovinzialverband die verwaltungskosten der Nheingas

G. m. b. H. zu tragen. Diese sind mit 30 000 .N^ in 1936 veranschlagt.

«apitel 35: Wohnung«« und 3ieolung«wesen einschl. canoesplanung.
Im Haushaltsplan 1936 sind zum ersten Male unter den Titeln In bis 1 1 Mittel für VezirKs-

stellen der Landesplanung der Nheinvrovinz in Trier und Koblenz vorgesehen. Nach der Einrichtung dieser
beiden NezirKsstellen (Einteilung nach NegierungsbezirKen) ist es nunmehr möglich, die Arbeiten der Landes¬
planung, des Wohnungs- und siedlungswesens und alle hiermit zusammenhängenden Fragen gleichmäßig
nach einheitlichen Gesichtspunkten in der gesamten Nheinvrovinz zu fördern.
Mittel für die Übernahme der bisherigen Landesplanung Köln als jetzige VezirKsstelledes Landesplanung
der Nheinprouinz wurden für das Nechnungsjahr 1935 erstmalig bereits durch den Veschluß des vrovinzial-
rats vom 28. Oktober 1935 genehmigt.
Durch diese Landesplanungsstellen ist eine ganz besonders enge Zusammenarbeit mit den örtlichen, an den
vlanungsfragen interessierten Vehörden und Dienststellen gewährleistet. Voraussetzung hierfür ist u. «.,
daß die Leiter dieser VezirKsstellen leicht beweglich und in der Lage lind, die Arbeiten bei der häufig
gebotenen Dringlichkeit durch Geländebesichtigungenund Wahrnehmung örtlicher Termine mit den verschie¬
densten Dienststellen tatkräftig voranzubringen. Deshalb wurden unter Titel 1 m Mittel für die Gewäh¬
rung von Darlehen zur Veschaffung von Kraftwagen für die Leiter der VezirKsstellenvorgesehen.

Eine vordringliche Aufgabe besteht zur Zeit noch in der Beschaffungeinheitlicher vlanungsunterlagen
nach den neuesten Gesichtspunkten:
1. im Nahmen der Neuordnung des vermessungswesens im DeutschenNeich. Diese Arbeiten werden seitens

der Neichsministerien durch Gewährung von Zuschüssen stark gefördert.
2. Unerläßlich ist hierbei die Vereitstellung provinzieller Mittel, da die Veschaffung solcher vlanungsunter¬

lagen wie z. V. Karten nur als Gemeinschaftsarbeit der beteiligten stellen gelingen Kann.
Die Mittel für diesen Zweck wurden unter Titel 1 n gesondert eingesetztund der Vetrag unter 1 2, aus
dem bisher derartige Kosten bestritten wurden, entsprechend gesenkt. Hierdurch wird haushaltsmäßig ent¬
sprechend den neuesten Vestimmungen über die Aufstellung von Haushaltsplänen eine bessere Übersicht
erreicht.

Ein Teil der unter Titel 2 genannten Mittel wird vom preußischen staat und vom Neichsnähr-
stand zurückerstattet.

Unter Titel 4 wurden wieder, wie im letzten Iahre, 80 000 H^ zur Fortführung des bisherigen
Verfahrens zur Erhaltung gesunder wohnungsverhältnisse minderbemittelter Kinderreicher Familien ein¬
gesetzt.

Unter Titel 6 wurden die Mittel zur Durchführung der vermessungs- und Grundbuchangelegenheiten
der provinziellen Liegenschaften gesondert aufgeführt, da die Vestreitung derartiger Kosten aus Mitteln der
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Landesplanung nach den Vestimmungen über die Kufstellung von Haushaltsplänen nicht angängig ist. Diesem
Vetrag stehen auf der Cinnahmeseite 3 000 H^ entgegen, die von der hochbauabteilung für diesen Zweck
zur Verfügung gestellt werden.

Vezüglich der Herstellung von Nadfahrwegen (Titel 7 und 8) abseits von provinzialstraßen laufen
zurzeit mehrere größere Projekte, an deren Durchführung die sirovinzialverwaltung deshalb besonders inter¬
essiert ist, weil hierdurch stark belastete provinzialstraßen von dem NadfahreioerKehi entlastet werden.

«apitel 35 Titel 6-.—e.
3u 2): In diesem Jahre hat sich die Notwendigkeit erwiesen, verschiedenenLiedlungsbewerbern, die fachlich
und erbgesundheitlich usw. besonders geeignet, aber finanziell zu schwach sind, verlorene Veihilfen in Höhe
von je 500 bis l 000 .A^i zu gewähren, um ihnen die Durchführung ihres Liedlungsvorhabens zu ermög¬
lichen, voraussichtlich wird auch im nächsten Iahre das Ledürfnis zur Vewilligung derartiger Veihilfen vor¬
liegen. Eine Erhöhung des bisherigen Haushaltsansatzes ist trotzdem nicht erforderlich, weil der für die Zins-
verbilligung von Heimatkrediten benötigte Vetrag infolge Ablaufs mancher (für die Dauer von 5 Jahren
bewilligten) Zinszuschüsse niedriger geworden ist.
Zu d): Es mutz damit gerechnet werden, daß auch im nächsten Iahre wieder für die schulung und Ansiede¬
lung von Handarbeitern Zuschüsse in der diesjährigen Höhe erforderlich sein werden.
Zu c): Auf der diesjährigen Konferenz der Landeshauptleute in Trier wurde angeregt, daß die einzelnen
Provinzen ihre monatlichen Zuschüssean den Neichsnährstand zur Förderung der west-Gst-3iedIung erhöhen-
der Zuschußder Nheinprovinz soll ab April 1936 von 350 auf 450 .F./^ monatlich erhöht weiden, sodaß für
diesen Zweck im Haushaltsjahr l 936 insgesamt 5 400 H?,K benötigt werden. Da an sonstigen Aufwendungen
(für die HI. und VDM. zur Aufklärung und Zchulung der Landbevölkerung usw.) gegenüber dem laufen¬
den Nechnungsjllhr etwas eingespart werden Kann, wird der Gesamtbetrag von 15 000 .N/^ wie in diesem
Iahre ausreichen.

«apitel 35 Titel 6-
Die Position ist notwendig, als sich Ausfälle nicht ganz vermeiden lassen.

«apitel 35 Titel l«:
Der Anleihedienst für die Anleihen, welche zur Erstellung der Veteiligung des provinzialverbandes

bei der Rheinischen Heimstätte G. m. b. h. und bei der Gemeinnützigen Ziedlungsgesellschaft „Rheinisches
heim" aufgenommen worden sind, werden einer Anregung des Gemeindeprüfungsamtes folgend, erstmalig
hier nachgewiesen. Der Anleihedienst war bisher bei Napitel 3 Titel l nachgewiesen.

«apitel 39 Titel l: Provinzialinstitut für arbeit«- und verufsforlchung.
Das provinzialinstitut ist auf Grund eines Veschlusses des 69. sirovinziallandtages errichtet worden

und dient seiner ursprünglichen Vestimmung gemäß der wil senschaftlichen Erarbeitung von psychologischen
Vegutachtungsmethoden und deren Vereitstellung für die Arbeitsämter sowie der Ausbildung, Zchulung und
Fortbildung von Verufsberatern und Arbeitsvermittlern, insbesondere bei der praktisch-psychologischenVe°
gutachtung. Außerdem dient das Institut der Verufsbegutachtung von Unfallverletzten, schwerbeschädigten,
Krüppeln und Erwerbsbeschränkten sowie der psychologischen Untersuchung der zur Zchulentlassung Kommen¬
den Jugendlichen der Volksschulen,Mittelschulen und der höheren 3chulen. In den letzten Iahren sind an
praktischen Aufgaben neu hinzugekommen, die Untersuchung der Abiturienten zur Erleichterung der Auslese
für das Hochschulstudium, die Untersuchungder Anwärter für den mittleren gehobenen Iustizdienst, der Nefe-
rendare, der Anwärter bei den Vehörden, die Untersuchung von Ztratzenbahnern u. K., an wissenschaftlichen
Aufgaben: die Gewinnung von Erkenntnissen auf dem Gebiet der NassenseelenKunde,insbesonderezu Verufs-
und Nulturleistung.

Da die psychologische Vegutachtungsmethode des Instituts bei der Mehrzahl der Deutschen Arbeits¬
ämter angewendet wird, ist mit einem höheren Umsatz bei den prüfungs Apparaten zu rechnen- infolgedessen
ist der entsprechendeEitel in Einnahme und Ausgabe um 1 000 H^ erhöht, wegen der allgemeinen Ge¬
schäftszunahme mutzte eine 2. stenotypistin eingestellt werden. Dadurch erklärt sich das Mehr bei Eitel 2
Nr. 2.

«apitel 39 Titel 2 und 3:
Um die Aufgaben des LandesuerKehrsverbandes Nheinland auch weiterhin im Interesse der Nhein¬

provinz zu fördern, wurde der gleiche Vetrag wie im Vorjahre als Mitgliedsbeitrag eingesetzt.
Zur Förderung der Arbeiten des Meteorologischen Observatoriums Aachen wurden wieder 2 500 .N^

eingesetzt. Gemäß Verfügung des Herrn Neichsministers der Luftfahrt wurde die Öffentliche Wetterdienst¬
stelle des Meteorologischen Observatoriums in Aachen mit der Flugwarte Köln zu einer Wetterdienststelle
bei der Flughafenleitung Nöln vereinigt. Das Meteorologische Observatorium wird dadurch wieder stärker
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auf seine wissenschaftlichenund rein meteorologischenAufgaben zurückgeführt. Durch die Gewährung eines
Veitrages wird das MeteorologischeObservatorium seine Untersuchungen, an denen die Landesplanung stark
interessiert ist, auf 3onderwünsche hin ergänzen und erweitern, sodatz die Gewährung der verhältnismäßig
geringen Veihilfe gerechtfertigt sein dürfte.

V. Volksfürsorge.
«apitel 40:

Es handelt sich um Erstattungen, deren Höhe durch die entsprechendenAusgaben festliegt.

«apitel 41 Titel l: candesfürsorgewesen.
Die Maßnahmen der Neichsregierung zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, die bei den VezirKsfür-

sorgeverbänden zu einer starken Verminderung der Wohlfahrtsetats geführt haben, Können sich bei dem
Landesfürsorgeoerband nicht in gleicher weise auswirken. Zwar lst es den gesteigerten Lemühungen zur
Vermittlung von Landhilfsbedürftigen in Arbeit gelungen, eine Neihe arbeitsfähiger Männer zu versorgen.
Da aber die landhilfsbedürftigen Personen sich zum überwiegenden Teil in den Großstädten aufhalten, wäh¬
rend sich geeignete Arbeitsgelegenheit vornehmlich in den Landkreisen der Cifel und des hunsrücks bietet,
so Konnten naturgemäß in erster Linie nur Ledige in diese Arbeit vermittelt werden, hierbei handelt es sich
aber durchweg um nur geringe Kosten verursachendeUnterstützungsfälle, wo indes in den Großstädten an¬
sässige Familienväter zu Notstandsarbeiten in den Landkreisen herangezogen wurden, da ist vielfach die
gewünschte finanzielle Entlastung des Landesfürsorgeverbandes doch nicht eingetreten, weil es sich bei dem
geringen Tariflohn vielfach als notwendig erwies, die Familien weiter zu unterstützen. 3oweit Landhilfs¬
bedürftige in Arbeitslagern der Eijel untergebracht sind, erstatten sie von ihrem Arbeitslohn dem Landes-
fürsorgeverband für Unterkunft und Verpflegung bescheidene Veträge, die bei Titel l der Einnahme ver¬
einnahmt werden.

Zur Zeit der Aufstellung des Haushaltsplanes hat es den Anschein, als ob trotz einer Abnahme der
Zahl der Unterstützungsfälle mit erhöhten Gesamtaufwendungen gerechnetwerden müßte. Die Zahl der Land¬
hilfsbedürftigen in der Nheinprovinz findet nämlich immer noch weiteren Zufluß aus dem Kreise der im Aus¬
lande hilfsbedürftig gewordenen Deutschen. 3olange diese im Auslande bleiben, weiden sie bekanntlich
durch die deutschenAuslandsvertretungen auf Kosten der Landesfürsorgeverbände unterstützt, denen sie auch
nach ihrer UückKehrin die Heimat durchweg als Landhilfsbedürftige zur Last fallen. Cs Kommt hinzu, daß
die alten, Kranken und arbeitsunfähigen Landhilfsbedürftigen auf Grund der wiederholten Überprüfung
ibrer Arbeitsfähigkeit mehr und mehr der Heimfürsorgein Altersheimen, Krankenhäusern, heil- und Pflege¬
anstalten, in dem heim für hilfsbedürftige der provinzialarbeitsanstali Vrauweiler zugewiesenwerden müssen.
3chließlich entsteht eine vorübergehende Mehrbelastung des Landesfürsorgeverbandes durch die Tätigkeit
der Arbeitsvermittlungsstelle. Dabei geben aber weniger die verwaltungskosten dieser 3telle den Ausschlag
als vielmehr die Aufwendungen, die mit der Ausstattung der durch lange Arbeitslosigkeit völlig verarmten
Landhilfsbedürftigen, mit der Einrichtung und Führung von Arbeitslagern, mit der Überführung von Land-
hilfsbedürftigen aus dem Industriebezirk in die südlichen Landkreise, sowie mit den regelmäßig wiederkehren¬
den Urlaubsreisen usw. verbunden sind, hiernach ergibt sich die Notwendigkeit, bei Eitel l ^ 3, b, 6 und i
eine höhere 5umme einzusetzen,vor allem aber die Aufwendungen bei l L in der vorgesehenen weise zu
erhöhen.

«apitel 4! Titel lc-
In dem Ausführungsgesetz vom 16. Oktober 1934 zu dem Gesetz gegen gefährliche Gewohnheits¬

verbrecher und über Maßregeln der 3icherung und Lesserung vom 24. November 1933 ist die Frage, wem
die Kosten der durch Gerichtsurteil angeordneten Unterbringung in einer heil- und pflegeanstalt, Trinkerheil-
und Erziehungsanstalt zur Last fallen, dahin geregelt, daß die zur Unterbringung verurteilten, soweit die
Kosten von ihnen selbst nicht beigetrieben werden Können,als hilfsbedürftig im 3inne der Fürsorgepflicht-
verordnung gelten. Es müßte daher angenommen werden, daß die Kostentragung sich nach den Vorschriftendieser
Verordnung und der preußischen Ausführungsverordnung zurFV. richtet. Dieser Auffassung ist auch derDeutsche
Gemeindetag beigetreten, der den Neichs- und preußischen Minister des Innern gebeten hat, durch eine ent¬
sprechendeÄnderung des Gesetzesdie Rechtslage bei Unterbringung auf Grund des § 42 2 3tGV. mit den
Vorschriften des Fürsorgerechts dadurch in Einklang zu bringen, daß hinsichtlichder Kostentragung 8 7
preutz. Ausf. VV. zur Fv. für anwendbar erklärt werde. Vbschon der Minister diesem Antrage nicht statt¬
geben zu Können geglaubt und entschieden hat, daß die Landesfürsorgeverbände auch in Zukunft die vollen
Kosten der erwähnten Anstaltsunterbringung zu tragen haben, scheint es nicht ganz aussichtslos, daß im
Laufe der Zeit die vom Gemeindetag angestrebte einheitlicheRechtslage für die gesamte Anstaltsunterbringung
erreicht wird. Alsdann würden bei den bezirkshilfsbedürftigen Geisteskranken, Trinkern und 3üchtigen
die VezirKsfürsorgeverbande zur Kostendeckungmitheranzuziehen sein, während vorerst die gesamten Kosten
dem Landesfürsorgeverbände zur Last fallen.

«apitel 4l Titel 2: Prouinzial-Krbeitsanstalt vraurveiler.
Dem Haushaltsplan ist entsprechend der Entwicklung in der Velegung der Anstalt ein Vestand von

1085 Insassen mit 396 025 pflegetagen zugrundegelegt. Dieser Vestand verteilt sich auf:
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590 Insassen auf Grund des Gesetzesvom 24. No-
ber 1933 (§ 42 6 StGV.) bisher Korrigenden) zu einem Pflegesatz von 1,50 ^./^ je Kopf und Tag

30 säumige Unterhaltspflichtige...... „ ,, „ „^,30 „ „ „ „ „
130 Landhilfsbedürftige.........l , 7«
150 VezirKshilfsbedürftige ........!.....' ..'.<".,,.".. ..
130 entmündigte Trinker und (l.rinkerinnen . . . „ „ „ „ 1,30 „ ,, ,, ,, ,,
30 entmündigte Trinker und Trinkerinnen (Nicht-

rheinlllnder) ............„ „ „ „ 1,50 „ „ „ „ .,
25 geschlechtskrankeFrauen ........„ „ „ „ 3,75 „ „ „

1085.
Visher wurde mit einem Vestande von 1 030 Insassen gerechnet.
Durch die Erhöhung des Vestandes um 55 Insassen erhöht sich die Einnahme an Pflegegeldern —

Eitel I — entsprechend. Insbesondere wird diese aber dadurch gesteigert, daß sich unter den Korrigenden im

Iahre 1936/37 durchschnittlich nur noch 3 unbezahlte, d. h. vor Erlaß des Gesetzes vom i^"^^^ ^^
der Anstalt überwiesene Personen befinden, während deren Zahl im laufenden Iahre noch etwa 250 betrug.

Die bisherigen Pflegesätze sind beibehalten worden, weil die Iustizverwaltung eine Erhöhung des
pflegesatzes über den staatlichen haftkostensatz von 1,50 H^/t hinaus abgelehnt hat und eine Erhöhung der
3ätze für Trinker und säumige Unterhaltspflichtige auf Schwierigkeiten bei den VezirKsfürsorgeverbänden
stoßen und letzten Endes ein Nachlassen in der Einweisung dieser Personen im Gefolge haben würde. Der
Pflegesatz für Land- und VezirKshilfsbedürftige deckt nach dem Ergebnis des Rechnungsjahres 1934/35
ungefähr die Selbstkosten eines Insassen.

Die Zahl der im Iugendhaus Freimersdorf auf Kosten von VezirKsfürsorgeverbänden untergebrachten,
wegen UnerziehbarKeit aus der Fürsorgeerziehung entlassenen, aber weiter anstaltspflegebedürftigen Frauen
und Mädchen (für die früher das aufgelöste psnchopathenheim der provinzial-heil- und Pflegeanstalt Düren
bestimmt war) beträgt rund 40 (in den VezirKshilfsbedürftigen enthalten). Ferner befinden sich zurzeit in
dem Iugendhaus noch 10 männliche Fürsorgezöglinge zu einem Pflegesatze von 1,70 A^ auf Kosten der
Fürsorgeerziehungsbehörde (welche ebenfalls unter die VezirKshilfsbedürftigen gerechnet sind) und schließlich
noch 2 weibliche Fürsorgezöglinge zu 2 H^i täglich.

wenn auch bei den nach Vrauweiler einzuweisendenGeschlechtskrankennach wie vor die Vewahrung
im Vordergrunde stehen mutz, ist doch eine sachgemäße ärztliche Vetreuung der von den VezirKsfürsorge¬
verbänden der Abteilung für geschlechtskrankeFrauen untergebrachten Kranken unerläßlich. Mit Rücksicht
darauf, daß die ärztlichen Instrumente unentgeltlich durch die Landesversicherungsanstalt in Aussicht gestellt
sind, die in ihrem Laboratorium auch die notwendigen Untersuchungen Kostenlos durchführen will, soll ver¬
sucht werden, mit dem bisherigen pflegesatz von 3,75 K^ auszukommen. Vei 25 Insassen ergibt sich hier¬
aus eine Einnahme von rd. 34 200 N//i, die unter Eitel I Nr. 2 mituorgesehen ist. Da ferner nach dem
heutigen Stande der vorarbeiten für eine Neuregelung der Gesetzgebungauf dem Gebiete der VeKämpfung
der Geschlechtskrankheiten mit einer erheblichen Erweiterung der Abwehreinrichtungen und -Matznahmen in
Zukunft zu rechnen ist, so wird die GeschlechtsKranKenstationder Anstalt Vrauweiler auch unter diesem Ge¬
sichtspunkte bald erhöhte Vedeutung bekommen. Vei den heutigen räumlichen und persönlichen Verhältnissen
Kann die Nation im Frauenhaus für 25—30 Vetten eingerichtet werden. Es ist in Aussicht genommen, zu¬
nächst in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Köln durch diese allein den größten Eeil der Vetten belegen
zu lassen. Im Laufe des Rechnungsjahres soll die Abteilung dann auch weiteren VezirKsfürsorgeverbänden
zugänglich gemacht werden. Die Vetreuung der Geschlechtskranken soll nutzer durch den Anstaltsarzt durch
einen von der Stadt Köln zunächst wöchentlicheinmal zur Überwachung der Heilbehandlung nach Vrau¬
weiler zu entsendenden Facharzt erfolgen. 3u diesem Zwecke sind in dem Haushaltsplan unter Eitel III 7
„fachärztliche Vetreuung von Insassen" erstmalig 1200 H,« eingestellt.

Späterer Entscheidung wird es vorbehalten bleiben müssen, ob auch eine Abteilung für asoziale
geschlechtskranke Männer in Vrauweiler eingerichtet werden soll — was zurzeit bei den ungenügenden
Lazarettverhältnissen unmöglich ist — und ob es sich nicht empfiehlt, einen zweiten Arzt — Dermatholo-
gen —, der auch als Stellvertreter des Anstaltsarztes in Frage Käme, hauptamtlich anzustellen.

Der geringere Personalaufwand für Veamte — Eitel II 1 2 — gegen das Vorjahr erklärt sich aus der
Zurückstufung von Veamten (Direktor, Vorsteher, Maschinenbetriebsleiter), durch den Stellenwechseldes An-
staltsoberarztes, Pensionierung und Ausscheidenvon Vamten, deren Stellen nicht wieder besetzt, aus denen
lediglich die Vezüge von Angestellten bestritten werden, und durch die Versetzungdes evangelischenAnstalts-
oberpfarrers. Dessen Stelle soll zukünftig nur noch nebenamtlich durch einen Geistlichen aus Frechen ver¬
waltet werden- zu diesem Zwecke sind unter Eitel III 4 für Seelsorge 1000 K^ vorgesehen. Die Minder¬
ausgaben überwiegen trotz der besoldungsplanmäßigen Gehaltserhöhungen und der Einstellung von 0,75 «/a
des Lesoldungsllufwands für evtl. Auszahlung der Einbehaltungsbeträge im Sterbefalle und beim Ausschei¬
den von Veamten aus dem Dienste. Die Ausgabe bei Eitel II 2 a hat sich dadurch verringert, daß die Kosten
für die Zahnbehandlung der Anstaltsinsassen, die vertraglich durch einen Zahnarzt ausgeübt wird, gemäß
8 24 GFG. — Trennung der persönlichenund sächlichen Ausgaben — mit 1800 H^ hier abgesetzt und bei
Titel III 3 verrechnet worden sind, wodurch an dieser Stelle eine entsprechende Mehrausgabe entsteht. Außer-
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dem waren bei Titel II 2 3 bisher ZtellvertretungsKosten für den versetzten evangelischenAnstaltspfarrer vor¬
gesehen, dessen stelle weggefallen ist.

Der Umfang der verwaltungsarbeiten bedingte bei Titel II 2 b die Einstellung eines weiteren Ver¬
waltungsgehilfen und einer Telefonistin, deren Tätigkeit nicht länger durch einen Anstaltsinsassen ausgeübt
werden Konnte- ferner ist die Trhöhung der Vezüge der stenotnpisten die Ursacheder Mehrausgabe bei diesem
Titel. Die Vermehrung des Aufsichtspersonals, die entsprechendder stärkeren Velegung der Anstalt eine Not¬
wendigkeit war, bedingt die Mehrausgabe bei Titel II 2 c.

Die Vezüge des Erziehers und Zportlehrers, die bisher bei Titel II 26 vorgesehen waren, werden
aus einer freien 3telle bei Titel II l 2 bezahlt. Ebenso Konnte die Ausgabe bei Titel II 3 2 herabgesetzt
werden, weil die Vezüge von 4 Handwerkern usw. aus freien Veamtenstellen — Titel II 1 2 — bestritten
werden Können.

Die Vergütungen für Nebenbeschäftigung, soweit sie nicht an anstaltseigenes Personal zu zahlen sind
(Messedienen und Küsterdienste in der KatholischenKirche, Grgelspielen in der evangelischen Kirche), sind
gemäß § 24 und § 34 GFG. bei Titel II 4 c weggefallen und bei Titel III 4 in Zugang gebracht worden.

Mit Rücksicht auf die steigende Tendenz der sireise auf dem Lebensmittelmarkte erscheintes fraglich,
ob die Anstalt mit dem bisherigen LeKöstigungssatzvon 0,50 H//i täglich je Insasse auskommen Kann. Um
für den Fall weiterer Preissteigerungen gedeckt zu sein, erscheint es deshalb notwendig, für 1936/37 einen
VeKöstigungssatzvon 0,53 A//i zugrunde zu legen, ohne bestimmt damit zu rechnen, daß er in dieser Höhe
zur Anwendung Kommt, hierdurch allein entsteht aber bei Titel III 1 ein Mehraufwand von rund 11 880
HF; im übrigen ist derselbe eine Folge der stärkeren Anslaltsbelegung.

Die höhere Velegung ist auch die Ursacheder Mehrausgaben bei Titel III 2, 3 und 4, IV 6 und IV 7.
bezüglich der Ausgabe für bauliche Unterhaltung — Titel IV l — wird auf die Ausführungen zum

verrechnungshllushaltsplan der hochbauverwaltung verwiesen.
Die Ausgaben für Anleihedienst ^ Titel IV 3 — sowie für steuern und Versicherungen— Titel I V 4

— ergeben sich zwangsläufig.
Vei Titel IV 5 „Heizung, Beleuchtung und Wasserversorgung" wird die Mehrausgabe verursacht durch

den schlechten Zustand der Kesselanlage, die erneuert werden mutz. Die Minder-Einnahme ist eine Folge grö¬
ßerer ZparsamKeit der Vrennstoffabnehmer.

Das günstigere Ergebnis bei der Land- und viehwirtschaft gegen das Vorjahr ist auf die eingetretene
stabilisierung der preise für landwirtschaftliche Produkte, die einen Klareren Überblick ermöglichte, und
auf das Anziehen der viehpreise zurückzuführen.

Für die An- und Abfuhr von Ziegelsteinen, VimsKies, schwemmsteinen, Vrennstoffen, Kartoffeln,
Futtermitteln usw. ist die Veschaffung eines neuen Diesel-Lastzuges dringend erforderlich, da der vor einigen
Iahren gekaufte (gebrauchte) Lastzug nicht ausreicht. Der zur Vewältigung der vielen und schwerenLasten
unbedingt benötigte zweite Lastzug wird, wenn er den erhöhten Anforderungen, die an das Transportmittel
gestellt werden müssen,genügen soll, etwa 25 000 H^ Kosten verursachen, die bei dem Arbeitsbetrieb einkal¬
kuliert sind und hauptsächlichdie bei Titel V 2 vorgesehene Mehrausgabe bedingen- im übrigen steht dieser
Mehrausgabe eine Mehreinnahme von 6 000 .Ajl gegenüber. Unter Titel VI 7 „sonstiges" sind 120 K./^
Fehlgeld für den Nentmeister der Anstalt, das diesem seit dem l. september 1935 gewährt wird, neu vorge¬
sehen. Im übrigen ist der Titel VI Nr. 7 der Übersichtlichkeithalber in die Untertitel 2 und d aufge¬
gliedert.

Uapitel 42: Fürsorge für VezirKshilfsbeoürftige.
2) Geisteskranke, Idioten und Epileptiker nach 8 6 der preußischen Ausführungsverordnung vom 17. April

1924/30. Mai 1932.

Das Rechnungsjahr 1934 hat am 31. März 1935 mit 7 029 850 pflegetagen, gegenüber dem Haus¬
haltsplan mit 7 030 000 pflegetagen abgeschlossen.

Das Nechnungsjahr 1935 wird voraussichtlich mit rund 7097000 pflegetagen, bei einem
KranKenbestande von rund 19 440 Personen, abschließen,gegen den Voranschlag mit 7 018 600 pflegetagen
und einem DurchschnittsKranKenbestandevon 19 230 Personen.

Obwohl die Fürsorgeträger durch ihre ungünstige Finanzlage genötigt sind, ihre auch bisher mit Erfolg
durchgeführten Maßnahmen fortzusetzen,nur solche Kranke der Anstaltsfürsorge auf Grund der obigen Aus¬
führungsverordnung zu überweisen bzw. darin zu belassen, die unbedingt der Anstaltsfürsorge bedürfen, also
im Wege der ordentlichen Fürsorge nicht betreut werden Können, und obwohl das Gesetz zur Verhütung erb¬
kranken Nachwuchsesvom 14. Iuli 1933 in voller und erfolgreicher Durchführung begriffen ist, muß auch
im Rechnungsjahre 1936 damit gerechnet werden, daß eine Minderung der auf öffentliche Kosten zu ver¬
pflegenden Kranken gegen das Vorjahr nicht eintreten wird.

In der Annahme, daß in dem Rechnungsjahre 1936 eine so erhebliche Zunahme an Anstaltspfleg-
lingen wie in 1935 nicht eintritt, wird für das Nechnungsjahr 1936 ein Durchschnittskrankenbestand von
19 500 Personen mit insgesamt rund 7 117 500 pflegeta'gen eingesetzt, hiernach ergibt sich unter Zugrunde¬
legung des gültigen spezialKostensatzeseine Einnahme unter
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«apitel 42 Titel 7« (Erstattungen der vezirksfürsorgeverbänoe):
1 788 500 pflegetage 2 1,50 HU für 4 900 Schwachsinnige(mit angeborenem Schwachsinn)

in privatanstalten rund ^.................2 682 800 HU
5 283 375 pflegetllge 2 1,60 H^U für 14 475 Geisteskranke, Epileptiker in privat-und
^________Provinzialanstalten sowie für schwachsinnige in provinzialanstalten rund - 8 453 400 „
7 07t 875 Summe: 11 136 200 H^i

«apitel 42 Titel 7 K (Erstattungen aus «apitel 47 Titel l C ^In Ausführung des Z 42b
des Neichsgesetzes gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und
über Maßregeln der Sicherung und vesserung von» 24. November
1933 und des Preusz. Nusf.-Gesetzes vom Ib. Oktober 1934) siehe
Vorbericht zu «apitel 4! Titel 7 c):

........... 114 100 HU
«apitel 42 Titel 2 (Erstattungen der «ranken und Drittperpflichteten):

Die heraufsetzung von 110 000 H^U nach dem Haushaltsplan für l 935 auf. . 140 000 H/U
ist mit Rücksicht auf das vorläufige Rechnungsergebnis für 1935 gerechtfertigt. VeKannt-
lich werden die Veiträge der Kranken und Drittverpflichteten grundsätzlich den VezirKs-
fürsorgeverbänden bis zur Höhe der SpezialKostenbelassen, hier Kommen nur die Veiträge
zur Verrechnung, die über die Kufwendungen der VezirKsfürsorgeoerbände hinausgehen.
Infolge der Verminderung der Arbeitslosigkeit und der daraus sich ergebenden Vermeh¬
rung der Zahl der versicherten ergibt sich eine erhöhte Zahlungspflicht der Krankenkassen,
und zwar auch in den Fällen, in welchen sie nicht die vollen Kosten (Selbstzahler), sondern
nur Veihilfen zu den siflegekosten zu zahlen verpflichtet sind.
«apitel 42 Titel 79 (Sonstiges und Zinsen aus Vermächtnissen):....... 1 000 .H/U

11 391 300 H/U
Die 5tu 3 gabe stellt sich wie folgt:

«apitel 42 Titel 7 (NnstaltspftegeKosten):
Unter Zugrundelegung der gültigen pflegekostensätze in den provinzial- und privatanstalten ergibt

lick als Durchschnittspflegesatzder Vetrag von 2,067 .AU für den Kopf und Tag, gegen den Voranschlag
für 1935 von 2,061 H/U. Die Erhöhung ergibt sich durch die stärkere Velegung der Rheinischenprovinzial-
heil- und Pflegeanstalten.

Der Durchschnittspflegesatzfür die in den Kristallen anderer provinzialverbände untergebrachten Kran¬
ken des Rheinischen candesfürsorgeverbandes beträgt, wie im Vorjahre, 2,72? H/U für den Kopf und Tag.

Der Durchschnittspflegesatz in den privatanstalten beträgt 1,691 H/U, gegen den Voranschlag für
1935 mit 1,69 HU. Diefe geringe Differenz ergibt sich durch eine etwas stärkere Velegung der Anstalten
mit höheren Pflegesätzen.

hiernach sind als ausgaben zu berechnen:
7 117 500 Pflegetage 2 2,067 HU rd.................14 712 000 .AU

hiervon entfallen auf:
1. In den Rheinischen Provinz ialan st alten:

Kapitel 42, Titel 1 3 für Geisteskranke, Idioten und Epileptiker
(8 988 Kranke °- 3 280 620 Tage 2 2,50 .HU) -- rd. ... 8 201 600 HU

2. In den Rn stalten anderer provinzialverbände:
Kapitel 42, Titel 1 b für Geisteskranke, Idioten und Epileptiker
(61 Kranke ^ 22 265 Tage 2 2,72? H/U) ^ rd....... 60 700 „

3. In den Privatanstalten:
Kapitel 42, Titel 1 c für Geisteskranke, Idioten und Epileptiker
(10 451 Kranke -- 3 814 615 Tage 2 1,691 HU) - rd. ... 6449700 ., ______________

Summe wie oben: 14712 000 HU
Lei 7 117 500 pflegetagen und bei einem Geldbedarf von 14 712 000 H/U er¬

gibt sich mithin ein Durchschnittspflegesatzvon 2,067 HU.
«apitel 42 Titel 2 (UnterbringungsKosten für solche Personen, für die die Sffentliche

Fürsorge nicht in Anspruch genommen werden Kann):
Der Vetrag, wie im Vorjahre, von............... 35 000 „

'st gerechtfertigt.
«apitel 42 Titel 2 (veihilfen an VezirKsfürsorgeverbiinde usw. für Zwecke der

sogenannten offenen Fürsorge): V. i^uou „
Der unter diesem Titel eingesetzte Vetrag war im vergangenen Iahre von

W000 auf 50 000 .N/U erhöht worden, um eine Eweiterung der sogenannten (offenen
Übertrag: 14 759 000 H^U
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Übertrag:
Fürsorge, namentlich der von den Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten betriebenen Offe¬
nen Fürsorge, zu fördern. Diese Erweiterung sollte sich nicht nur auf die fürsorgerische

, Tätigkeit im eigentlichen Zinne des Wortes erstrecken, welche zur Vermeidung von An-
staltspflegebedürftigkeit und damit zur Entlastung der Anstalten stets wichtig bleibt, son¬
dern vor allem auch die Beteiligung an außerhalb der Anstalten selbst liegenden wichtigen
Kufgaben auf erbbiologischem und rassepflegerischemGebiet im Zuge der Durchführung
des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchsesvom 14. Iuli 1933 und der sonsti¬
gen rasselmgienischenMaßnahmen des Ztaates umfassen. Nack den Entschließungendes
N. u. pr. IN. d. I. und den vom Deutschen Gemeindetag ausgearbeiteten Vrganisations-
plänen fallt den Provinzial-Heil- und pflegeanstalten hier nunmehr ein neues umfang¬
reiches und selbständiges Arbeitsgebiet, namentlich in Beteiligung an der von der Neichs-
regierung verlangten erbbiologischen Bestandsaufnahme des deutschen Volkes, zu. Für
die Durchführung dieser außerhalb der eigentlichen Geisteskrankenfürsorge und der An¬
stalten selbst liegenden, aber von den Anstalten zu übernehmenden Aufgaben sind be¬
trächtliche Mittel in die Unterhaushaltspläne der Heil- und pflegeanstalten, der Kinder¬
anstalt für seelisch Abnorme und des erbbiologischenInstituts Bonn eingesetzt worden, so-
oaß sich nunmehr die Aufwendungen im Nahmen des vorliegenden Titels wieder annähernd
auf den früheren Umfang beschränken. Ein Betrag von 12 000 K^ bleibt notwendig.
Kapitel 42 Titel 19 lsonsttge Aufwendungen auf dem Gebiete des Irrenwesens und

zur clbrundung):
Die provinzialverwaltung hat ein großes Interesse an der Förderung der Auf¬

gaben allgemeiner Art auf dem Gebiete des Geisteskrankenwesens, vor allem, soweit diese
Aufgaben sich, auch außerhalb des Bereichs des eigenen erbbiologischenInstituts, erstrek-
Ken auf die Erforschung der Ursachen der Geisteskrankheiten, auf Vorbereitung zukünfti¬
ger erbbiologischerMatznahmen des Ztaates, auf besondere Behandlungsmethoden usw.,
um so dem Anwachsender Zahl der Kranken entgegenzuwirken. Aus diesem Titel wird

l u. a. der Betrag von 2 000 H^i für die Forschungsanstalt für Psychiatrie in München
entnommen. Ferner werden aus diesem Eitel die Prozeßkosten, die NeiseKostenfür den
pädagogischen Zachverstiindigen in Zchwachsinnigenangelegenheitenund die Mietsentschä¬
digung für diesen bestritten. Der Gesamtbetrag ist auf rd..........
festgesetzt worden. Ausgabe:

Einnahme:

14 759 000 H^

8 000 <DK
14 767 000 .5^
11 391 300 H^i

provinzialzuschuß: 3 375 700 K^
Uopitel 42 Titel 4 bis 12: Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten sowie Uinderanstalt für seelisch Nbnorme

in von« und Nyeinisches Provinzial-Institut für psychiatrisch-neurologische
Erbforschung in vonn.

Die Haushaltspläne der Provinzial-Heil- und pflegeanstalten umfassen die auf gesetzlicherGrund¬
lage beruhende Fürsorge des Nheinischencandesfürsorgeverbandes (provinzialverbandes) für Geisteskranke,
Epileptiker und Idioten in eigenen Anstalten. Neben hilfsbedürftigen Pfleglingen auf Grund der Für¬
sorgepflichtordnung finden auch selbstzahlende Kranke Aufnahme.

Aus nachstehender Übersicht ergeben sich die dem Haushaltsplan für 1936^37 zugrunde liegenden
Zahlen der Kranken, Beamten und Angestellten, die zu verpflegen bzw. zu beköstigen sind:

Anstalt
3u verpflegen sind:

Kranke in Ulasse

I II

3u beköstigen
veamte, Angestellte usw.

I. Ti!chKl°ll«

sind:

gegen
Vezahlung

ohne
Vezahlung

Insgesamt

Andernach .........
Vedburg-Hllu .......
Vonn ...........
Düren ..........
GlllKhausen ........
Grafmberg........
Iohannistlll........

1936 Zumme

1935 Lumme

2

3

15

1 118
3150

99?
1 125
1315
1 100
1285

85
204
92
90
95
97

101

20
33
23
15
18
19
15

1 225
3 387
1 115
1230
1428
1231
1401

20 10 090 764 143
10110

____ 9 821
9 835

907
825 147

972

11 017

10 807
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Der GesamtKranKenbestandist hiernach für 1936/37 mit durchschnittlich10 110 Köpfen oder 3 690 150
Pflegetagen angenommen. Der steigenden Tendenz in der Krankenbewegung ist dadurch für das Kommende
Jahr Rechnung getragen worden, daß nach sorgfältiger Abschätzung aller in Vetracht Kommenden Momente
der KranKenbestand gegenüber dem Vorjahre von 9 835 auf 10 NO Personen erhöht wurde,- dabei wurde
u. a. auch der Zuwachs berücksichtigt,der durch das am 1. Januar 1934 in Kraft getretene Gesetz gegen
gefährliche Gewohnheitsverbrecher vom 24. November 1933 — Ausführungsgesetz hierzu vom 16. VKtober
1934 ^ das unter den Matzregeln der Zicherung und Vesserung auch die Unterbringung in einer Heil- und
Pflegeanstalt vorsieht, bedingt wird.

In dem GesamtKranKenbestandesind 20 5elbstzahler I. Klasse und 600 Zelbstzllhler II. Klasse ent¬
halten- im übrigen handelt es sich um Kranke, die auf Grund der Verordnung über die Fürsorgepflicht vom
13. Februar 1924 bzw. der Ausführungsverordnung zur Verordnung über die Fürsorgepflicht vom 17. April
1924 verpflegt werden.

Die Zelbstzllhler II. Klasse sind größtenteils Kranke, welche für Rechnung von Zozialoersicherungs-
trägern untergebracht sind, deren Leistungen vielfach nicht den Pflegesatz II. Klasse von 3,80 H.^ erreichen
und deshalb entsprechend ermäßigt werden müssen, wozu der Landeshauptmann durch Reglement ermächtigt
ist. Auch bei den Zelbstzahlern I. Klasse, deren geringe Zahl immer mehr zurückgeht, ist eine Ermäßigung
möglich. Es sind dementsprechendbei Titel I als Durchschnittspflegesätzefür Zelbstzllhler I. Klasse 5 HH (an¬
statt 6 H^ täglich und für Selbstzahler II. Klasse 3.30 H.« (anstatt 3.80 .'D/i) täglich zugrunde gelegt
worden.

Der bisherige Pflegesatz für bezirks- und landhilfsbedürftige Kranke von 2,50 H^ täglich mutzte
beibehalten werden.

Im übrigen ergibt sich die Mehreinnahme an Pflegegeld bei Titel I aus dem höheren KranKenbe-
stande gegenüber dem Vorjahre.

Die Mehrausgabe bei Titel II 1 2 ist auf die besoldungsplanmätzigen Gehaltssteigerungen und dar¬
auf zurückzuführen, datz 0,75 "/o des Vesoldungsaufwandes für evtl. Auszahlung der Cinbehaltungsbeträge
im Zterbefalle und beim Ausscheidenvon Veamten aus dem Dienste vorgesehen werden mutzten. Der auf
diese weise entstandene Mehrbedarf hat sich aber durch Pensionierung von veamten, deren Ztellen nicht wie¬
der besetzt, aus deren stellen nur die Vezüge von Angestellten (Pfleger, Pflegerinnen und Handwerker) be¬
stritten werden, sowie durch Rückgruppierung von Veamten (verwaltungs- und Kassenoberinspektoren,Ma-
schmenbetriebsleiter) und ferner durch den Fortfall der KatholischenVberpfarrerstelle in der Anstalt Ved-
burg-Hau verringert- letztere soll in Zukunft nicht mehr hauptamtlich, sondern gemätz vertraglicher Rege¬
lung mit der KatholischenKirchengemeindeVedburg-Hau durch einen Geistlichenderselben verwaltet werden,-
hierfür sind bei Titel II 4 b 5 000 .N^ vorgesehen.

Im übrigen beruht die Erhöhung der personalausgaben für Angestellte und Lohnempfänger auf der
tarifmäßigen Erhöhung der Vezüge und insbesondere bei der Anstalt Düren auf der Vermehrung des Pflege¬
personals um 10 Pfleger, die evtl. bei Velegung des Vewahrungshauses eingestellt werden müssen. Dieses soll
in Zukunft zur Aufnahme der auf Grund des § 42 b und c 3tGV. (Gesetzvom 24. November 1933 und
Ausführungsgesetz vom 16. VKtober 1934) unterzubringenden Personen dienen, deren Zahl in absehbarer Zeit
so weit angewachsen sein wird, datz es den Anstalten nicht mehr möglich sein wird, ohne besondere Einrichtun¬
gen mit diesen Personen fertig zu werden, und die Inbetriebnahme einer besonders gesicherten Abteilung,
wie sie in der Anstalt Düren in Gestalt des alten Vewahrungshauses zur Verfügung steht, unumgänglich not¬
wendig wird.

Außerdem mutzte bei der Anstalt GalKhausen, deren Velegung und deren KranKenaufnahmeziffer sich
besonders stark erhöht haben, eine zweite volontärarztstelle vorgesehen werden. Die Vergütung des Pfarrers
der Anstalt Vonn war bisher bei Titel II 4 b und ist jetzt bei Titel II 2 2 verrechnet. Vei der Anstalt Io-
hannistal war die Einsetzung einer weiteren VüroKraft unerläßlich.

Die Ruhegehalts- und Hinterbliebenenbezüge — Titel II 4 2 — berechnen sich anteilmäßig für die
einzelnen Anstalten.

Die Mittel für die Fortbildung der Arzte unter Titel II 4 c mutzten erhöht werden, weil die bisher
vorgesehenen geringen Veträge nicht mehr ausreichten, die Fortbildung der Anstaltsärzte in dem Umfange
sicherzustellen,wie sie zur Aufrechterhaltung des erforderlichen Niveaus an praktischer und wissenschaftlicher
Leistungsfähigkeit der Arzte betrieben werden mutz. Es mutzte dabei berücksichtigt werden, datz sich die
Arbeitsgebiete der Anstaltsärzte und damit die Notwendigkeit ihrer systematischenAusbildung und Fort¬
bildung durch ihre erhebliche Veteiligung an den erbbiologischen und rassehngienischenMaßnahmen des
Staates beträchtlich vergrößert haben.

Aus demselben Grunde war es notwendig, für Fortbildung des Pflegepersonals unter Titel II 4 cl
erstmalig bescheideneMittel einzusetzen,die insbesondere im Interesse der Fortbildung des Vberpflege-
siersonals und des sonstigengehobenen Pflegepersonals zur Abhaltung besonderer UnterilchtsKurse und der
Entsendung zu diesen verfügbar sein müssen, während die Fortbildung des übrigen Pflegepersonals m ieder
Anstalt selbst ohne Aufwendung besonderer Mittel erfolgt. Gerade bei dem gehobenen Pflegepersonal ist
die Erweckung von besonderem Verständnis und die Vermittlung von ausreichenden Kenntnissenauf dem Ge¬
biete der erbbiologischenund rassehngienischenAufgaben der Anstalten unerläßlich. Da es sich be, der Fort¬
bildung des Pflegepersonals ebenso wie bei der Fortbildung der Arzte um fortdauernde Ausgaben und eine
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einheitliche Kufgabe ohne zeitliche Vegrenzung handelt, so müssen diese geringen Mittel, soweit sie im Rech¬
nungsjahre nicht voll verausgabt werden (ebensowie bei Titel II 4 c), als übertragbar bezeichnet werden.

Unter Titel II 4 e (bisher 4 6) sind im Rechnungsjahre l 935 erstmalig die Vergütungen für Neben¬
beschäftigungen (Küster, ZeKtionsdiener, Frisör, Reinigung von Dampfkesseln), soweit diese Tätigkeiten durch
llnstaltseigene Kräfte ausgeführt werden, gemäß § 24 GFG. ^ Trennung der persönlichenvon den säch¬
lichen ausgaben — verausgabt, aber erst für 1936/3? in vollem Umfange erfaßt worden, daher die Mehr¬
ausgabe. Diese Vetrüge sind an den stellen, an denen sie bisher verausgabt wurden (Titel II 4 b, Titel III
3 u. 5, Titel IV 5) in gleicher Höhe in Fortfall gekommen.

Die Ausgaben bei Titel III 1 —5 erfahren zunächstdurch die stärkere Belegung der Anstalten gegen¬
über dem Vorjahre automatisch eine entsprechendeErhöhung.

Es darf angenommen werden, daß es trotz der auf dem wirtjchaftsmarkte zu beobachtenden steigenden
Tendenz der preise möglich sein wird, auch im Kommenden Uechnungsjahie den bisherigen Haushaltsplan-
mätzigen VeKöstigungssatzvon 0,52 "HF für die II. Klasse innezuhalten. Ts ist infolgedessenvon einer Er¬
höhung des Latzes von 0,52 HF abgesehen worden. Indes mutzte für die Beköstigung der I. Klasse anstatt
des bisherigen jetzt nicht mehr ausreichenden VeKöstigungssatzesvon l,l5 H^ täglich ein solcher von l,20
H/i vorgesehen werden. Damit wird auch die Gefahr vermieden, daH der Mehrbedarf für die I. Klasse
sich zum Nachteil der II. Klasse auswirken Könnte.

Die auf dem TextilmarKte vorliegenden besonderen Verhältnisse machen es feiner notwendig, vor¬
sorglich auch für VeKleidung usw. 0,0l HF je Kopf und Tag mehr als bisher bereitzustellen. Cs wird
alles getan, um nach Möglichkeit zu vermeiden, datz diese Mittel in der sicherheitshalber eingesetzten Höhe
zur Anwendung Kommen,und es sollen selbstverständlich wie bisher die Aufwendungen auf den unbedingt
erforderlichen Umfang beschränkt werden. Durch die aus den erwähnten Gründen sicherheitshalber notwen¬
dige Erhöhung der entsprechenden 3ätze ergibt sich eine Mehrausgabe bei Titel III l von rd. 16 900 K.^
und bei Titel III 2 eine solche von 36 900 HF.

Lei Titel III 3 sind die Einnahmen und Ausgaben des bisherigen Titels VI 5 (Klinisches
Laboratorium der Anstalt Lonn), der in Wegfall Kommt, mitberücksichtigt-die Einnahmen dieses Labora¬
toriums betragen gegen das Vorjahr 6 000 HF mehr- ferner sind hier die Einnahmen der Laboratorien in
den Anstalten Vedburg-Hau und Iohannistal, die bisher im Vereinigungsoerfahren, d. h. durch Absetzen von
der Ausgabe ausgewiesen wurden, nach dem Durchschnitt der 3 letzten Iahre nachgewiesen. Der umfang¬
reichen Tätigkeit des Laboratoriums der Anstalt Vonn mutzte durch entsprechendeErhöhung der Ausgabe
bei Titel III 3 Rechnung getragen werden.

Mit der höheren Belegung der Anstalten wurde eine stärkere Unterbringung von Kranken in Fami¬
lien- und Heimpflege notwendig, wodurch die Mehrausgabe bei Titel III 6 entsteht.

wegen der für bauliche Unterhaltung ^ Titel IV 1 — gegen das Vorjahr erheblich erhöhten Mittel
wird auf die VemerKungenzum verrechnungshaushaltsplan der Hochbauverwaltung verwiesen.

An Mieten und pachten — Titel IV 2 — werden für 1936/3? entsprechend den tatsächlichen Ver¬
hältnissen voraussichtlich rd. 5 800 HF weniger eingehen.

Die Ausgaben für Anleihedienst ^ Titel IV 3 — und für steuern, Versicherungen usw. - - Titel
IV 4 — ergeben sich zwangsläufig.

Lei Titel IV 5 „Heizung, Veleuchtung, Wusserversorgung" steht der geringeren Einnahme eine erheb¬
lichere Minderausgabe gegenüber, so daß das Ergebnis gegen das Vorjahr um 900 H/i! günstiger ist.

Die Kosten für Reinigung ^ Titel IV 6 ^ berechnen sich genau um 55 HF höher als im Vorjahre.
Für Inventar ist mit Rücksichtauf vorliegende und mögliche weitere Preissteigerungen (wie bei Ve¬

Kleidung vorsorglich 0,005 HF je Kopf und Tag besonders vorgesehen worden, was allein eine Mehr¬
ausgabe von rd. l 7 000 HF bedingt, die jedoch nach Möglichkeit nicht zur Verwendung Kommensoll. Dazu
tritt der infolge der stärkeren Velegung erforderliche Mehraufwand.

Das Ergebnis bei Titel V 1 „Land- und viebwirtschaft" ist gegenüber dem Vorjahre um rd. 38 000
H/i günstiger. Dies ist in erster Linie auf die Erhöhung der viehpreise zurückzuführen, durch die eine höhere
Einnahme beim viehverkauf erzielt wird.

Die Hausindustrie wird aus Rücksichtauf die freie Wirtschaft auf das zur Aufrechterhaltung der
Veschäftigungstherapie der Kranken unbedingt erforderliche Matz eingeschränkt, wodurch sowohl Einnahmen
wie Ausgaben bei Titel V 2 und dessen Ergebnis sich gegen das Vorjahr verringern.

Lei Titel VI 1 „Kraftwagen" ist bei der Anstalt Düren für die notwendige Veschaffung eines neuen
Lieferwagens ein Vetrag von ? 500 HF mit vorgesehen. Dieser wagen Konnte 1935 nicht mehr beschafft
werden, weil der Anstalt hierfür nur noch etwa 4 000 HF zur Verfügung stehen, die voraussichtlich erspart
werden, aber nach § 36 GFG. nur innerhalb des Rechnungsjahres 1935 verwandt werden dürfen.

Die Verringerung der Einnahme bei Titel VI 4 entsprichtder bei Neuaufstellung des Vertrages mit
dem RWE. festgelegten Ztromabgabe.

Die stärkere Velegung der Anstalten erfordert die geringe Mehraufwendung an Porto und Fern¬
sprechgebühren bei Titel VI 6.
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Die Mehrausgaben bei Titel VI 7 „VürounKosten" ist neben der höheren Anstaltsbelegung eine
Folge der notwendigen Veschaffung von verbrauchten schreib- und Rechenmaschinen, die bisher aus dem
Inuenwrtitel beschafft werden, aber nach 8 34 GFG. hier zu verausgaben sind.

Die Dienstreisen— Titel VI 9 — wurden bisher teils bei Titel III I und 6 sowie V I und 2 verrech¬
net, an welchen stellen sie jetzt wegfallen und gemäß § 34 GFG. bei Titel VI 9 verausgabt werden, wodurch
sich das Mehrerfordernis an dieser stelle erklärt.

Der Titel VI 10 „Stellvertretungs- und Umzugskosten" ist neu eingefügt. Die StelloertretungsKosten
wurden bisher bei Titel II „personalaufwand" und etwaige Umzugskosten bei dem bisherigen Titel VI 10
„sonstiges" verrechnet, an welchen stellen sie jetzt nicht mehr vorgesehen sind. Umzugskosten wurden aber
bis jetzt nicht besonders veranschlagt, weil im voraus Kein Anhalt dafür gegeben ist' nötigenfalls Kamen sie
als Etatsüberschreitungen in Betracht. Da aber solche nicht ohne Genehmigung stattfinden dürfen und Aus¬
gabebewilligungen, die ohne Angabe des Verwendungszweckes zur Verfügung gestellt sind, in Keinem Falle
überschritten werden dürfen — § 39 GFG. —, so war es notwendig, bei jeder Anstalt für evtl. Umzugs¬
kosten einen Betrag von 1 000 H^i einzusetzen, der nach den bisherigen Erfahrungen und, da die gleicharti¬
gen Titel der einzelnen Anstalten gegenseitig deckungsfähig sind, ausreichend erscheint.

Die Titel IV 11 2, b und c decken sich mit dem bisherigen Artikel VI IN, der oerfügungsgemätz der
besseren Übersichtlichkeit wegen in seine einzelnen Bestandteile aufgegliedert wurde. An zufälligen Ein¬
nahmen — Titel VI 11c — werden rd. 1 000 H^ weniger als bisher erwartet- in den Ausgaben bei
Titel VI 11 c sind bei den einzelnen Anstalten je 120 H>/i, bei Vedburg-Hau 180 .A>/i neu enthalten, die
dem KassenoberinspeKtorbzw. den Bentmeistern ab 1. September 1935 als Fehlgeld gewährt weiden.

In dem neu eingesetztenTitel VII sind die Mittel vorgesehen, welche durch die Mitwirkung der pro-
vinzial-heil- und vflegeanstalten an der „Erbbiologischen Bestandsaufnahme des DeutschenVolkes" in An¬
spruch genommen werden. 3u dieser neuen Aufgabe, welche der provinzialverband bzw. seine Heil-
und Pflegeanstalten entsprechend dem Erlaß des NuprMdI. vom 8. Februar 1936 — IV 2 9886/1075b
übernehmen, ist folgendes zu sagen:

Die erbbiologischeBestandsaufnahme des deutschen Volkes, die in erster Linie den Gesundheitsämtern
übertragen ist, soll die Unterlagen schaffen,welche es nach und nach ermöglichen,über die Erbgesundheitsver-
hältnisse jeder Einzelperson und jeder Familie und Zippe ein zuverlässiges und rasches Urteil abzugeben, wie
es bei der Durchführung der erbbiologischenund rassehngienischenMaßnahmen des Staates (Unfruchtbarma¬
chung Erbkranker, Erteilung von EhetauglichKeitszeugnissen,Gewährung von Ehestandsdarlehen und Dar¬
lehen an KinderreicheFamilien, Beurteilung von Mischlingen, Durchführung der Erbhofgesetzgebungusw.)
verlangt wird. Die wichtigste Aufgabe ist dabei zunächst die Erfassung der Erbkranken und Erbminder¬
wertigen und deren Registrierung mit ihren genealogischen und erbbiologischen Verhältnissen. 3u diesem
Zweck ist zunächst über jeden Erbkranken eine vom Beichsgesundheitsamt entworfene und vom BuprMdI.
vorgeschriebene Kartothekkarte auszufüllen und über die sippe des Erbkranken eine ebenfalls vorgeschrie¬
bene sippschaftstafel anzulegen.

Es hat sich gezeigt, daß die Gesundheitsämter infolge ihre Überbelastung mit vielfachen sonstigen
Aufgaben und teilweise auch wegen der fehlenden Möglichkeit, eine größere Masse von Erbkranken sogleich
Zu erfassen, nicht imstande sind, allein die Bestandsaufnahme mit der schnelligkeit und in der Breite zu betrei¬
ben, wie sie verlangt wird. Infolgedessen sollen die Heil- und Pflegeanstalten, denen ein besonders massiertes
Material von Erbkranken laufend zufällt, sich an der erbbiologischenBestandsaufnahme beteiligen und ihre
Feststellungen regelmäßig auch den Gesundheitsämtern zukommen lassen. Der Deutsche Gemeindetag hat
durch eine besondere Kommission einen entsprechenden Arbeitsplan für die prooinzialverbände bzw. für
die heil- und vflegeanstalten aufstellen lassen. Die im Nahmen der Bestandsaufnahme notwendigen Fest¬
stellungen Können zum Teil in den Heil- und Pflegeanstalten selbst getroffen werden, wobei den Anstalts-
cirzten eine beträchtliche Mehrarbeit erwächst. Daneben aber sind in breitem Umfange Ermittlungen außer¬
halb der Anstalten in den Familien und Zippen der Kranken notwendig, die dem sogenannten „psychiatrischen
Außendienst" der Anstalten (früher, bei Begrenzung auf eine rein fürsorgerischeAufgabe „Offene Fürsorge"
genannt) zufallen.

Der Umfang der durch die Sippschaftsermittlungen erwachsenden Arbeit macht es erforderlich, hierzu
in jeder Anstalt einen Arzt bereitzustellen. Da es sich um eine schwierige und viel Erfahrung und Takt
erfordernde Aufgabe handelt, muß ein voll ausgebildeter und erfahrener Vber- oder Anstaltsarzt hierfür
freigemacht und, da er für den sonstigen Anstaltsdienst ausfällt, durch einen jüngeren Arzt ersetzt werden.
Infolgedessen mußten unter Titel VII K als Personalaufwand die Mittel für emen Assistenzarzt an jeder
Anstalt vorgesehen werden. Mit Bücksichtauf die entstehende umfangreiche Schreibarbeit war außerdem für
jede Anstalt eine Schreibhilfe vorzusehen, ferner für die Anstalten Grafenberg und Iohannistal die Bezüge
eines Kraftwagenführers und für alle Anstalten die notwendigen BeiseKosten für den Arzt und den Kraft-
wagenführer und zum Teil für die Schreibhilfe.

Der unter Titel VII 2 eingestellte Sachaufwand ist bei den Anstalten Grafenberg und Iohannistal
zunächst bestimmt zur Veschaffung je eines Kraftwagens zwecks Ausübung des Dienstes auf dem bezeichne¬
ten Gebiete. Bei sämtlichen Anstalten sind ferner an dieser Stelle die Mittel für den Betrieb der Kraft¬
wagen im Nahmen der erbbiologischenBestandsaufnahme einkalkuliert und schließlichnoch die Ausgaben
für den Vürobetrieb (Schreibmaschinen, Schränke, Tische, Papier usw.) vorgesehen.
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Lei der Neuartigkeit des Aufgabengebietes lassen sich die Einzelausgaben in ihrem Umfang nicht
genügend untereinander abgrenzen, so daß für Titel VII lediglich — entsprechend den Vorschriften des
GFG. — eine Unterteilung in persönlicheund sachlicheKufwendungen für die erbbiologische Vestandsauf-
nahme vorgenommen wurde.

Lei sorgfältiger schätzung errechnet sieb nach vorstehendem der Gesamtaufwand auf rd. 30 400 .NA
und der gesamtepeisonalaufwand auf rd. 49 750 H^i also zusammen auf 80 l 50 H.//^ für den bezeichneten
Zweck.

Lei Vereitstellung dieses Letrages Können bei Kapitel 42 Titel 3 die im Vorjahre vorgesehenen Mittel
für Zwecke der sogenannten „Offenen Fürsorge" um 38 000 H^ gesenkt werden (vgl. Ausführungen zu diesem
Titel), so daß in Wirklichkeit für die Tätigkeit der heil- und Pflegeanstalten auf dem Gebiete der erbbio¬
logischen Vestandsaufnllhme (80 150 H/^ — 38 000 H^) 42 150 K^ neu hinzutreten.

Unter Cinrechnung des Vetrages von 80 l 50 HK ergibt sich bei den heil- und Pflegeanstalten für
1936/3? ein Zuschutzbedarfvon ....................758 250 .N^
Dabei ist zu berücksichtigen,daß in diesem Vetrage die für evtl. Preissteigerungen vorsorglich
vorgesehenen Zonderausgaben bei Titel III l u. 2 „VeKösligung"und „VeKleidung"und bei
Titel IV 7 „Inventar", ohne deren Inanspruchnahme auszukommen die Anstalten nach Mög¬
lichkeit bestrebt sein werden, mit 16 900 H^ -> 36 900 HK -^ 17 000 H^-- . . . . 70800 „
enthalten sind.
Nam Kbzug dieser Kosten würde ein Zuschuß von .............. 687 450 „
verbleiben.
besonders zu betrachten ist ferner die eingesetzteAusgabe für die neu hinzutretende erbbio¬
logischeVestandsaufnahme, bei der nachdrücklichhervorgehoben werden mutz, daß es sich
bei diesem Mehraufwand nicht um eine Erhöhung der Fürsorgekosten für Geisteskranke,
schwachsinnige und Epileptiker handelt, sondern um Mittel für einen Aufgabenkreis, der
gar nicht im Nahmen des Fürsorgerischen liegt, sondern das Wohl der gesunden VevölKe-
rung im Auge hat und den Zielen der staatlichen Gesundheitspolitik und Nassenhngiene dient.

Ohne diese außerhalb der Fürsorge für Geisteskranke, Zchwachsinnige und Epilep¬
tiker liegenden Aufwendungen von ................... 80150 „
würde der proomzialzuschutz für die heil- und Pflegeanstalten sich weiter auf .....607 300 „
verringern und damit hinter dem Zuschuß von ............... 644800 „
für 1935 um.........................37 500 „
zurückbleiben, obwohl der KranKenbestano für 1936 um 275 Personen höher eingesetztwerden mußte als
im Vorjahre.

Lei der Provinz ial- Kinderanstalt für leelisch Abnorme in Lonn hat sich die
Einnahme von 1 470 .3^ dadurch erhöht, daß sich in dem KranKenbestande (60) 5 Fürsorgezöglinge mit
einem Durchschnittspflegesatzvon 3,30 .N^i befinden, die in dem gleichen Vestandc des laufenden Jahres
nicht enthalten sind.

Durch die notwendige Einstellung eines 2. Volontärarztes und die Erhöhung der Zahl der Zchwe-
stern auf 15 haben sich die Ausgaben bei Titel II 2 3 bzw. 2 c entsprechendgesteigert. Die Vezüge des Labo¬
ranten sind nllck dem Verhältnis seiner Veschäftigungzur Hälfte bei der heil- und siflegeanstalt verrechnet
worden. Außerdem ist bei Titel II 2a V« des GeHalls des Pfarrers der heil- und Pflegeanstalt, der auch
die Zeelsorge in der Kinderanstalt ausübt, verrechnet; bei Titel II 4b ist der entsprechende Letrag dafür
fortgefallen.

Die Mehrausgabe bei Titel II 3 2 stellt die tarifmäßige Erhöhung der Vezüge eines Zchlossersdar.
Auf Titel II Nr. 4 3 entfallen anteilsgemätz 1 980 H^.
Für Fortbildung der Arzte mutzten aus den gleichen Gründen wie bei den heil- und und Pflegean¬

stalten 150 .N//«5 vorgesehen werden, die evtl. ebenfalls auf das nächste Iahr übertragbar sein sollen.
Vei der LeKöstigung— Titel III 1 — sowie bei der VeKleidung — Titel III 2 — sind bei der

Kinderanstalt vorsorglich0,55 H^ bzw. 0,11 H^ anstatt 0,52 H^ bzw. 0,10 .5^ bisher) zugrunde gelogt,
wodurck die Mehrausgaben entstehen. Auf die Darlegungen zu Titel III 2 des Haushaltsplans der heil-
und Pflegeanstalten wird verwiesen.

Vei Titel III 3 „Arzneien, Verbandmittel usw.", IV 6 „Neinigung" und IV 7 „Inventar" reichten
die bisher vorgesehenenMittel infolge des starken Krankenwechsels bei höherer Aufnahmeziffer und bei dem
bei den Kindern unvermeidbar stärkeren Wäscheverbrauchnicht aus, zumal da die Kinderanstalt durch Haus-
epidemien von Kinderkrankheiten häufiger heimgesucht wird. Die Ausgaben sind daher den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechenderhöht worden, was die Mehrausgaben zur Folge hat.

Wegen der Erhöhung der Ausgabe für bauliche Unterhaltung — Titel IV Nr. 1 — wird auf die
Ausführungen zum Verrechnungshaushaltsplan der hochbauverwaltung bezug genommen.

Die VürounKosten und Post- usw. Gebühren — Titel V 1 u. 2 — haben dadurch eine steigerung
erfahren, daß zunächst für eine notwendige neue Lchreibmaschine400 HK vorgesehen werden mutzten und
ferner durch den erheblich stärkeren Zchriftwechselmit den Erbgesundheitsgerichten und anderen Ztellen er¬
höhte Ausgaben entstehen, die schon im laufenden Iahre eine Etatsüberschreitung bedingten.
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Lei Titel V 3 sind die Einnahmen und Ausgaben nach dem Umfange der arbeiten des Röntgen-
laboratoriums gleichmäßig gesenkt worden.

Der Titel V 5 (bisher V 4) ist der besseren Übersichtlichkeithalber in seine Vestandteile aufgeglie¬
dert, hält sich aber zahlenmäßig insgesamt in den bisherigen Grenzen.

3u Titel VI „psnchiatrischer Außendienst" wird auf die vorstehenden Ausführungen zu Titel VII
des Haushaltsplans der heil- und pflogeanstalten verwiesen. Cs sind unter Titel VI K „Personalaufwand"
vorgesehen die Lezüge für einen Assistenzarzt, eine Schreibhilfe sowie Reisekosten für den Arzt und Kraft-
wagenführer und zum Teil für die Schreibhilfe, ferner unter VI 2 an VürounKosten l 000 H^.

Das Rheinische p rovinzialinstitut für psychiatrisch-neurologische Erbfor»
lchung in Vonn (bisher vorläufig „ErbbiologischesInstitut" genannt) wurde erst im abgelaufenen Rech¬
nungsjahre errichtet (vgl. den Vorbericht hierzu).

Die für 1935 vorgesehenen Vetriige mutzten mangels bereits vorliegender Abrechnungsergebnisseauf
Grund sorgfältiger Schätzungen veranschlagt weiden.

Der für l 935 erwartete Zuschuß, der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaftzur Förderung der Wissenschaftenin
Lerlin hat sich nicht erzielen lassen. Da derselbe auch für 1936 nicht zur Verfügung stehen wird, ist er nicht
wieder in Einnahme gestellt worden.

2s schweben Verhandlungen mit der Universität Vonn über einen Zuschuß zur Unterstützung wissen¬
schaftlicherArbeiten und damit des Instituts überhaupt. Eine etwaige Einnahme dieser Art, die aber bei
Festsetzungdes Haushaltsplanes für 1936 noch nicht berücksichtigt werden Kann, soll in der Rechnung des
Provinzial-Instituts unter besonderem Abschnittvereinnahmt und, da sie entsprechend ihrer Vestimmung für
Zwecke des Instituts Verwendung finden muß und damit evtl. auch zur Ergänzung anderer Etatstitel dienen
soll, unter besonderem Abschnitt auch wieder verausgabt werden.

Die Einstellung einer weiteren Bürokraft (Titel II 2 b) sowie eines Hausdieners und Voten
(Titel II 3) war erforderlich.

Für die Fortbildung der Arzte (vgl. die entsprechenden Ausführungen bei den Heil- und pflegean-
stalten) mußte ein Vetrag von l 50 H/K! vorgesehen werden, der evtl. auf das nächste Iahr übertragbar sein
soll.

Der Veitrag zu den Ruhegehältern berechnet sich anteilsgemätz.
Für die Ausführung notwendiger Dienstreisen soll zum Teil der Kraftwagen der Heil- und pflege-

anstalt benutzt werden, weshalb die entsprechendenVetriebsKosten bei Titel III 1 eingesetztsind.
Für Post- und Fernsprechgebühren ^ Titel III 2 — sowie VürounKosten^ Titel III 3 — erscheinen

die vorgesehenen Veträge von 1 000 H^i bzw. 3 500 H>U ausreichend. Die Reisegebühren für Arzte und
Kranke usw. — Titel III 4 — sind mit 5 000 H^ angesetzt worden.

Zur Unterstützung von besonderen mit Unkosten verbundenen wissenschaftlichenArbeiten, ins¬
besondereauch für Arbeiten von Ärzten, die nur vorübergehend wissenschaftlich beim Institut tätig sind, war
es notwendig, einen Vetrag von 2 000 <N^ bei Titel III 5 bereitzustellen.

Da die Möglichkeit besteht, daß die Arbeiten, welche aus den unter Titel III Nr. 5 eingesetzten Mitteln
bestritten werden sollen, nicht mit dem Schluß des Rechnungsjahres fertiggestellt sind, sondern erst im nächsten
Iahr zum Abschlußgelangen, ist es erforderlich, gemäß § 36 GFG. die Mittel bei Titel III Nr. 5, soweit sie
im Rechnungsjahre nicht verausgabt werden, als übertragbar zu bezeichnen.

wegen der baulichen Unterhaltung wird auf die Ausführungen zum verrechnungshaushaltsplan der
Hochbauverwaltung verwiesen.

Da das Institut noch in der Entwicklung begriffen ist und Inventarneubeschaffungen noch erforder¬
lich werden, so erschienes notwendig, bei Titel III 7: 3 000 H^ vorzusehen.

Vei Titel III 9 sind 1 217 H^ für Ausgaben eingesetzt, die beider Neuartigkeit des Instituts unvor¬
hergesehen eintreten werden.

In dem neu eingesetztenTitel IV sind die Mittel vorgesehen, welche durch die dem Institut neu zu¬
fallende Aufgabe der Landesstelle im Rahmen der erbbiologischenVestandsaufnahme in Anspruchgenommen
weiden. Aufgabe der Landesstelle ist entsprechend dem vom Deutschen Gemeindetag aufgestellten Arbeits¬
plan die Sammlung sämtlicher von den einzelnen Heil- und Pflegeanstalten bei ihren Erbkranken und deren
Tippen angestellten Ermittlungen, ihre zusammenfassendeVearbeitung und der Austauschverkehr mit den
übrigen Provinzen, der sehr umfangreich sein wird^ weil sich zahlreicheFamilien und Sippen, die der Vestands¬
aufnahme unterliegen, über den Vereich einer einzelnen Provinz hinaus erstrecken. Diese erheblicheErweite¬
rung des Aufgabenbereichs des Instituts bedingt eine Personalvermehrung um einen Assistenzarztund zwei
schreibkräfte, für die die erforderlichen Mittel unter Titel V b vorgesehen sind, und Aufwendungen für den
vermehrten Vürobetrieb, die unter Titel V a verausgabt sind.

«apitel 43 Titel l: ») Erwerl»«bef«l,iguns und Pflege.
Fürsorge für bezirkshilfsbedüiftige Taubstumme und Vlinde nach 8 6 der preußischen Ausführungs¬

verordnung vom 17. April 1924/30. Mai 1932.
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Für das Rechnungsjahr 1935 sind 119 900 pflegetage bei einem KranKenbestande von 340 Per¬
sonen zugrunde gelegt. Für das Rechnungsjahr 1936 ist mit nur rd. N9 850 pflegetagen bei 342 Pfleglingen
zu rechnen.

Die Einnahme setzt sich zusammen:
Kapitel 43, Titel 1: 257 Pfleglinge x 365 Tage - 93 805 pflegetage (gegen 270 Pfleg¬

linge x 365 Tage - 98 550 pflegetage für 1935) ü 1,60 H^rd.^ 150 100 H K
75 Pfleglinge x 310 Tage (gegen 60 Pfleglinge x 310 Tage für

1935) und
10 Pfleglinge x 280 Tage (wie auch für 1935) - zusammen 26 050

____pflegetage (gegen 21 400 pflegetage für 1935) K 2,10 K.^ rd. - 54 700 ..
342 Pfleglinge Summe: 204 800 Hss

Kapitel 43, Titel 2: Erstattungen von Kranken und Drittverpflichteten ^.....^ 1 000 „
summe: 205 800 HK

gegen 203 600 H^ für 1935.

Die Ausgabe ergibt bei 119850 pflegetagen, mit einem Durchschnittspflegesatzvon 1,938 H^
täglich, gegen 1,925 H^ für 1935, rd. 232 300 H^i, gegen 230 800 H^ für 1935. Die Erhöhung des
vurchschnittspflegesatzes gegen das Vorjahr ergibt sich durck die stärkere Velegung der eigenen Anstalten.

Die Erhöhungen in Einnahme und Ausgabe gegenüber dem Etatsansatz für 1935 erklären sich in
erster Linie daraus, daß seit Gstern 1935 für die blinden Zöglinge, deren schulpflicht zu Ende geht, sofort
mit Veendigungder schulausbildung die Übernahme in die Fürsorge des tandesfürsorgeverbandes zum Zwecke
der Verufsausbildung veranlaßt wird. Die Mehrausgaben werden durch die Mehreinnahmen ausgeglichen,
so daß eine stärkere Inanspruchnahme von provinzialmitteln für diese Anstaltspfleglinge nicht eintritt. Er¬
sparnis gegen das Vorjahr 700 H^i.

llapitel 43 Titel 8 (Einnahme und ltusgabe): Taubstummenheim Tusnirchen.
Im Provinzial-Tllubstummenheim EusKirchen werden Taubstumme aufgenommen, die wegen ihres

Alters oder infolge geistiger oder Körperlicher schwäche nicht erwerbsfähig sind, jedoch besonderer Pflege
nicht bedürfen. In der Mehrzahl der Kufnahmefälle handelt es sich um Unterbringung auf Grund der preu¬
ßischen Ausführungsverordnung vom 17. April 1924 zur Neichsfürsorgepflichtverordnung vom 13. Februar
1924.

Der Haushaltsplan rechnet mit einer durchschnittlichenVerpflegungsstärke von 45 Pfleglingen.
Für insgesamt 45 Pfleglinge ist unter Annahme von je 365 pflegetagen und eines satzes von

2,10 SH täglich die Einnahme unter Titel I des Unterhaushaltsplanes des Heims errechnet worden.
Die Ausgabe für VeKöstigungunter Titel II1 1 a entspricht einem täglichen satze von 0,70 H^ für

45 Pfleglinge und 4 Pflege» und Dienstpersonen zu je 365 Tagen.

Kapitel 42 Titel l0 und l2 bi» 20 (Einnahme und ausgäbe): Taubstummenanstalten (schulen).
Nach dem Gesetz vom 7. August 1911, betreffend die Veschulung blinder und taubstummer Kinder,

ist der provinzialverband verpflichtet, taubstummen Kindern, die das 7. Lebensjahr vollendet haben und
für die von den im Gesetz bezeichneten stellen die Zchulpflichtfestgesetzt worden ist, in geeigneten Anstalten
Unterricht zu erteilen. In diesen Anstalten finden auch einzuschulende Minderjährige Kufnahme, für die aus
besonderen Gründen ein schulpflichtbeschlußnicht hat ergeben Können. Die nicht mehr schulpflichtigen min¬
derjährigen Taubstummen sind, soweit sie der Anstaltspflege bedürfen, nach der Ausführungsverordnung zur
Neichsfürsorgepflichtverordnung durch den candesfürsorgeverband in geeigneten Anstalten zur Erziehung
und Erwerbsbefähigung unterzubringen.

Der Rheinische provinzialverband verfügt über 9 Taubstummenanstalten (schulen) und zwar in
Aachen, Vrühl, Wuppertal-Elberfeld, Essen, EusKirchen, Kempen, Köln, Neuwied und Trier. Die Anstalten
in Aachen, Vrühl, EusKirchen, Kempen, Köln und Trier dienen hauptsächlich zur Unterbringung von Zög¬
lingen KatholischenVeKenntnisses,die in Wuppertal-Elberfeld und Neuwied von evangelischen schillern,
während in Essen sowohl Katholischewie evangelischeKinder aufgenommen werden. Die Anstalt in Eus¬
Kirchen hat lediglich schwachbefähigtetaubstumme Kinder, die in Neuwied neben einer Abteilung für normal¬
befähigte Zöglinge auch eine besondere Abteilung für schwachbefähigte. Ein Teil der Zöglinge besucht die
Anstalten als schulgänger vom Elternhaus aus. Der größere Teil ist in pflegestellen (Familienpflege, Klöster¬
lichen Anstalten, Waisen- und Eiziehungshäusern) untergebracht. Die Anstalt in EusKirchen hat ein eigenes,
dem provinzialverbande gehöriges Internat. Die Wirtschaftsführung liegt hier schwestern aus der Genossen¬
schaft der Eellitinnen in Düren ob. In Neuwied sind die älteren männlichen Zöglinge in Familienpflege
und die übrigen in einem dem dortigen vaterländischen Frauenverein vom Noten Kreuz (früher Frauen-
verein zur Krankenpflege) gehörigen internatsähntichen pflegehause untergebracht. Die Wirtschaftsführung
und Betreuung der Zöglinge in diesem pflegehause liegt in Händen von Diakonissen aus Kaiserswerth.

Die nachstehendenTabellen geben Aufschlußüber die Zahl der Zöglinge, mit der für das Rechnungs¬
jahr 1936 gerechnet wird, und über die dem haushaltplan zugrunde zu legenden Verpflegungsstärken.
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Anstalt in:

Ansatz 1936

Zahl der
Zöglinge

davon
Schul,
ganger

Anstalt in-

3u velpflegen sind:

Zögling« 3chwestein lzauz»
tlngestellte

insgesamt

Aachen ......
Lrühl.......
Wuppertal-EIberfeld .
Ellen .......
EusKircken .....
Kempen ......
«öln.......
Neuwied ......
Trier.......

In nichtrheinischenAn
ltalten .....

Summa:

62
75
75
92
70
73
84
72
97

17

30
57

3
29

7
7

700 150

Aachen ......
Vrühl .......
Wuppertal-EIberfeld .
Essen .......
EusKirchen .....
Kempen ......
«öln.......
Neuwied ......
Trier.......

In nichtrheinilchenAn
stalten ......

Summa:

Für insgesamt 550 an je 280 Pflege- (Unterrichts-) tagen zu verpflegende Zöglinge ist unter Ein¬
setzung eines Satzes von 2,10 K.F täglich die Einnahme unter Kapitel 43 Titel 10 errechnet.

Für insgesamt 415 bei Pflegefamilien und in Pflegehäusern untergebrachte Zöglinge der Anstalten
m Nachen, Vrühl, Wuppertal-EIberfeld, Essen, Kempen, Köln und Trier ist unter Zugrundelegung von 280
Pflegetagen und unter Ansetzung eines täglichen Pflegegeldes von 1,60 H^ die Ausgabe bei Titel II 1 b
des Unterhaushaltsplanes der Taubstummenanstalten errechnet worden. Vei der Internatsanstalt EusKir¬
chen ist diese Ausgabe bei Titel II 1 a errechnet für 70 Zöglinge zu je 280 Tagen und für 15 Pflege- und
Dienstpersonen zu je 365 Tagen sowie für 45 Pfleglinge und 4 Köpfe Pflege- und Dienstpersonal des pro-
oinzial-Taubstummenheimes, die aus der AnstaltsKüche mitverpflegt werden, ebenfalls zu je 365 pflege¬
tagen unter Ansetzungeines Satzes von 0,70 HF täglich für VeKöstigung. Die aus der Rechnung des Taub¬
stummenheimes für die VeKöstigung seiner Insassen und des Personals zu zahlenden Vergütungen sind bei
den Titeln II I a und V 3 in Einnahme vorgesehen. Lei der Anstalt Neuwied sind zur Errechnung der
Ausgaben für VeKöstigung 5 in Familienpflege stehende Zöglinge zu 280 Tagen mit einem Tagessatz von
1,60 HF sowie 60 in Internatspflege befindliche Zöglinge zu je 280 Tagen mit einem Tagessatz von eben¬
falls 1,60 HF einschl. der Kosten für Gestellung von Wohnung und Kufwartung in Ansatz gebracht worden.

Zu Titel V 4 des Unterhaushaltplanes der Taubstummenanstalten wird hervorgehoben, daß die per¬
sönlichenKosten für diesen Unterricht (Unterrichtsvergütungen) bei Titel I 5 c mitoorgesehen worden sind.

«apitel 43 Titel N, 2t und 22 lEinnahme und Nusgabe): vlindenunterrichtsanstalten.
Nach dem Gesetz vom 7. August 1911, betreffend die Veschulungblinder und taubstummer Kinder, ist

der provinzialverbllnd verpflichtet, blinden Kindern, die das 6. Lebensjahr vollendet haben und für die
von den im Gesetz bezeichneten Stellen die Schulpflicht festgesetzt worden ist, in geeigneten Anstalten Unter¬
richt zu erteilen. Ferner ist nach der Fürsorgepflichtverordnung durch die Landesfürsorgeuerbände für die
Unterbringung der hilfsbedürftigen Vlinden, soweit sie der Anstaltspflege bedürfen, in geeigneten Anstalten
Vorsorge zu treffen. Vei Minderjährigen umfaßt diese Fürsorge auch die Erziehung und Erwerbsbefähigung.

Der Rheinische provinzialverbllnd verfügt zur Durchführung dieser Aufgabe für Minderjährige über
2 eigene Anstalten, die Vlindenunteriichtsanstalt in Düren für Katholische und die Vlindenunterrichtsanstalt in
Neuwied für evangelischeZöglinge. Veide Anstalten haben ein Internat. Die Wirtschaftsführung in Düren
liegt Schwestern der Genossenschaftder Tellitinnen in Düren ob, in Neuwied Diakonissen aus dem Mutter¬
hause in Kaiserswerth unter Leitung des vaterländischen Frauenvereins vom Noten Kreuz (früher Frauen¬
verein zur Krankenpflege) in Neuwied.

Den beiden Vlindenunterrichisanstalten sind zum Zwecke der Verufsausbildung der älteren Zöglinge
nrbeitsbetriebe (Lehrwerkstätten) mit dem erforderlichen Ausbildungspersonal angegkedert.

Die nachstehenden Tabellen geben Aufschluß über die Zöglingszahl, mit der für das Rechnungsjahr
1936 gerechnet wird, und über die dem haushaltplan zugrunde zu legenden verpflegungsstärken.
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l II

Anstalt in:
Zahl der
Zöglinge

ansah I92ü
Knstalt in:

Zöglinge

3u verpsiegen sind:

Zchwestein ^
und hau«.

Diakonissen personal
insgesamt

Düren ....

Neuwied . . .

190

80

Düren ....

Neuwied . . .

5umma:

190

80

24

6

16

11

230

97

3umma: 270 270 30 27 32?

Unter Ansetzungeines 5atzes von 2,10 HF täglich ist für 175 Zöglinge der IchulKlassen und 10 in
der Ausbildung zu VerufsmusiKern stehende Zöglinge unter Annahme von je 280 pflege-(Unterrichts-) tagen
sowie für 85 in handwerklicher Verufsausbildung stehende Zöglinge unter Annahme von 310 Pflegetagen die
Einnahme unter Kapitel 43 Titel 11 errechnet worden.

Für 185 Zöglinge zu je 280, für 85 Zöglinge zu je 310 und für 5? Pflege- und Dienstpersonen zu je
365 pflegetagen sowie für durchschnittlich120 Insassen und Pflegepersonal der VlindenwerKstätte und des
Vlindenheims, die aus der AnstaltsKüchemitverpflegt werden, ebenfalls zu je 365 pflegetagen, ist unter der
Annahme eines satzes von 0,80 HF täglich für VeKöstigungdie Ausgabe unter Titel II 1 des Unterhaus-
haltplanes der Vlindenunterrichtsanstalten errechnet. Die vom Rheinischen Vlinden-Fürsorgeverein für die
VeKöstigungder Insassen und des Pflegepersonals der beiden genannten Vereinsanstalten zu zahlenden Ver¬
gütungen sind bei den Titeln II 1 und V 4 in Einnahme vorgesehen.
«apitel 43 Titel 29 und 30: Sonstiges. Taubstummen- und vlindenwesen.

Die eingesetztenVetriige für Taubstummenwesen sind vorgesehen für etwaige Veihilfen an in der
Ausbildung für den Taubstummenlehrerdienst stehende Personen, für allgemeine Taubstummenfürsorge, ins¬
besondere Verufsbemtung und Förderung der Verufsausbildung Taubstummer, und für Fortbildungslehr¬
gänge der in Verufsausbildung stehendenTaubstummen. Die Veträge für Vlindenwesen — abgesehen von
dem Zuschuß an den RheinischenVlindenfürsorgeverein — dienen der Gewährimg von Zuschüssen an Vlinden-
büchereien und an die Vlindenbildung fördernde vereine, der Vewilligung von Veihilfen für allgemeine Llin-
denfürsorge und für Zwecke der offenen Fürsorge für Vlinde.

Den Ausgabetitel 29 u und 30 b stehen Einnahmen aus Fondsmitteln bei den Cinnahmetiteln 29 a
und 30 2 gegenüber.
«apitel 44: Fürsorge für Krüppel.

Nach dem Ergebnis des I. Halbjahres des Rechnungsjahres 1935 wird die Zahl der Krüppelfürsorge¬
fälle hinter den Erwartungen bei Kufstellung des Haushaltsplanes zurückbleiben und die Zahl der zugrunde¬
gelegten pflegetage von 680 000 nicht erreicht werden. Entsprechend der bisherigen Entwicklung wird die
Zahl der Krüppelpflegetage für das Rechnungsjahr 1936 demgemäß mit 650 000 angenommen. Mit dem
Rückgang der Krüppelfälle hat sich auch das Verhältnis der heilbehandlungsfälle zu den Fällen der Verufs-
und Lchulausbildung und 3iechenpflege in der weise verschoben, daß auf diese besonderenZweige der Krüppel-
fürsorge mehr als 25n/o und auf Heilbehandlung etwa 75°/n entfallen (gegen 20 bzw. 8N"/(» bisher), hieraus
und durch die geringere Zahl der Pflegetage erklärt sich die Mindereinnahme bei Kapitel 44 Titel 1, da die
ZpezialKostenfür Heilbehandlung von 2,80 HF und für Verufs- und Zchulausbildung und Ziechenpflegevon
1,80 .NF je Kopf und Tag wie bisher beibehalten werden müssen, wie es auch bei der bisherigen, zugunsten
der VezirKsfürsorgeverbände getroffenen Regelung bezüglichder Einziehung der Veiträge Drittverpflichteter
sein Vewenden behält.

Die geringe Mehreinnahme bei Titel 4 (Anstalt Lüchteln) ist darauf zurückzuführen, daß die Zelbst-
zahlerfälle, in welchen hauptsächlichdie sozialen Versicherungsträger die Rosten übernehmen, gegen das Vor¬
jahr um 15 gestiegen sind.

Die durch die Verringerung der Pflegetagezahl und die Verschiebung in den Krüppelfürsorgezweigen
bei Kapitel 44 1 b eintretende Minderausgabe würde einen größeren Umfang haben, wenn sich nicht der
Durchschnittspflegesatzfür Heilbehandlung gegen das Vorjahr von 3,98 -NF auf 4,09 HF erhöht hätte,- dies
ist eine Folge der zum Teil noch sehr hohen Pflegekostensätzein den Kommunalen Krankenhäusern, die z. V.
in einzelnen Anstalten noch 6 HF bzw. 5,20 HF täglich betragen, wenn eine stärkere Verücksichtigung
dieser Krankenhäuser in der Folge stattfinden soll, so muß erwartet weiden, daß sie ihre Pflegesätze nach
Möglichkeit senken, wenn auch nicht anzunehmen ist, daß sie bei ihren besonderen Einrichtungen für die
Krüppelbehandlung sich den Pflegesätzender Karitativen Anstalten, die zum Teil erheblich niedriger sind und
bis auf 3,65 H/i heruntergehen, angleichen werden. Für Verufs- und Zchulausbildung und siechenpflege
beträgt der Durchschnittspflegesatz2,65 HF täglich.

Die Kufwendungen für solche Personen, welche die öffentliche Fürsorge nicht in Anspruch nehmen
Können, sollen mit Rücksichtdarauf, daß dieser Fonds erst 1935 von 30 000 H^ auf 38 000 H/i erhöht
wurde, auf diesen Vetrag beschränkt bleiben.



37

Die ausgaben für orthopädische Hilfsmittel waren bisher zu gering veranschlagt- sie betrugen im
I. Halbjahr 1935 durchschnittlichje Kopf und Tag 0,175 H/i- hiernach berechnet sich bei 650 000 pflege¬
tagen die vorgesehene Ausgabe. Die Mehrausgabe fällt deshalb nicht ins Gewicht, weil diese Kufwendun¬
gen von den erstattungspflichtigen VezirKsfürsorgeverbänden wieder zur Einziehung gelangen und bei Ka¬
pitel 44 Eitel 1 in Einnahme mitenthalten sind.

Vezüglichder Einnahme und Ausgabe bei Kapitel 44 Eitel 4 „Orthopädische Prooinzial-Kinderheil-
anstalt Züchteln" wird noch auf die Ausführungen im Vorbericht zu dem Haushalt dieser Anstalt Vezug ge¬
nommen.

«apitel 44 Titel 4: Orthopädische Provinzial-Ninderheilanftalt Süchteln.
Die VelegungsstärKe der Orthopädischen Provinzial-Kinderheilllnstalt in Züchteln wird nach der bis¬

herigen Bewegung für das Rechnungsjahr l 936/3? auf rd. 350 Krüppel mit 127 750 pflegetagen geschätzt,
während für das Vorjahr 340 Krüppel zugrundegelegt sind. Die 3teigerung betrifft nur Zelbstzahler, deren
Zahl mit 30 angenommen werden Kann, so daß 320 gesetzliche Krüppelfälle (gegen 325 bisher) in Vetracht
Kommen. Dadurch entsteht eine Mehreinnahme von 14 600 H./i. Für die Zelbstzahler wird aber in den
meisten Fällen nur der ermäßigte Pflegesatz von 4 HH täglich gezahlt, während nur vereinzelte Familien den
vollen pflegesatz von 4,50 H.H entrichten Können. Aber auch der niedrigere 3atz bereitet noch 3chwierig-
Keiten, weshalb es sich empfiehlt, die Ermächtigung des Landeshauptmanns, „bei bedürftigen Zebstzahlern
den Pflegesatz bis auf den 3atz für VezirKshilfsbedürftige (durchschnittlich4 A^i je Kopf und Eng) zu
ermäßigen und im einzelnen Falle den Pflegesatz den wirtschaftlichen Verhältnissen anzupassen und evtl.
auch unter 4 H.^ herabzusetzen", weiterhin bestehen zu lassen.

Die Pflegekosten für gesetzliche Fälle (Eitel I 1 der Einnahme) sowie die Kosten für Medikamente,
Verbandsstoffe und Röntgenaufnahmen usw. für diese Fälle (Eitel IV 1 der Einnahme) werden aus Ka¬
pitel 44 Eitel l 2 des Haushaltsplanes für die gesetzliche Krüppelfürsorge erstattet.

Lei Eitel II l ist trotz der besoldungsplanmäßigen Gehaltssteigerungen und der Einstellung eines Le-
trages von 0,75 «/u des Vesoldungsaufwandes für evtl. Auszahlungen der Einbehaltungsbeträge im 3terbe-
falle und beim Ausscheiden von Veamten aus dem Dienste eine geringere Ausgabe gegen das Vorjahr zu ver¬
zeichnen, die auf die Zurückgruppierung des AnstaltsdireKtors, auf das Ausscheiden des Anstaltspfarrers
und auf das niedrigere Gehalt eines neuen Lehrers, dessen Vezüge bisher bei Eitel III 3» (jetzt III 2 a) ver¬
rechnet waren, zurückzuführen ist.

Die frei gewordene 5telle des Katholischen Anstaltspfarrers soll nicht wieder besetzt werden, vielmehr
die seelsorgerische Betreuung der Kinder und Ordensschwestern in der Anstalt durch einen von der Ordens¬
genossenschaft zu besoldenden Geistlichen ausgeübt werden, wofür dieser 80"/« der Vezüge (Vesoldungs-
gruppe II b) als Anteil des provinzialverbandes zu zahlen sind. 3u diesem Zwecke sind unter Eitel IV 3
für 3eelsorge 5 000 H^i vorgesehen. Für die Vereitstellung der bisherigen Pfarrerwohnung für den zu¬
künftigen Geistlichen zahlt die Vrdensgenossenschaftan den sirovinzialverbano eine jährliche Miete von zur¬
zeit l 000 K.^, die unter Eitel II b vereinnahmt sind.

Die Mehrausgabe bei Eitel IV 1 für die Wirtschaftsführung durch die Ordensgenossenschaft,die da¬
für, wie im Vorjahre, täglich 1,95 H/ii je Pflegling erhält und ihre Aufgabe stets in zufriedenstellender
Weise erfüllt hat, entspricht der etwas stärkeren Velegung gegen das Vorjahr.

Die Mehrausgabe bei Eitel III 2 b für Lohnempfänger beruht auf der tarifmäßigen Erhöhung der
Vezüge.

Die Ausgabe bei Eitel IV 2 entspricht der Einnahme bei Eitel IV 1 a u. b und die Ausgabe bei
Eitel VI 2 u. b der Einnahme bei Eitel III a u. b.

Vezüglichder Ausgabe bei Eitel V l „Vauliche Unterhaltung usw." wird auf die Ausführungen zum
verrechnungshaushllltsplan der hochbauverwaltung verwiesen.

Die Ausgaben bei Eitel V 2 „Für Verzinsung usw." und bei Eitel VII 3 „Neuern usw." ergeben
sich nack dem Eilgungsplane bzw. den Veranlagungen.
«apitel 45: «riegsbeschiidigten» und «riegshinterbliebenenfürsorge.

Einnahme:
Eitel 1: wie bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan 1935 ausgeführt, Kommen auf Grund der Vestim-
mungen des Artikels 3, §§ 2 und 3 und des Artikels 4, 8 5 des Gesetzes über Änderungen auf dem
Gebiete der Reichsversorgung vom 3. Iuli 1934 seit dem l. Oktober 1934 bzw. 1. Januar 1935 für die
Auszahlung der Zusatzrenten durch die hauptfürsorgestellen nur noch die Kriegsbeschädigten in Vetracht.
Nach- dem heutigen 3tand der Zusatzrentenberechtigten ist für 1936 eine Einnahme und Ausgabe von
6 000 000 .A//i anzusetzen.
Eitel 2: Die Übertragung der Feststellung und Fahlbarmachung der Zusatzrente für die Kriegsblinden
und hirnverlctzten auf die Hauptfürsorgestellen hat infolge der Einstellung von weiteren Arbeitskräften eine
wesentlicheVermehrung der persönlichen und auch der sächlichen Verwaltungskosten verursacht, sooatz mit
einer Mehrzuweisung an verwaltungskostenzuschüssen des Reichs von 4 000 H^ zu rechnen ist.
Eitel 3: Die stark verminderte Inanspruchnahme der ohnehin in den letzten Iahren fortgesetzt gekürzten
Haushaltsmittel für Darlehen hat naturgemäß eine erhebliche Verminderung der Rückzahlungen zur Folge
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gehabt, die auch schon im laufenden Iahr weit mehr in die Erscheinung getreten ist, als bei Kufstellung des
Haushaltsplanes angenommen war. Hier Kann für 1936 nach der jetzigen Zahl der Darlehnsnehmer und den
festgesetztenRückzahlungsraten nur noch mit einer summe von 30 000 N/^ gerechnet werden.

Ausgabe:
Titel 1: (Siehe Titel l der Einnahme).
Titel 2 2: Die Mittel sind für die Verufsfürsorge für Kriegsbeschädigte, für Krankenfürsorge für Krieger-
witwen, sowie zur Veteiligung an Einzelmaßnahmen der LezirKsfürsorgeoerbände für die Kriegsopfer sowie
für die schwerbeschädigtenfürsorge bestimmt, ferner zur Unterstützung einiger Heime und Anstalten, die der
besonderen Kriegsopferfürsorge dienen, wenn auch unter Verücksichtigungder Besserung der allgemeinen
Wirtschaftslage eine Verminderung des in Ansatz zu bringenden Letrages möglich gewesen wäre, so bedingt
doch anderseits die bevorzugt zu betreibende siedlungsfürsorge für die Kriegsopfer, die eine der vornehm¬
sten Kufgaben des Reichs und der Kriegsopferfürsorge darstellt, eine Vermehrung des Haushaltsansatzes um
20 000 AK, um zu ermöglichen,daß in dringendsten Fällen den siedlungslustigen Kriegsopfern einmalige
Leihilfen zur Veschaffungdes notwendigen Eigenkapitals zuteil werden. Eine darlehnsweise hergäbe für
diese Zwecke hat sich im allgemeinen nicht bewährt, da sehr häufig schwierigkeiten bezüglich der Rückzah¬
lung zu verzeichnenwaren und es geraten erscheint, den 3iedlern lieber mit einer einmaligen, Kleinen, ge¬
schenkweisenVeihilfe zu helfen, als die neue Heimstätte gleich mit drückenden Verpflichtungen zu belasten.
Titel 2b: Auf Grund des Artikels 5, Absatz l des Reichsgesetzesüber Änderungen auf dem Gebiete
der Reichsversorgung ist die soziale Fürsorge für die Kriegsblinden und hirnverletzten vom l. Oktober 1934
ab auf die Landesfürsorgeverbände (hauptfürsorgestellen) übergegangen. Da der Umfang der Fürsorge noch
nicht übersehen werden Konnte, war in dem Haushalt 1935 eine Summe von 200 000 HH eingesetztworden.
Im Laufe des Geschäftsjahres 1935 haben sich mit sicherheit anzunehmende Anhaltspunkte für die Höhe der
erforderlichen Kosten noch nicht ergeben, da bezüglich der Veteiligung der LezirKsfürsorgeverbände, die die
bisherigen alleinigen Träger dieses Zweiges der Fürsorge waren, eine endgültige Entscheidungfür das Land
streichen noch nicht ergangen ist, wenn auch mit ziemlicherVestimmtheitangenommen werden darf, daß eine
Heranziehung der VezirKsfürsorgeverbände nicht erfolgen wird. Immerhin Kann nach den inzwischen ge¬
sammelten Erfahrungen eine Verminderung der im Vorjahre angesetzten Kosten, die auf rd. 80 000 HU zu
schätzen ist, vorgenommen weiden.
Eitel 3: Die Fortsetzungder Unterbringung von Kriegerkindern und Kindern schwerbeschädigter in Erho-
lungs- und Heilstätten ist auch für das Kommende Rechnungsjahr geboten, da die Kinder z. E. durch die jahre¬
lange Erwerbslosigkeit ihres Ernährers gesundheitlich stark gelitten haben. Da ferner die KriegerKinder
immer mehr in das Alter der Verufsausbildung hineinwachsen, ist es erforderlich, daß auch im nächstenEtats¬
jahr Mittel für genannten Zweck bereitgestellt werden. Für die Kinderfürsorge wird jedoch ein Vetrag von
75 000 K.H (Vorjahr iWOW Ä^i) für ausreichend gehalten.
Eitel 4. Die Entwicklung der Darlehnsueiwaltung im Iahre l935 hat ergeben, daß die im Iahre 1933
vom Reich über das Land Preußen zur Verfügung gestellten Mittel für Leschaffungs- und Produktivdar¬
lehen sowie die zurückfließenden und den Provinzen zur Weiterbewirtschaftung überwiesenen Darlehnsmittel
aus der in Liquidation befindlichen „Kreditgemeinschaftgemeinnützigerselbsthilfeorganisationen" einstweilen
ausreichen werden, das Darlehnsbedürfnis der Kriegsopfer zu befriedigen. Es soll daher versuchsweise für
das Haushaltsjahr 1936 von der Einsetzungeiner besonderen summe für Darlehnszwecke abgesehen werden.
Eitel 5 und 6: Die Veibehaltung der Haushaltsansätze von 1935 entspricht dem Vedürfnis.
«apitel 47: Hebammenlehrwesen.

Auf dem Gebiete des hebammenwesens liegt dem provinzialverbande die Pflicht zur Ausbildung von
Hebammen ob und zwar in der Hauptsachedie Ausbildung solcher schülerinnen, die nachweisbar Aussicht
haben, in absehbarer Zeit nach Abschlußihrer Hebammenausbildung in einem stadt- oder Landkreise der
Rheinprooinz eine ausreichende Veschäftigung als Hebamme zu erhalten oder als VezirKZHebammeange¬
nommen zu werden. Nach Zurücklegung des Ausbildungslehrganges haben die schülerinnen sich einer staat¬
lichen Prüfung zu unterziehen, über deren Ergebnis ihnen nach Vestehen der Prüfung vom Gberprasidenten
ein Zeugnis ausgestellt wird.

Außerdem hat der prooinzialverband für alle beruftätigen Hebammen, welche das 55. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben, Fortbildungslehrgänge einzurichten. Nach einem Erlaß des preußischen wohl-
fahrtsministers vom 4. November 1931 sollten bis zur Vcsserungder wirtschaftlichenVerhältnisse nur solche
Hebammen an einem Fortbildungslehrgang teilnehmen, bei denen nach Ansicht des Kreisarztes eine Auf¬
frischung der Kenntnisseunbedingt nötig ist. Durch Erlaß des Ministers des Innern vom 24. November 1933
III 3720/33 ist hierin eine Kndeiung eingetreten. Danach soll auf die Kreise eingewirkt werden, daß sie
durch Gewährung von Veihilfen die Eeilnahme der Hebammen an Fortbildungslehrgängen ermöglichen.

seit der Vermietung der provinzial-hebammenlehranstalt in Köln an die stadt Köln am 16. Mai
1924 sind die hebammenausbildungs- und Fortbildungskurse in der Anstalt Wuppertal-Elberfeld durchge¬
führt worden. Die Ausbildungslehrgänge dauern je 18 Monate. Eine Abkürzung ist in besonderen Fällen
mit Genehmigung des Regierungspräsidenten in Düsseldorf zulässig. Die Schülerinnen aus der Rheinprooinz
haben 1,75 K. /l täglich an Ausbildungskosten zu zahlen. Nichtiheinländerinnen zahlen 3,50 H.H für den
Eng. Die Aufnahme dieser letzteren Schülerinnen erfolgt nur, wenn nach Aufnahme der für die Kreise und
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Anstalten der Kheinprovinz auszubildenden 3chüleiinnen noch Plätze freibleiben, sodann sind Fortbildungs¬
kurse für ausgebildete Hebammen von mindestens zweiwöchiger Dauer gegen einen täglichen Vergütungssatz
von 3 A/K vorgesehen. Die Zahl der Kurse richtet sich nach der Zahl der von den Stadt- und Landkreisen
der Provinz für die Teilnahme an einem Fortbildungskursus vorgeschlagenen Hebammen.

Die nachstehendenTabellen geben Ausschlußüber die Anzahl der Schülerinnen mit der für das Rech¬
nungsjahr 1936 gerechnet wird, und über die dem Unterhaushaltsplan der hebammenlehranstalt wupper-
tal°EIberfeld zugrunde zu legenden Verpflegungsstärken.

I.

Zahl der Zchülerinnen: 3ahl der Hebammen für Fortbildungslehrgänge:

durchschnittlich3! 200

ll.

Zahl der Veiten in

«lasse i «lasse II «lasse III

Ferner Vetten in
Freistellen zur Verfügung

des Direktors

Zahl der Pfleglinge
in den

Säuglingsstationen

Ferner 3ahl der Säuglinge
in Freistellen

zur Verfügung des Direktors

1 35 60 10

An Pflegekosten sind einschl. Arzneien und Verbandmaterial für pflegeklasse I 11 ./.'. K, für Klasse II
7,50 .NK, für die Klasse III 4,50 H/K, feiner für Pfleglinge in der Säuglingsstation 2,50 .NF täglich ange¬
setzt, hiernach und unter der Annahme von 365 pflegetagen für das Jahr ist die Einnahme zu Titel I 2 des
Nnstllltshllushllltplanez unter Verücksichtigungder ganzen und teilweisen Freistellen errechnet.

III.
Es sind zu beköstigen:

TischklasseI

Pflegling« iirzte Pfleglinge

TischKlasse II

personal Zchülerinnen

Teilnehmerinnen
an

Fortbildungskursen

Pfleglinge in
der Säuglings-

station

4 8 95 41 31 200 15

Für Pfleglinge, Krzte, Personal, Zchülerinnen und Pfleglinge in der Säuglingsstation sind je 365 und
für die Teilnehmerinnen an Wiederholungslehrgängen je 14 Tage berechnet. Für die VeKöstigung in der
ersten TischKlasse sind 2,25 .N>K, in der zweiten Tischklasse 1,25 .N/K und für die Pfleglinge in der Säug-
Ungsstation 1 .A/K für den Tag angesetzt, hiernach sind die Ausgaben unter Titel III 1 des Anstaltshaus-
haltplanes berechnet. Ferner wurden für besondereVerordnungen für Schwerkranke 8 000 .K/K zugesetzt.

Der Ausgabe bei Kapitel 47 Titel 4 steht eine Einnahme aus Fondsmitteln bei dem gleichen Cm-
nahmetitel gegenüber.
Capitel 48: Iugendwohlfahrt (candesjugendamt).

Gegenüber dem Vorjahre weist der Haushaltsvoranschlag für 1936 eine Erhöhung der Ausgaben
auf. Der Mehransatz ist bedingt durch die Notwendigkeit einer stärkeren Förderung gewisser Aufgaben¬
gebiete der Iugendführung und der Iugendhilfe, weshalb schon im verlaufe des Rechnungsjahres 1935
hierfür überplanmäßige Mittel nachbewilligt werden mußten.

Zum Zwecke einer besseren Übersichtlichkeitist abweichend vom Vorjahre eine anderweitige Gruppie¬
rung der einzelnen Titel vorgenommen worden.

Die im Voranschlag enthaltenen Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben sind im einzelnen wie folgt
begründet:

Einnahme.
Titel 13. Der Einnahmeausfall ist durch die Aufhebung des Neichsgesetzes zur Vewahrung der Jugend vor
schund- und Schmutzschriftenbedingt. Da die durch dieses Gesetz eingerichtete Keichsvrüfstelle weggefallen
ist, Können von dieser auch Erstattungen nicht mehr geleistetwerden.

Ausgabe.
? > te I 2. Ez ist erforderlich, diesen Titel Künftig auch als übertragbar zu bezeichnen,da die endgültige
Festsetzung und Auszahlung der Provinzial-Zuschüssefür Kinderspeisung nach den Erfahrungen des vor¬
dres zum Teil erst nach dem Abschluß des Rechnungsjahres erfolgen Kann.
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Titel IN. Die Ausgabe-Erhöhung gegen 1935 entspringt aus der Notwendigkeit, eine Betreuung der
erwerbslosen Jugend nach Art des verflossenen „Notwerks der deutschen Tugend" unter Mitwirkung des
Landesarbeitsamtes wieder stärker in Gang zu bringen als bisher- namentlich auch im Hinblick darauf, daß
für den Winter 1 936 voraussichtlichwieder mit etwa 20 000 jugendlichen Erwerbslosen in der Nheinprovinz
gerechnet werden mutz. Die in Ansatz gebrachte 3umme soll in der Hauptsachezur finanziellen Förderung
von Maßnahmen zur KörperlichenErtüchtigung und weltanschaulichen3chulung, die von der N5.-Volkswohl-
fahrt mw der Hitler-Jugend durchgeführt werden, dienen. Die Mittel sollen ferner noch Verwendung finden
zur Vezuschussung neu einzurichtenderUmschulungslager für HJ. und VDM. und zur Durchführung Haus-
'wirtschaftlicher Lehrgänge des VDM.

Eitel 12. Die Erhöhung dieses Eitels ist erforderlich zur Durchführung des Heimbeschaffungsprogramms
/für die Hitler-Jugend; die provinziellen Mittel standen bisher nicht in angemessenem Verhältnis zu den

vom 3taat bereitgestellten. Teilbeträge dieses Fonds sollen auch zur Beschaffung von Nadiogeräten für den
Gemeinschaftsempfang der HI. und für die Erhaltung und den weiteren Ausbau von Führelschulen und
sonstigen Jugendpflegeeinrichtungen von überörtlicher Vedeutung Verwendung finden.

Eitel 13. Dieser Eitel war bisher als übertragbar bezeichnet. Diese Vezeichnung Kann wegfallen.

Eitel 20. Die in Ansatz gebrachten Mittel sind für die 4 Rheinischen Gaue der N3.-Volkswohlfahrt zur
Durchführung des Hilfswerkes „Mutter und Kind" und für die 4 Rheinischen Gaufrauenschaften zur Durch¬
führung einer planmäßigen Mütterschulung bestimmt. Da der N3.-Volkswohlfahrt im Nahmen dieses Hilfs-
werkes auch die Verpflichtung zum planmäßigen Ausbau von Kindergärten, Kinderhorten und Erntekinder¬
gärten in der Nheinprovinz zufällt und die N3.-Frauenschaft im neuen Nechnungsjahre vor die Aufgabe ge¬
stellt ist, auch die Mütterschulung der bisher von den KatholischenOrganisationen betreuten Mütter mit zu
übelnehmen, ist die Ausgabeerhöhung unbedingt erforderlich.

Eitel 33. Die Ausgabe erscheint erst- und einmalig und ist Künftig wegfallend.

Eitel 42. Mit Nücksicht auf den Mehrbedarf durch das erweiterte Vüro des Jugendpflegedezernenten
(Heimbeschaffung)und die stärkeren Ausgaben für Abonnementsgebühren für Zeitungen und Zeitschriften
sind die Ausgaben größer geworden.

«apitel 49: (Fürsorgeerziehung Minoeriiihriger).
Am 1. April 1935 war vorhanden ein Vestand von........... 8 105 Zöglingen
Am 1. Januar 1936 war vorhanden ein Vestand von........... 8 587 „

In den ersten 9 Monaten des Nechnungsjahres hat sich mithin eine Zunahme
ergeben von ......................... 482 „

Für die nächsten3 Monate muß mit einem weiteren Zugang von ..... 170 „
gerechnetwerden, sodatz sich für den 1. April 1936 ein Vestand ergeben würde von . . 8 757 „

Nach der bisherigen Entwicklung der Neuüberweisungen ist zu erwarten, daß sich
im Laufe des Nechnungsjahres 1936 der vestand um 700 Zöglinge erhöhen würde. Es muß
jedoch versuchtwerden, durch vorzeitige Entlassungen den Zugang auf 600 Zöglinge, d. h.
im Jahresdurchschnitt auf ..................... 300
herabzudrücken, sodaß sich für 1936 ein Durchschnittsbestand von .......9 057 „
ergeben würde.

Nach dem 3tande vom 1. Januar 1936 würde sich dieser wie folgt verteilen:
1620 ^ 17,89«/» (1298 ^ 16,05"/o)*) in Familienpflege
2525 -- 27,88 o/o (2348 ^ 29,04"/«) in Lehr- und Dienststellen sowie in der eigenen Familie
4663 ^ 51,48°/« (4236 - 52,38a/o) in Anstalten

249 -^ 2,75°/« ( 204 ^ 2,53°/«) noch nicht zur Einlieferung gelangte Zöglinge.

Im Interesse der Herabminderung der Fürsorgeerziehungskosten wird mit aller Energie versucht wer¬
den, die Zahl der eigentlichenAnstaltszöglinge auf 47,5«/« herabzudrücken. Dazu Kommendann noch 2,5«/«,
die sich in Lehrlings- und halboffenen Heimen befinden.

Der Haushaltsaufstellung ist daher folgende Verteilung zugrunde gelegt worden:
1653 -- 18,25°/« in Familienpflege
2695 --- 29,75»/« in Lehr- und Dienststellen sowie in der eigenen Familie

875 - 9,66«/« in vrovinzialerziehungsheimen
3427 - 37,84°/« in prioaterziehungsheimen

226 -- 2,50°/« in Lehrlings- und halboffenen Heimen
181 -^ 2,00«/« noch nicht zur Einlieferung gelangte Zöglinge.

Die durchschnittlichenIahresausgaben für einen Zögling würden betragen 525,80 (522,17) H^i
nämlich:

') Die eingeklammerten Zahlen bedeuten den entsprechendenStand vom ,. Januar ,925 bzw, d!« duichlchnlttüchenJalirelausgaben oon 1934.
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2) in Familienpflege für
Pflege und Erziehung .......... 241,07 (252,27) A^l
VeKIeidungund Ausrüstung ........ 10,11 ( 10,30) „
Überführung ............ 10,87 ( 10,43) „
ärztliche Vehandlung und Krankenpflege .... 7,90 ( 8,57) „
Veaufsichtigung ........... 38,22 ( 37,62) „

zusammen: " 308,17 (319,19) H^
d) in Lehr- und Dienststellen sonne in der eigenen Fa¬

milie für
VeKIeidungund Ausrüstung ........10,11 ( 10,30) H^i
Überführung ............10,87 ( 10,43) „
Veaufsichtigung ............ 38,22 ( 37,62) „

zusammen: 59,20 ( 58,09) H^
c) in Erziehungsheimen für

Pflege und Erziehung .........769,31 (777,51) H^ -
und Zwar in einem provinzialerziehungsheim
1160,11 (1184,22) - 3,17 (3.24) ^ täglich^)
und in einem Privaterziehungsheim 680,56 (675,25)
-- 1,86 (1,85) H^ täglich.
VeKIeidung und Ausrüstung bei Entlassungen aus
den Erziehungsheimen .......... 31,70(29,07) „
Überführung ............10,87 ( 10,43) „
Krankenpflege und spezialärztlicheVehandlung . . 58,02 ( 60,57) „

zusammen: " ' 869,90 (877,58) H/5
Die Gesamtausgaben werden für das Rechnungsjahr betragen ......5 898 200 H^i

Davon ab
2) die eigenen Einnahmen der Verwaltung des Fürsorgeerziehungs-

wesens mit ................. 179000 K^i
b) die Einnahmen nach Titel 30 ............ 100 „
c) die Einnahmen der eigenen provinzialerziehungsheime . . . 695 100 „
c!) der Ztaatszuschuh ............... 3 659 600 „ 4 533 800 „

von der Provinz demnach zu tragen: 1 364 400 H.^

Einnahme.
Titel 1: Der Ansatz entspricht den Mitteilungen im Reichs- und Preußischen Innenministerium über die
Höhe des Ztaatszuschusses.
Teite I 2a u. b: Die Einnahme ist um 34 000 H,/i erhöht werden, die durch verstärkte Eintreibungen von
Kostenerstattungen hereingebracht werden sollen.
3u Eitel 10—12 wird auf die nähere Vegründung beim Unterhaushalt der provinzialerziehungsheime
verwiesen.

Ausgabe.
Titel 1c: Die Mehrausgabe ist verursacht durch planmäßige Erhöhung der Vezüge sowie durch die Vesol-
düng einer Ueferentin und eines vorübergehend bei der Abteilung beschäftigten verwaltungsgchilfen. Die
Mittel für die Vesoldung der Ueferentin waren im Vorjahre bei Titel 1 cl eingesetzt. Dieser Eitel ist nun¬
mehr entsprechendherabgesetzt.
Titel 3: Der höhere Ansatz ist bedingt durch die infolge der Veschäftigungvon Anwärtern für den gehobe¬
nen mittleren Vürodienst verursachte personalvermehrung.
Titel 4: Die im Vorjahre angesetzte 5umme hat sich als zu niedrig erwiesen und wurde durch eine Nach¬
bewilligung auf 3 750 HH erhöht.
Titel 6a: Der höhere Ansatz ist erfolgt, da die Veschaffung von 3 Schreibmaschinen als Ersatz für alte
unbrauchbar gewordene Maschinen dringend erforderlich ist.
Titel 10—12: Es wird auf die nähere Vegründung beim Unterhaushalt der provinzialerziehungsheime
verwiesen.

Titel 15—25 b: Die Mehrausgaben bei diesen sich gegenseitig ergänzenden Ausgabetiteln sind bedingt
durch den höheren Zöglingsbestand.

^ , -n Die «osten eines Zöglings im provinzialerziehungsheim !inl>mit denen eines Zöglings im privateiziehungsheim nicht ohne weiteres vergleichbar.
?" nur die am meisten verwahrlosten !chul°ntw!!°n«n2°gl,n«e deren Unterbringung,n getrennten t>au,ern und
deren ausbildn,,« durch vorwiegend beamt te Erzieher in neuzeitlich eingerichteten ««»rieben naturgemäß höhere llosten verur,°cht als die der weniger
°e'w»I,ilo,ten priva.erziehungsheirnen. In den täglichen Pflegekosten!Ur die promnz.alerzi.hungsheime ift em Ve.rag «°n
"2 (2,,3) H« enthalten, der durch die veamtengelMer, tlngestelltenuergütungen und die lozmlen Zulagen bedingt,st.
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Titel 28: Der bisherige Erneuerungsfonds reicht nicht entfernt aus, um die in den nächsten Iahren voraus¬
sichtlich erforderlich werdenden Kosten für größere Instandsetzungen und Erneuerungen bzw. Erweiterungs¬
bauten zu bestreiten und mutzte deshalb wesentlich erhöht werden.
Titel 10^12: vrovinzialerziehungsheime.

Heim

Das Heim ist berechnet auf

Zög¬
linge

Veamte
und An¬
gestellte

Lchwe-
stern

ins¬
gesamt

Verpflegung ist berechnet auf
Veamte, Lchwestern, tln»
gestellte und Kranke Zög¬
linge nach speiseplan /V

Zöglinge nach
5peis«plan Z

Nheindahlen .....
Zolingen .......
EusKirchen ......

Zumme 1936
Zumme 1935

300
235
340

58
53
64 12

366
288
416

47
15
20

875
875

175
173

20
20

1070
1068

82
86

275
230
340

845
845

II.

Davon sind Vleiben fiir

Heim
Grund¬

eigentum
Gebäudeflächen,
Hof-, Lagerraum
usw,, Wald» und

Vdflachen
verpachtet zusammen

die Land»
wirtschaft

Dazu sind
gepachtet

K« » lM K» » qm l,!, 2 qm Kl» tl qm K« ll «im l»2 ll j qm

Nheindahlen . . 82 85 80 16 49 67 31 70 16 81 37 66 04 43 1 22 86
Zolingen . . . 91 03 65 31 70 — — 98 — 32 68 — 58 35 65 --- — —
CusKirchen . . 80 11 95 11 11 — — — — 11 11 — 69 — 95 --- — —

summe 1936 254 01 40 59 30 67 1 29 70 60 60 37 193 41 03 1 22 86
Zumme 1935 254 01 40 59 49 26 2 31 01 61 80 27 192 21 13 1 22 86

Einnahme.
Eitel II 4 e: Die Einnahme erscheint erstmalig und beruht auf einer Forderung des Ztaates, nach welcher
die Landwirtschllfts- und Zchwemmsteinbetriebeder Vrovinzialerziehungsheime mit einem versonalunkosten-
beitrag zu belasten sind. Der gleiche Vetrag ist in der Ausgabe bei Eitel V 1 und V 2 enthalten. Für den
vrovinzilllverband handelt es sich daher lediglich um einen verrechnungsposten innerhalb des Haushaltes
der Vrovinzialerziehungsheime.
Eitel III 2: Auf Grund der Erfahrungen der letzten Iahre mutzte bei Nheindahlen der Ansatz gegenüber
dem Vorjahre um 3 000 H/U herabgesetzt werden. Lei EusKirchen ist mit einer Mehreinnahme von 2 000
H^! zu rechnen.
Eitel IV 2: Der Ansatz war im vorigen Haushalt bei dem vrovinzialerziehungsheim 3olingen zu hoch be¬
messen.

Ausgabe.
Eitel II 1: Die Mehrausgabe ist verursacht durch die Vesoldung des von der vrovinzialarbeitsanstalt
Vrauweiler zum Vrovinzialerziehungsheim Zolingen versetztenVberpfarrers. Lei dem vrovinzialerziehungs¬
heim Nheindahlen ist infolge des Wegfalls der Vezüge für den früheren Direktor mit einer Minderausgabe
von 7 400 H^i zu rechnen.
Eitel II 2a: Infolge der Einstellung des Vberpfarrers fallen bei dem Heim in Zolingen die im vorigen
Haushalte bei diesem Eitel eingesetzten 500 -AK fort. Dagegen mutzte für das Heim in EusKirchender Ansatz
um 360 H/i erhöht werden, da die aus diesem Eitel zu bestreitenden Auslagen für Veichtoäter sowie für
die Abhaltung des evgl. Religionsunterrichts im vorigen Haushalt zu niedrig veranschlagt waren.
Eitel II 2b: Die Erhöhung ist bedingt durch die Einstellung von 2 IunZerziehern in Nheindahlen an
stelle des ausgeschiedenenGutsverwalters und des gleichfalls ausgeschiedenenPförtners, weiter wurde vor¬
sorglich 1 Ersatzstellefür die von Nheindahlen zur vrovinzialarbeitsanstalt Vrauweiler versetzten 3 Erzieher
eingesetzt.
Eitel II 3b: Die Mehrausgabe ist durch planmäßige Erhöhung der Vezüge bedingt.
Eitel II 4 b: Zur Herstellung eines gleichhohenFonds für Notstandsbeihilfen in den 3 Heimen mutzte
bei dem Heim in Nheindahlen der Ansatz um 550 H^5 erhöht werden. Des weiteren bedingte bei dem Heim
in Zolingen die Einstellung des Vberpfarrers eine Erhöhung um 60 H^i und bei dem Heim in EusKirchen
die Zteigerung bei den Nuhegehältern eine Erhöhung um 30 H^i.
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Titel II 46: Es handelt sich nicht um eine Mehrausgabe, vielmehr wurden die von der Anstalt Nhein-
dahlen bisher aus Titel II 2 b und IV 3 gezahlte Vergütung für die Nebentätigkeit eines Erziehers in der
Eeflügelzuchthaltung sowie die Lohnkosten für die Kesselreinigung nunmehr bei diesem Titel eingesetzt.
Eitel III 1: Die im Laufe des letzten Iahres eingetretenen Preissteigerungen bei einigen Lebensmitteln
machten bei der Anstalt EusKirchen eine Erhöhung des Ansatzes um 850 AK notwendig. Darüberhinaus
wurde bei allen 3 Anstalten der Ansatz vorsorglich um 0,03 A/i pro Kopf und pflegetag erhöht. Die Frei¬
gabe dieser Veträge (bei Nheindahlen ^ 3 500 A/5, bei Solingen ^ 2 500 AK, bei EusKirchen -- 3 900
A/i) wird jedoch nur im Falle eines weiteren Ansteigens der Lebensmittelpreise erfolgen.
Eitel III 2: Lei dem heim in EusKirchen ist eine Mehrausgabe von 3550 AK zu erwarten, von der
jedoch 2 000 AK durch höhere Einnahmen ausgeglichen werden. Der Nest von l 550 A/i ist notwendig für
vermehrte Neuanschaffungen, da die Lagerbestände fast völlig aufgebraucht sind.

Darüberhinaus ist bei allen 3 Anstalten eine vorsorgliche Erhöhung um 0,01 AK je Zöglingspflege¬
tag erfolgt. Die Freigabe der sich hieraus ergebenden Veträge (bei Nheindahlen 1 000 AK, bei 3olingen
850 AK, bei EusKirchen 1 200 AK) wird jedoch nur im Falle eines Ansteigens der Textilwarenpreise er¬
folgen.

Eitel IV 5: Auch hier handelt es sich bei der Mehrausgabe lediglichum eine vorsorglicheErhöhung um
0.01 A/i je Zöglingspflegetag, deren Freigabe nur im Falle eines Ansteigens der Warenpreise erfolgen
wild.

Eitel V 1: Der Mehrausgabe von 6 520 AK steht eine Mehreinnahme von 11 520 AK gegenüber.
Eitel V 2: In dem Ansatz für das heim in Zolingen sind die Mittel für einen neuen Lastkraftwagen ent¬
halten, da der jetzige wagen nicht mehr gebrauchsfähig ist. Außerdem sind in den Ansätzen für Zolingen
und EusKirchen die Anteile der 3chwemmsteinbetriebe an den personalunkosten enthalten. Diese Veträge er¬
scheinen jedoch bei Eitel II 4 e wieder in Einnahme.
Eitel VI 4: Im Hinblick auf die Erfahrungen der letzten Iahre ist bei dem provinzialerziehungsheim
EusKirchen der Ansatz um 300 AK erhöht worden.

«apitel 69: Sonstige Fürsorge und Wohlfahrtspflege.
Einnahme:

Eitel 1: Lei dem Veträge handelt es sich um die Zinsen des von der „Vereinigung für Familienwohl im
NegierungsbezirK Düsseldorf" dem Nheinischenprovinzial-verband als Dr. Franzi3-Kruse-3tiftung vermach¬
ten vereinsvermögens. 3ie sind bestimmungsgemäß zur Unterstützung KinderreicherFamilien im Ncgierungs-
bezirk Düsseldorf zu verwenden. Das vermögen ist in Wertpapieren angelegt.

Infolge der Zinssenkung von 6<Vo auf 4Vü"/o Kann für 1936 nur mit einer Einnahme von 5 580 AK
gerechnet werden. Der gleiche Vetrag erscheint auch in Ausgabe (Titel 1 2).

Ausgabe.
Eitel 1b: Da zugesagte Veihilfen aus verschiedenenGründen oft erst nach Schluß des Nechnungsjahres
ausgezahlt weiden Können, mutz dieser Eitel als übertragbar bezeichnet werden.
Titel 3: Das mit dem 5t. Elisabethenstift in Lad Kreuznach getroffene Abkommen über die Durchfüh¬
rung von Kindererholungskuren zu einem ermäßigten pflegesatz von täglich l,40 AK statt 2,50 A//i zur
Tilgung des mit 1,10 AK je Pflegewg anzurechnenden Schuldbetrages ist am 3l. Dezember 1935 abgelaufen,
wb die neu einzuleitenden Verhandlungen mit den verschiedenen Gläubigern des 3t. Elisabethenstiftes ein
ähnliches Abkommen erzielen werden, steht noch nicht fest. Es ist deshalb vorläufig der gleiche Vetrag
eingesetzt worden wie im Vorjahre.
Titel 5: Dieser Eitel erscheint zum ersten Male. Die anstaltspflegebedürftigen Fürsorgezöglinge, deren
weitere Erziehung Keinen Erfolg mehr verspricht, werden spätestens mit Erreichung des 19. Lebensjahres,
Zuweilenauch schon vorher, wegen UnerziehbarKeit aus der Fürsorgeerziehung entlassen und den VezirKsfür-
sorgeverbänden zur Verfügung gestellt. Durch die weitere Anstaltsunterbringung dieser Unerziehbaren bzw.
Lewllhrungszöglinge entstehen den VezirKsfürsorgeverbänden größere Kosten. Es ist beabsichtigt, etwa ein
Drittel dieser Kosten auf den provinzilll-verband zu übernehmen in teilweiser Vorwegnahme der durch das
Kommende Vewahrungsgesetz zu erwartenden Veteiligung der provinzial-verwaltung an den Vewahrungs-
Kosten.

Titel 6: Die Amter für volkswohlfahrt bei den verschiedenenGauamtsleitungen haben im vergangenen
2ahre eine Neihe von N3.-3chwestcrnstationen für ambulante Krankenpflege eingerichtet. Um den wünschen
der Gauamtsleitungen auf Vewilligung ausreichender Zuschüsse, einmal zu den laufenden VetriebsKostender
bereits bestehenden 3chwesteinstationen, sodann aber auch zur Errichtung weiterer N5.-Gememde-3chwestein-
stationen in angemessenemMatze entsprechen zu Können, ist der zur Vewilligung von Vechüfen an überört-
uche Einrichtungen der Wohlfahrtspflege zur Verfügung stehende Gesamtbetrag auf 40 000 A^/i erhöht
worden.
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VI. «ulturpflege.
Kapitel 6t: Denkmalpflege.

Infolge Kufstellung eines besonderen Unterhaushaltsplans zur Fortführung der DenKmälerstatistiK
tritt unter Titel l und 2 eine wenigerausgabe ein. Die Verrechnung der Lezüge der bei der DenKmäler¬
statistiK tätigen Veamten und Angestellten erfolgt nunmehr unter Titel II l und III l des neuen Unterhaus¬
haltsplans.

Unter Titel IV c müssen die Mittel zur Beschaffung eines neuen Kraftwagens für den vrovinzial-
Konservator vorgesehen werden. Der seit dem Iahre 1920 im Dienste der rheinischen Denkmalpflege be-

>' nutzte Kraftwagen (6/7 sitzige Limousine 12/60 ps Mercedcs-Venz) hat rund 122 000 !<m zurückgelegt. Lei
der Anschaffung handelte es sich schon nicht um ein fabrikneues, sondern um ein gebrauchtes Fahrzeug, so
daß die Zahl der im ganzen zurückgelegten Kilometer noch weit höher ist. Die Weiterbenutzung des Wagens
ist mit unverhältnismäßig hohen UeparaturKosten verbunden. Außerdem handelt es sich um ein Modell von
1928, das gegenüber den neuen Fabrikaten einen zu hohen Triebstoffuerbrauch aufweist. Diese Umstände
lassen es ratsam erscheinen,einen neuen Vagen anzuschaffen.

Die unter Titel 12 vorgesehenen Mittel weisen gegenüber den Ausgaben der letzten Jahre eine Er¬
höhung auf. Die starke Herabsetzung dieses Titels in den Iahrcn 1931—33 hat die laufenden Arbeiten der
Denkmalpflege erheblich verzögert, so daß sich der Zustand der Vau.- und Kunstdenkmale im allgemeinen
wesentlich verschlechterthat, was sich in der starken Zunahme der Veihilfenanträge auswirkt. Mit den bis¬
her verfügbaren Mitteln ist es nicht möglich gewesen, den Anforderungen gerecht zu werden oder auch nur
die wirklich dringendsten Anträge zu berücksichtigen. Eine besondere Erschwerung ist für das neue Rech¬
nungsjahr dadurch eingetreten, daß mehrere außerordentlich dringliche Fälle von größerer Vedeutung auf¬
getreten sind, die erneut hohe Anforderungen an die DenKmalpflegemittel stellen, so vor allem die Kirche 3t.
Maria im Kapital in Köln, bei der ernsteste statische Zchäden aufgetreten sind, ferner der Wiederaufbau des
zum Teil abgebrannten Loeselagerhofcs in Vonn. Daneben werden andere größere Aufgaben wegen ihrer
Vedeutung für die rheinische Heimat, wie Fortführung der Instandsetzungsarbeiten am Aachener Dom, die
weitere Zanierung der Kölner Altstadt, der Xantener Dom und schließlich Zchloß Venrath, nicht zurückstehen.
Zodann aber bleiben für die Rettung der vielen Kleinen Lauern- und Vürgerhäuser, Wasserburgen und Ge¬
höfte, Dorfkirchen und Kapellen, die alle für die rheinischeHeimat unentbehrlich sind, nicht annähernd genug

^-""'"Mittel verfügbar. Zchließlich ist durch die auch vom Reichsnährstand zielbewußt geförderte Aktion zur Rettung
X, technischerKulturdenkmäler, wind- und Wassermühlen, alter hüttenanlagen, Eisenhämmer, ZchleifKotten

und dergl. mehr, die alle als Zeugen der wirtschaftlichenund technischen Kultur unseres Volkes erhaltenswcrt
sind und für die früher sehr wenig geschehen ist, der Denkmalpflege eine wichtige Aufgabe erwachsen.

Aus diesem Grunde erscheintes dringend geboten, den Titel 12 auf eine Höhe von 170 000 H^ zu
bringen und für die oben erwähnte Aktion zur Rettung technischer Kulturdenkmäler einen Vetrag von 10000
H^ abzutrennen.

Die Mehrausgabe unter Titel 16 ist erforderlich, um größere undichte 3tellen am Denkmal zu beseiti¬
gen. Auch ist für das Innere des Mantels die Herstellung eines eisernen Gelüstes notwendig.
ttapitel 6t Titel 75 (Einnahmen und ausgaben)- DenKmälerstatistiK.

Der Unterhaushaltsplan der DenKmälerstatistiK ist erstmalig aufgestellt. Die eingesetztenVeträge
beruhen auf vorsichtiger schätzung.

Kapitel 63: Museen.
Die Erhöhung des Ansatzesunter Titel 4 li für Veröffentlichungen ist besonders dringlich, da es ohne

entsprechendeMittel nicht möglich ist, über die Ausgrabungen der letzten Iahre zu berichten und sie damit
wissenschaftlich auszuwerten. Die Einsetzung der Mehrausgabe von 7 000 H°.^ ist auch deshalb notwendig,
um die von Reich und Ztaat sowie der Deutschen Forschungsgemeinschaft (Notgemeinschaft der Deutschen
Wissenschaft)für den gleichen Zweck in Aussicht gestellten Veihilfen zu erlangen.

Den erhöhten Ansätzenunter Titel 5 Kommt eine besondere politischeVedeutung zu, da sie im drin¬
gendsten Interesse der Grenzlandforschung liegen. Die Aufwendungen für die aufgeführten Zwecke haben die
vollste Unterstützung aller maßgeblichen stellen gefunden. Im Interesse einer besseren Übersicht und aus
rechnerischen Gründen ist der Titel gegenüber dem Vorjahr auseinandergezogen worden.

Im übrigen sind unter den anderen Titeln Keine Veränderungen eingetreten.
ltapitel 63 Titel t und 2 (Einnahmen und ausgaben) - candesmuseen.

Einnahme.
Titel I 11 Die Einnahmen aus Eintrittsgeldern Können, da alle Abteilungen des 5andesmuseums Vonn
nach ihrer Neuaufstellung der Öffentlichkeit wieder zugänglich sind, höher eingesetzt werden. Auch das Lan-
oesmuseum in Trier erfreut sich eines anhaltend guten Vesuchs.
Titel I 2: Der stärkere Vesuch hat auch einen größeren Umsatz'von Führungsblättern usw. zur Folge, so
daß auch hier eine höhere Einnahme erwartet werden Kann.
Titel I 3: Die Mehreinnahme ergibt sich aus dem neuen zwischen dem provinzialverband und der 5tadt
Vonn abgeschlossenenZusatzverträge über den Ankauf der wesendonk°5ammlung. (vgl. auch Titel IV 1 2
der Ausgabe.)

Im übrigen sind gegenüber dem Vorjahr Keine wesentlichen Veränderungen eingetreten.
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Ausgabe.
Titel IV 1 und 3: Um allen Anforderungen zu genügen, ist eine Erhöhung dieser Titel nicht zu vermeiden.
Nach dem Ausgrabungsgesetz sind die Landesmuseen verpflichtet, die stark vermehrten Meldungen von vor-
und frühgeschichtlichensowie geschichtlichen Vodenfunden, wie sie sich gerade durch die fortschreitende Vau°
tätigkeit (Neichsautobahnen und Ziedlungsbauten) und den Arbeitsdienst (Meliorationen und Nodungen)
ergeben, zu verfolgen. 3ie beanspruchen ausreichende Mittel sowohl für den Ankauf von Gelegenheitsfun-
den als auch für besonders dringliche Notgrabungen, die der Klärung des wissenschaftlichen Vefundes im 5inne
des Gesetzes dienen.

weiter gilt es, die sich mehrenden Gelegenheiten auszunutzen, ältere rheinische Vodenfunde, die sich
noch inprivatbesitz oder außerrheinischen LoKalmuseenbefinden, zu erwerben und damit für die Nheinprovinz
endgültig zu sichern.

Es darf auch nicht vergessen werden, daß der Ankauf mittelalterlicher Kunstgegenstände bei den
üblichen KunsthandclsKreisen immer gleich größere Veträge braucht.
Tite I IV 1 a: Die Mehrausgabe ergibt sich aus dem Kaufvertrag, (vgl. auch Titel I 3 der Einnahme.)
Titel IV 4a: Der für l936 vorgesehene dritte und letzte Arbeitsabschnitt in der Neugestaltung des Lan-
desmuscums Vonn stellt noch einmal besondere Anforderungen für die Unterhaltung des WerKstättenbetrie-
bes, Anfertigung von Modellen, Veschaffung von Vitrinen usw. Zchließlich erfordern auch die Aufrau-
mungsarbeiten und die Vorbereitung der Neuaufstellung des Üandcsmuseums Trier größere Mittel als bisher.
Titel V 3: Die Erhöhung ergibt sich zwangsläufig.
Titel V 5: Die Mehrausgabe wird bedingt durch die notwendige Veschaffung eines abgängig geworde¬
nen Ztaubsllugers im Landesmuseum Trier.
U.itel V 6: Der Vetrag für die Anmietung der MeerKatzKasernein Trier erscheint erstmalig. Die Meer¬
KatzKaserne ist im Iahre 1932 dem Landesmuseum in Trier zur Venutzung für wissenschaftliche Zwecke (als
Depot- und Fundräume) bis zum ^1. März 1936 durch das Landesfinanzamt in Köln unentgeltlich über¬
lassen worden. Für das neue Rechnungsjahr hat das Landesfinanzamt einen Mietpreis von 2 500 .AH
errechnet. Lei dem starken Zugang von Fundmaterial ergibt sich die Notwendigkeit, die MeerKatzKaserne
weiter als Depot- und Fundräume zu benutzen.
Titel VI 1: Die Veschaffung von Möbeln für das DireKtorzimmer des Landesmuseums Trier bedingt
eine Mehrausgabe von 2 000 H^. Die bisher in den Näumen befindlichen schränke und Negale waren
Zum größten Teil Eigentum des in den Nuhestand getretenen bisherigen Direktors. Ein Ersatz bzw. eine
Ergänzung des Mobiliars ist daher notwendig.
Kapitel hy- Sonstiges.
Titel 3: Die Unterstützung junger talentierter Künstler durch ankaufe ihrer Werke in beschränktem Um¬
fange erscheint im Hinblick auf die Erhaltung und Festigung der Kunstakademie in Düsseldorf geboten.

Unterhaushaltsplan dev ciegenschaftsverwaltung.
svergl. «apitel 5 Titel l)

Titel II Nr. 2a u. d. hebammenlehranstaltKöln.
wie in den Erläuterungen zum außerordentlichen Haushaltsplan ausgeführt, soll zur Modernisie¬

rung der Hebammenlehranstalt in Köln bei der von der 5tadt Köln verwalteten Edelmann-5tiftung ein var-
lehn von 400 000 H /^ aufgenommen werden, außerdem sind vom vrovinzialverband der 3tadt Köln Auf¬
wendungen im Vetrage von 70 000 H// Zu erstatten, die diese bereits für Verbesserungen der hebammenlehr-
anstalt gemacht hat. Der Kapitaldienst für das bei der Edelmann-Stiftung aufgenommene varlehn, sowie
die Erstattung der Aufwendungen der 3tadt Köln, lollen im Wege der Verrechnung mit der von der Stadt
Köln zu zahlenden Icihresmiete von 48 000 HK erfolgen.

Titel III. Heilstätte Fichtenhain.
Nach dem mit dem 1. April 1935 beginnenden neuen vertrage mit dem ZA.-hilfswerKlager Fich¬

tenhain, ist die Miete von bisher 8 000 H^ auf 5 000 H^i ermäßigt worden. Dadurch entsteht bei Nr. l
des Haushaltsplans eine Mindereinnahme von 3 000 HK.

Die Wohnungen in den provinzeigenen Häusern außerhalb der Anstalt sind vom l. November 1935
ab mit Ausnahme von einer Wohnung,, die mit dem Gutshof verbunden ist und von einem pensionierten
Provinzialbeamten bewohnt wird, ebenfalls an das ZA.-hilfswerKlager vermietet worden, weil das Qi-
ger in einem Hause größere Instandsetzungen auf eigene Kosten ausgeführt hat, werden ihm die Mieten für
3 Wohnungen bis 31. März 1938 belassen. Die Mieteinnahme aus den betr. Häusern beträgt deshalb für
1936 rd. 3 000HH.

Titel IV. provinzialgut Fichtenhain.
^ Das provinzialgut ist — nach Aufteilung des Gutes in zwei Pachthöfe — seit dem 17. März 1934

«uf die Dauer von 12 Iahren verpachtet, und zwar der im Kreise Krefeld gelegene höfgeshof (groß
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38,16,16 ba, Pächter Gustav heyer) zum preise von jährlich.........2 940,54 HM
und der zum Teil im Kreise Kempen-Krefeld, Gemeinde Willich, zum Teil im Stadtkreis
Krefeld gelegene Gutshof (groß 53,87,00 lia, Pächter Franz prosch) zum preise von jährlich 4 174,78 „
Steuern und Aufwendungen für die Unterhaltung der wohn- und Vetriebsgebäude werden
von den Pächtern getragen.
Ferner sind verpachtet Einzelgrundstücke des Anstaltsgeländes an den Landwirt Ioh. Loh¬
manns in Willich (5,93,57 ba) zum preise von jährlich........... 484,— „
und an den Kleingärtnerverein Willich (1,04,28 ba) zum preise von jährlich..... 160,— „
Außerdem gehen ein an Iagdpacht aus Anstaltsgelände von den Pächtern heyer und Ge¬
nossen jährlich ......................... 260,— „
Mithin stellt sich die Einnahme an Pacht usw. auf jährlich..........8 019,32 HM

Eitel V. Provinz ialgut Vylerward.
Das provinzialgut (groß 48,92,64 lia) ist seit dem 1. Oktober 1934 auf die Dauer von 12 Jahren

an den Landwirt Franz vahlhaus zum Preise von jährlich...........5 284,05 HA
verpachtet.

Das ebenfalls zum provinzialgut gehörige „hofgut Vüsteward" (groß 19,06,10 ba)
war seit der Übernahme durch den provinzialverband an den Landwirt Earl Nullen ver¬
pachtet. Die pachtzeit, die Ende Januar 1935 abgelaufen war, wurde am 1. Februar 1935
auf 12 Iahre verlängert, und zwar zu denselben Vedingungen, unter welchen das Provin¬
zialgut verpachtet wurde.

Der Pachtpreis beträgt unter Zugrundelegung des für die beiden Vetriebe gleichen
Pachtbetrages von 108 HU pro na zuzüglich sämtlicher auf den Vetrieben lastenden steu¬
ern und Kbgaben jährlich..................... 2 058,59 „
Das pachtaufkommen aus diesen beiden Vetrieben stellt sim mithin auf .......7 342,64 HM

Nack den VAimmungen der Pachtverträge haben die Pächter die zu Pachthöfen gehörigen wohn-
und Vetriebsgebäude auf eigene Kosten zu unterhalten, soweit diese in ordnungsmäßigem Zustande über¬
geben wurden.

Eitel VI. Provinz iaidomäne Lammersdorf.
Lei der sirovinzialdomäne Lammersdorf handelt es sich um einen landwirtschaftlichenVetrieb (weide¬

betrieb), der auf melioriertem Ödland errichtet wurde.
Die Flächengröße der Domäne, die in 5 Kolonate eingeteilt ist, umfaßt insgesamt 89,44,57 ba;

davon entfallen auf
Kolonat I .........29,24,20 lia

II ......... 15.00,00 „
III ......... 15,00,00 „

.. IV ......... 15.08.99 .,
V ......... 15,11.38 ..

Summe: 89.44,57 na

Sämtliche Kolonate sind an einzelne Landwirte verpachtet, und zwar die Kolonate I und II ab
1. Iuli 1934 auf die Dauer von 12 Iahren und die Kolonate III, IV und V ab 1. April 1928 auf die
Dauer von 9 Iahren.

Der pachtpreis stellt sich für sämtliche 5 Kolonate auf 60 H^ pro lm zuzüglichder auf den Vetrie¬
ben lastenden Steuern und Abgaben. Unter Zugrundelegung dieses pachtpreises wird eine jährliche Ein¬
nahme von rd ...........................5 366 HM
erzielt.

Kleinere Ausbesserungen an den Gebäuden bis zum Vetrage von 30 .N//5 für jeden Einzelfall haben
die Pächter auf eigene Kosten vorzunehmen. Ausbesserungen, deren Kosten den Vetrag von 30 HM im
Einzelfalle übersteigen, tragt der provinzialverband.

Eitel VII. Nettemühle in weitzenthurm..
Diese z. 3t. beim Erwerb des Nettegutes miterworbene Mühle ist infolge Konkurses des Eigentümers

Michel, an den der provinzialverband die Mühle 1928 weiterveräußert hatte, wieder an die Provinz zu¬
rückgefallen. Gemäß den am 24./31. März 1933 zwischen dem provinzialverband und den Eheleuten
Michel aus Weihenthurm getroffenen Vereinbarungen ist den früheren Eigentümern Eheleuten Michel die
widerrufliche Weiterbenutzung der Nettemühle einschl. Wohnhaus gegen Zahlung einer monatlichen Entschä¬
digung in Höhe von 300 H^ - 3 600 H^l je Iahr gestattet worden. Sämtliche mit dem Vetrieb verbunde¬
nen Steuern und Abgaben gehen zu Lasten des provinzialverbandes.

Es ist beabsichtigt, die Mühle wieder zu veräußern, sobald dies zu einem annehmbaren preise mög¬
lich ist.
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